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Editorial

Festhalten am  
Status quo

Liebe Leserinnen und Leser,

die COVID-19-Pandemie hat die ohnehin schon vorhandenen strukturellen Un-
gleichheiten global verschärft: So ist seit der Pandemie etwa das Vermögen von 
Milliardärinnen und Milliardären um rund 50 Prozent angestiegen, gleichzeitig hat 
die soziale Ungleichheit in Entwicklungs- und Schwellenländern um mehr als sechs 
Prozent zugenommen. 71 Prozent der Weltbevölkerung lebt heute in Staaten, in denen 
Ungleichheiten – gleich welcher Art – seit dem Jahr 1990 zunehmen. Dies birgt das 
Potenzial für Konflikte. Deshalb haben die UN-Mitgliedstaaten mit der Agenda 2030 
sowie den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – 
SDGs) im Jahr 2015 das erste Mal ein ausdrückliches Ziel zur Reduzierung von 
Ungleichheiten beschlossen (SDG 10). Gleichwohl besteht zuweilen gar nicht das 
Interesse, Ungleichheiten strukturell zu bekämpfen, sondern sie gar zu zementieren 
und damit am Status quo festzuhalten. Die Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe 
nehmen Ungleichheiten als Jahresthema 2021 der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen genauer in den Blick. Sie stellen Politikfelder internationaler Un-
gleichheiten vor und legen dar, wie diese möglicherweise doch verringert werden 
können.

Albert Denk widmet sich dem SDG 10, wie es in die Agenda 2030 aufgenommen 
wurde, welche umstrittenen Inhalte es umfasst und was die daraus resultierenden 
Herausforderungen sind. In der Rubrik ›Drei Fragen‹ beantwortet Emma Webb, wie 
das UN-Freiwilligenprogramm (United Nations Volunteers Programme – UNV) 
mit Ungleichheiten in der täglichen Arbeit umgeht und versucht, sie zu reduzieren. 
Valentin Lang verdeutlicht, dass die COVID-19-Pandemie wie ein ›Brandbeschleu-
niger‹ die globale Ungleichheit zwischen Staaten und innerhalb von Gesellschaften 
antreibt: Aber warum, so fragt er, schaffen es internationale Organisationen nicht, 
ihre bedürftigsten Mitglieder bei der Krisenbewältigung effektiver zu unterstützen? 
Wie können internationale Organisationen reformiert werden? In einer von struk-
tureller Ungleichheit zwischen Hauptverursachern und Hauptbetroffenen des glo-
balen Klimawandels geprägten Welt ist Klimapolitik eine Frage der Gerechtigkeit, 
argumentiert Steffen Bauer. Wirksame internationale Klimakooperation muss des-
halb globale und gesellschaftliche Ungleichheiten adressieren.

Ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen Einblicken sowie 
besinnliche Feiertage. Bleiben Sie gesund. 

Dr. Patrick Rosenow, 
Leitender Redakteur

Neben dem Online-Angebot auf der Webseite der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN  
www.zeitschrift-vereinte-nationen.de finden Sie regelmäßig aktuelle Kurzbeiträge zu 
UN-Themen auf den Themenportalen der DGVN unter frieden-sichern.dgvn.de, menschen-
rechte-durchsetzen.dgvn.de, nachhaltig-entwickeln.dgvn.de sowie auf unserem Debattenportal 
unter dgvn.de/un-debatte/ zu verschiedenen Schwerpunktthemen.
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Ein internationales Ziel zur  
Reduzierung von Ungleichheit
Am 25. September 2015 kam es zu einem Novum bei den Vereinten Nationen: Zum ersten Mal  
beschlossen die Mitgliedstaaten, dass es eines Entwicklungsziels zur Reduzierung von Ungleich- 
heiten bedarf. Wie entstand dieses Ziel, welche widersprüchlichen und umstrittenen Inhalte umfasst 
es und was sind die daraus resultierenden Herausforderungen?

zess offengelegt, in dem nur einige wenige, höchst 
selektive Ungleichheiten als ungerecht bewertet 
wurden.

Eigenständiges Ziel oder 
Querschnittsthema?

Entscheidend für das spezifische Verständnis von 
Ungleichheit waren die Verhandlungen zu den 
SDGs, deren heiße Phase auf die Jahre 2013 und 
2014 zurückzudatieren ist. Zeitgeschichtlich steht 
der diplomatische Sinneswandel in einer Linie mit 
sozialen Gerechtigkeitsbewegungen wie beispiels-
weise dem sogenannten ›Arabischen Frühling‹, der 
›Movimiento 15-M‹-Bewegung in Spanien oder der 
weltweiten Occupy-Bewegung. Globale Ungleich-
heiten offenbarten sich in dieser Zeit im öffentli-
chen Bewusstsein durch die Folgen der Finanzkrise 
in den Jahren 2007 und 2008, der zunehmenden 
Erderwärmung und der Ungleichverteilung von Le-
benschancen. Neben der kontinuierlichen Thema-
tisierung durch eine kritische Zivilgesellschaft auf 
den Straßen wurde der Themenkomplex ungleicher 
Gesellschaftsverhältnisse durch institutionalisier-
te Gruppen in Form von sogenannten ›wichtigen 
Gruppen‹ (›major groups‹) direkt in die Verhandlun-
gen zu den SDGs getragen. Zudem befürworteten 
Fachleute aus der Wissenschaft ein solches Ziel. 
Beispielhaft hierfür steht die Rede des Wirtschafts-
nobelpreisträgers Joseph Stiglitz, der für eine Fo-
kussierung auf extreme Ungleichheiten plädierte.3

Dennoch blieb es lange Zeit unklar, ob in der 
Agenda 2030 Ungleichheiten als eigenes Ziel inte-

Bekanntlich sieht der Mensch gelegentlich 
den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mit dem 
Thema Ungleichheit verhält es sich sehr ähn-

lich, denn es dauerte 70 Jahre, bis die Vereinten 
Nationen einen Fokus darauf legten. Ungleichhei-
ten sind aber nichts Neues. Hierbei handelt es sich 
um die In-Vergleich-Setzung von Individuen, Grup-
pen sowie Institutionen und eben der Feststellung 
unterschiedlicher Möglichkeiten, Positionen sowie 
Ressourcen. Seit der Gründung der Staatengemein-
schaft gab es bereits viele Anzeichen für eine äu-
ßerst ungleiche Weltgesellschaft, bei der empirisch 
breit belegt der Wohlstand weniger Menschen auf 
der Ausbeutung vieler sowie von natürlichen Res-
sourcen beruht.1 Dieses relationale Verständnis wur-
de nun also im Jahr 2015 in der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) mit den Zie-
len für nachhaltige Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs), und hier dem Ziel 10 
über weniger Ungleichheiten, thematisch hervorge-
hoben.2 Dabei verabschiedeten alle Mitgliedstaaten 
die durchaus kryptisch anmutende Zielbeschreibung 
»Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten 
zu verringern«. Im Folgenden werden die Verhand-
lungen zu diesem Ziel nachgezeichnet und der Pro-

  1 Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, Berlin 2016; Anja Weiß, Soziologie globaler Ungleich- 
heiten, Berlin 2017; Aram Ziai, Development Discourse and Global History: From Colonialism to the Sustainable Development Goals, New York 2016. 
Der Autor hat den Text in genderinklusiver Schreibweise verfasst. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde diese von der Redaktion in eine binäre 
Schreibweise geändert.

  2 UN Dok. A/RES/70/1 v. 25.9.2015.
  3 Michael W. Doyle/Joseph E. Stiglitz, Eliminating Extreme Inequality. A Sustainable Development Goal, 2015–2030, Ethics & International Affairs, 

28. Jg., 1/2014, S. 5–13.

Dr. des. Albert Denk 
ist Politischer Soziologe an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
in München.

  albert.denk@gmx.de
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griert würden. Erst am Ende der elften von 13 
mehrtägigen Sitzungen wurde das Thema als po-
tenzieller Schwerpunkt aufgenommen. In dieser 
Arbeitsgruppe kam es zu einer Blockbildung von 
Staaten, die ein spezifisches Ziel zur Ungleichheits-
reduzierung forderten und eben jenen, die es zu 
vermeiden versuchten. Letzterer vereinte Staaten 
des Globalen Nordens wie Australien, Deutschland, 
Frankreich, Kanada, die Schweiz, den USA und 
das Vereinigte Königreich, während ersterer die 
Gruppe der 77 (G77) mit China umfassten. Laut 
dem Ko-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Macharia 
Kamau stachen allen voran die Stellungnahmen 
der brasilianischen Delegation hervor, mit denen 
sie besonders ›leidenschaftliche Plädoyers‹ für die-
ses Ziel hielten. Dem entgegen wurden die größten 
Ressentiments seitens den USA hinsichtlich einer 
solchen Zielsetzung geäußert.4 Neben den USA for-
derte etwa auch die Europäische Union (EU), Un-
gleichheitsaspekte stattdessen als Querschnitt in 
andere Ziele zu integrieren.5 Bis zum Ende der 
Verhandlungen versuchten sie, das Themenfeld der 
Ungleichheit insbesondere auf die Ziele zu Armut 
(SDG 1), Frieden, Gerechtigkeit und starke Instituti-
onen (SDG 16) oder Partnerschaften zur Errei-
chung der Ziele (SDG 17) aufzuteilen.6 Beide Inte-
ressensblöcke einigten sich schließlich auf einen 
Kompromiss. Das Ziel zur Ungleichheitsreduzie-
rung (SDG 10) wurde als Druckmittel benutzt, da-
mit die G77 mit China im Tausch ebenso einem 
Ziel zu Frieden, Gerechtigkeit und starke Institu-
tionen (SDG 16), also Rechtsstaatlichkeit und da-
mit zu Grundelementen westlicher Demokratien, 
zustimmten.7 Zusammenfassend unterstreicht dies 
auf Seiten der Staaten der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) einen Charakter des Ungewollten. Gerade 
diese Gesellschaften sind als überwiegend privile-
giert im weltgesellschaftlichen Vergleich zu deuten. 
Beispielhaft stehen hierfür etwa die Pro-Kopf-Na-
turvernutzung, die sehr ungleiche Gewinnvertei-
lung von globalen Wertschöpfungsketten oder die 
Bewegungsrechte anhand von Visabestimmungen.

Kontroversen und Widersprüche

Eine kontroverse Debatte im Rahmen des SDG 10  
drehte sich um die Beschreibung der Betroffenen 
von Ungleichheit. So wurde zwischen den Begrif-
fen ›bedroht‹ und ›marginalisiert‹ abgewogen, die 
mit Blick auf die gesamte Agenda zugunsten des 
ersteren Begriffs ausfiel. Diese Auswahl muss je-
doch allen voran im Lichte von ökologischen Ge-
fährdungen gedeutet werden. Wohingegen skurri-
lerweise keine der beiden Formulierungen in der 
finalen Version des SDG 10 auftaucht. Gerade der 

Welchen Beitrag leistet das UN-Freiwilligenprogramm (UNV), 
um Ungleichheiten zu überwinden?

›Niemanden zurückzulassen‹ ist das Versprechen der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) und die 
Freiwilligenarbeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Um 
Ungleichheiten zu bekämpfen, müssen wir die Fähigkeiten, 
Talente und das Wissen derjenigen nutzen, die traditionell an 
den Rand gedrängt wurden. Beim UNV haben wir große 
Fortschritte dabei gemacht, die Vielfalt der Welt widerzuspie-
geln: Im Jahr 2020 kamen unsere Freiwilligen aus 168 Län- 
dern, 52 Prozent waren Frauen und 84 Prozent stammten aus 
dem Globalen Süden. Um ein inklusiveres UN-System aufzu- 
bauen, müssen wir noch mehr tun. Mit unserem neuen 
Freiwilligenprogramm für Flüchtlinge, das wir gemeinsam mit 
dem Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen 
(UNHCR) im Jahr 2020 ins Leben gerufen haben, versuchen wir, 
Barrieren abzubauen und neue Talente in die UN zu bringen.

Wie geht das UNV auf Menschen mit Behinderungen ein?

Das UNV arbeitet mit UN-Partnern zusammen, um die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen zu fördern und die Vielfalt 
der Talente im UN-System zu stärken. Diese Arbeit ist dank der 
Unterstützung unserer Finanzierungspartner, darunter auch 
Deutschland, möglich geworden. Im vergangenen Jahr waren 
88 UN-Freiwillige mit Behinderungen im UN-System im Einsatz 
und diese Zahl wird bis Ende des Jahres 2021 noch deutlich 
steigen. Das ist zwar wenig, aber es ist ein Anfang. Wir 
unterstützen unsere UN-Partner und UN-Freiwilligen mit 
Behinderungen, um sicherzustellen, dass sie einen gleichbe-
rechtigten Zugang zur Arbeit haben und dort gleichberechtigt 
tätig sein können. Dies kann von der Bereitstellung spezieller 
Büroausstattung bis hin zur Gewährleistung barrierefreier 
Arbeitsbedingungen reichen.

Wie fördert UNV den Abbau von Ungleichheiten?

Die Förderung von Freiwilligenarbeit und die Unterstützung 
von Staaten bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (SDGs) durch Freiwilligenarbeit ist eine Priorität 
für das UNV. Im Dezember haben wir unseren Bericht über den 
Stand der Freiwilligenarbeit in der Welt 2022 veröffentlicht. Der 
Bericht erscheint alle drei Jahre und soll das Verständnis für 
die Freiwilligenarbeit vertiefen. Er zeigt, wie diese Arbeit den 
Ländern helfen kann, Frieden und Entwicklung zu erreichen. 
Wir hoffen, dass der diesjährige Bericht die politische Diskussi-
on und Maßnahmen dazu anregen wird, wie Freiwilligenarbeit 
die Integration fördern und Ungleichheiten abbauen kann.

Drei Fragen an 
Emma Webb

Emma Webb   
ist die Leiterin der Abteilung für Außenbeziehun-
gen und Kommunikation beim UN-Freiwilligen-
programm (UNV) in Bonn.
FOTO: PRIVAT
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Begriff der Marginalisierung hätte jedoch auch 
sein Pendant, die Privilegierung, ins Zentrum der 
Debatte gerückt. Doch ein Abbau an Privilegien 
wird in diesem Ziel nicht adressiert. Darin werden 
stattdessen Geringverdienerinnen und -verdiener 
oder sogenannte ›Entwicklungsländer‹ benannt so-
wie in einem Unterziel (SDG 10.2) einige wenige 
gruppenbezogene Diskriminierungskategorien her- 
vorgehoben. Beispielweise handelt es sich hierbei 
um die Strukturkategorien Alter, als ›behindert‹ 
konstruierte Menschen und Religion. Des Weiteren 
soll eine Diskriminierung gegenüber binär gedach-
ten Geschlechtern reduziert werden, gleichwohl fand 
die Kategorie sexuelle Orientierung keine Erwäh-
nung. Trans-, intersexuelle und queer lebende Men-
schen existieren in diesem Weltbild der Staatenge-
meinschaft schlicht nicht. In dutzenden Mitglied- 
staaten werden Menschen aber gerade aufgrund die-
ser Kategorien diskriminiert, gefoltert bis getötet.

Nicht weniger bedroht sind Menschen mit 
Fluchterfahrung. Aber auch diese Kategorie wurde 
nicht als vor Diskriminierung schützenswert einge-
stuft. Selbst der Versuch der drei Staaten Bangla-
desch, Mexiko und den Philippinen, diese Diskri-
minierungskategorie lediglich im Vorwort zu den 
SDGs zu platzieren, wurde allen voran von der EU, 
aber auch von der afrikanischen und der arabi-
schen Gruppe abgelehnt.8 Dafür haben die Verein-
ten Nationen die ortsbindende Kategorie der ›Her-
kunft‹ und die, gerade im deutschen Kontext stark 
problematisierte Kategorie der ›Rasse‹ dem Ziel 
hinzugefügt. Trotz dieser verschiedenen Gruppen-
konstruktionen im Unterziel (SDG 10.2) erfasst der 
Indikator dazu nur noch innerstaatliche Einkom-
mensunterschiede, Geschlecht, Alter und als ›be-
hindert‹ konstruierte Menschen. Am Ende wird 
Diskriminierung also auf diese vier Kategorien re-
duziert. Darüber hinaus kann analog zum Fehlen 
der Fluchterfahrung eine wandelnde Wahrneh-
mung von Migration im Verhandlungsprozess ge-
deutet werden. Während zu Beginn das Themen-
feld Migration mit Möglichkeiten und hinsichtlich 
eines Abbaus von Bewegungseinschränkungen dis-
kutiert wurde, haben besonders die europäischen 
Staaten ab dem Jahr 2014 eine Regulierung im Sin-
ne von ›geordneten‹ und ›sicheren‹ Grenzregimen 

gefordert. Diese Formulierungen wurden letzten 
Endes als ein Unterziel (SDG 10.7) verschriftlicht. 
Mehr Nachhaltigkeit und weniger Ungleichheit be-
deutet hier folglich eine Intensivierung von Grenz-
regimen.

Daran anschließend stellt sich eine entscheiden-
de Frage: Wer spricht hier eigentlich über wen? Da-
mit liegt der Fokus auf Aspekten der Repräsenta-
tion im Verhandlungsprozess. Einerseits wurden 
überwiegend jene Personengruppen adressiert, die 

als benachteiligt gelten. Andererseits lag die Ent-
scheidungsmacht über die Zielsetzungen ausschließ-
lich in der Hand einer äußerst privilegierten diplo-
matischen Elite. Dies führte dazu, dass beispiels- 
weise zum ganz großen Teil lediglich Männer aus-
gehandelt haben, was Geschlechtergerechtigkeit be-
deutet. Des Weiteren sind Menschen mit Armuts-, 
Flucht- oder Hungererfahrung im diplomatischen 
Dienst nahezu komplett abwesend. Doch gerade in 
diesen Bereichen manifestieren sich globale Un-
gleichheiten. Noch brisanter wird es hinsichtlich 
der Repräsentation von zukünftigen Generationen 
und den Rechten der Natur. Weil diese sich selbst 
nicht verteidigen können, erfahren sie das höchste 
Maß an Ausbeutung durch jetzige Generationen. 
Damit sind bereits erste inhärente Widersprüche 
im Entwicklungsziel zur Reduzierung von Ungleich-
heit (SDG 10) erkennbar.

Drei grundlegende Herausforderungen

Erstens handelt es sich beim SDG 10 noch immer 
nicht um ein globales Ziel, sondern um ein staat-
lich gedachtes. Obwohl in der Agenda 2030 der 
Leitspruch ›niemanden zurückzulassen‹ propagiert 

  4 Macharia Kamau/Pamela Chasek/David O’Connor, Transforming Multilateral Diplomacy. The Inside Story of the Sustainable Development Goals, 
London 2018, S. 184.

  5 International Institute for Sustainable Development (IISD), Summary of the Eleventh Session of the UN General Assembly Open Working Group 
on Sustainable Development Goals, 5.–9. Mai 2014, Earth Negotiations Bulletin, 32/11, Winnipeg 2014, S. 3 und 14.

  6 IISD, Summary of the Thirteenth Session of the UN General Assembly Open Working Group on Sustainable Development Goals, 14.–19. Juli 2014, 
Earth Negotiations Bulletin, 32/13, Winnipeg 2014, S. 12.

  7 Macharia Kamau/Pamela Chasek/David O’Connor, Transforming Multilateral Diplomacy. The Inside Story of the Sustainable Development Goals, 
London 2018, S. 201–203.

  8 Felix Dodds/David Donoghue/Jimena Leiva Roesch, Negotiating the Sustainable Development Goals. A Transformational Agenda for an Insecure 
World, New York 2017, S. 109.

Es sind inhärente Widersprüche im  
Entwicklungsziel zur Reduzierung von  
Ungleichheit (SDG 10) erkennbar.
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wird, verharren die Vereinten Nationen hierbei auf 
der Ebene eines staatlichen Containerdenkens. Denn 
offensichtlich geht es nicht darum, Ungleichheiten 
schlicht zwischen allen Menschen zu reduzieren. 
Dieser vermeintlich kleine Unterschied im Titel des 
Zieles beinhaltet bereits ganz entscheidende Män-
gel hinsichtlich einer gleichwertigen Anerkennung 
jedes Menschen. Einkommen und politische Teil-
habe sollen etwa auf einzelstaatlicher Ebene weni-
ger ungleich gestaltet werden. Jedoch bleiben da-
mit die extremen weltgesellschaftlichen Ungleich- 
verhältnisse unangetastet. In ähnlicher Weise wur-
de dies bereits mit Blick auf die Indikatoren kriti-
siert, da sie eine Reduzierung von globalen Un-
gleichheiten überhaupt nicht erfassen.9 Daran an- 
schließend fällt auf, dass es einen Indikator zur Be-
messung von Einkommensungleichheit entgegen 
der Zielformulierung nur innerhalb und nicht zwi-
schen Staaten gibt. Noch prägnanter wird diese 
Problemlage hinsichtlich ungleicher Bewegungs-
rechte entlang von staatlich institutionalisierten 
Privilegien. Grenzüberschreitende Migration ist 

der entscheidendste Faktor sozialer Mobilität in 
der Weltgesellschaft.10 Dies bedeutet, dass der 
Glaube an eine faire Leistungsgesellschaft als Le-
benslüge im SDG 10 weiter aufrechterhalten wird. 
Gerade weil die Mehrheit der Weltgesellschaft im 
besonderen Maße in ihrer Bewegung gehindert 
wird, findet eine zunehmende Polarisierung un-
gleicher Gesellschaftspositionen statt. In der Folge 
führt das Unterziel zur Migration zum genauen 
Gegenteil – zu mehr Ungleichheit.

Zweitens blenden die Mitgliedstaaten in diesem 
Ziel völlig die Vergangenheit aus. Mit dem SDG 10 
wird so getan, als wäre das Ungleichheitsverhältnis 
zwischen Menschen in diesem Moment vom Him-
mel gefallen und folglich in seiner Entstehung ge-
recht. Die offensichtlichste Leerstelle ist die Zäsur 
durch den Kolonialismus. Im Jahr 1999 wurden 
durch eine afrikanische Kommission für Wieder-
gutmachung und Rückführung die Entschädi-
gungszahlungen für die Nachfolgerstaaten der eu-
ropäischen Kolonialmächte auf den Betrag von 
777 Billionen US-Dollar beziffert.11 Damit ist le-
diglich die finanzielle Ebene beschrieben, während 
es zudem neben der symbolischen Ebene – etwa der 
offiziellen Anerkennung der Verbrechen – auch 
noch die mentale Ebene – etwa die Konstruktion 
von Über- und Unterlegenheit – zu adressieren gilt. 
Letzteres ist auch in den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung festzustellen. Im SDG 10 wird an 
zwei Stellen explizit die Gruppe der ›Entwicklungs-
länder‹ hervorgehoben, während deren Pendant, 
die ›entwickelten‹ Länder, gar nicht herausgestellt 
werden. Dies belegt erneut ein äußerst reduziertes 
Verständnis von Ungleichheit als einseitige Angele-
genheit. Zudem wird hier auf kolonial geprägte 
Begriffe zurückgegriffen, denn mit dem Etikett 
›Entwicklungsland‹ wurden ursprünglich in der 
UN-Charta aus dem Jahr 1945 die ›Treuhandge-
biete‹ und ›Länder ohne Selbstbestimmung‹ be-
schrieben. Auch wenn zwischenzeitlich formell die 
meisten Staaten eine politische Unabhängigkeit er-
langt haben, bestehen kolonial geprägte Abhängig-
keits- und Ausbeutungsverhältnisse bis heute fort.12 
Diese Strukturen bleiben im Abschlussdokument 
nahezu vollständig ignoriert.13 In den Unterzielen 

  9 Sakiko Fukuda-Parr, Keeping Out Extreme Inequality From the SDG Agenda – The Politics of Indicators, Global Policy, 10. Jg., 3/2019, S. 61–69; 
Gillian MacNaughton, Vertical Inequalities. Are the SDGs and Human Rights up to the Challenges?, The International Journal of Human Rights,  
21. Jg., 8/2017, S. 1050–1072.

10 Ayelet Shachar, The Birthright Lottery. Citizenship and Global Inequality, Cambridge 2009; Roberto Patricio Korzeniewicz/Timothy Patrick Moran, 
Unveiling Inequality. A World-historical Perspective, New York 2009.

11 British Broadcasting Corporation (BBC), Africa Trillions Demanded in Slavery Reparations, 20.8.1999, news.bbc.co.uk/2/hi/africa/424984.stm
12 Jason Hickel/Dylan Sullivan/Huzaifa Zoomkawala, Plunder in the Post-Colonial Era. Quantifying Drain from the Global South Through Unequal 

Exchange, 1960–2018, New Political Economy, 3/2021, S. 1–18.
13 Albert Denk, Dekolonialität – Eine Leerstelle in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, in: Julia Schöneberg/Aram Ziai (Hrsg.), 

Dekolonisierung der Entwicklungspolitik und Post-Development Alternativen, Baden-Baden 2021.

Das Ziel zur Reduzierung von Ungleichheit (SDG 10)
Das SDG 10 verfolgt das Ziel, Ungleichheit innerhalb von und 
zwischen Staaten zu verringern. Es umfasst zehn Unterziele, die 
mit elf Indikatoren bemessen werden. In den Unterzielen werden 
folgende Aspekte thematisiert:  
 
(1) Einkommenswachstum, 
(2) Selbstbestimmung und politische Inklusion, 
(3) Chancen- und Ergebnisgleichheit, 
(4) Politische Maßnahmen, 
(5) Finanzmärkte und -institutionen, 
(6) Entwicklungsländer in den internationalen Wirtschafts- und     
Finanzinstitutionen, 
(7) Migrationspolitik, 
(8) besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungs-
länder, 
(9) Entwicklungszusammenarbeit und Finanzströme sowie 
(10) Transaktionskosten für Überweisungen.  
 

Die Ziele wurden von allen Mitgliedstaaten verabschiedet und 
sollen bis zum Jahr 2030 erreicht werden. 
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wird lediglich darauf hingewiesen, dass eine stär-
kere Einbeziehung von Repräsentantinnen und Re-
präsentanten der ›Entwicklungsländer‹ in interna-
tionalen Organisationen (SDG 10.6) sowie eine 
Verringerung der Importzölle (SDG 10.a) ange-
strebt werden. Das Ziel für nachhaltige Entwick-
lung zur Reduzierung von Ungleichheit spiegelt 
letztlich eine koloniale Amnesie der Beteiligten wider.

Drittens fehlt es hier an einer systemischen Pers-
pektive. Weder im SDG 10 noch in der gesamten 
35-seitigen Agenda 2030 wird das Wort Kapitalis-
mus verwendet. Der sogenannte Weltvertrag bein-
haltet folglich keine einzige Erwähnung der welt-
umfassenden Wirtschafts- und Sozialordnung. Dies 
ist besonders prägnant erneut mit Blick auf das 
Themenfeld der Ungleichheit, da die gesellschaftli-
chen Verhältnisse eng mit der Art und Weise ver-
woben sind, wie wir arbeiten, denken, konsumie-
ren und produzieren. Kurz gesagt, sozial-ökolo- 
gische Ungleichheiten sind zutiefst kapitalistisch 
geprägt.14 In der Agenda 2030 wird das gegenwär-
tige globale Finanz- und Handelsregime als alter-
nativlos dargestellt. Lediglich in einem Unterziel 
(SDG 10.5) fordert die Staatengemeinschaft eine 
verbesserte Regulierung von Finanzmärkten und 
-institutionen. Hierbei wird auf Indikatoren der fi-
nanziellen Solidität zurückgegriffen, sodass keine 
grundsätzliche Neuausrichtung, sondern stattdes-
sen mehr Zuverlässigkeit im bestehenden System 
gefordert wird. Auch in diesem Punkt erscheint eine 
Lebenslüge offensichtlich. Die Vereinten Nationen 
manifestieren mit diesem Ziel den Glauben an ei-
nen gerechten Tauschhandel und den freien Markt. 
Dabei werden globale Ungleichverhältnisse bei-
spielsweise mit Blick auf die Ausbeutung von Roh-
stoffen und einer geopolitischen wie vergeschlecht-
lichten Arbeitsteilung als gegeben anerkannt und 
aufrechterhalten.15

Festhalten am Status quo

Der Reformbedarf auf der Ebene der Vereinten Na-
tionen erstreckt sich von der gleichwertigen Aner-
kennung aller Menschen, der fortlaufenden Aufar-
beitung von historischen Zusammenhängen bis 
zur Adressierung, der im globalen Handels- und 
Finanzregime eingelagerten strukturellen Ungleich-
heiten. Die Herausforderungen sind enorm und 

werden aufgrund von zunehmenden Krisenerfah-
rungen verschärft. Mit der COVID-19-Pandemie 
haben sich die weltgesellschaftlichen Ungleichver-
hältnisse weiter pervertiert. Die zehn reichsten 
Männer der Welt verfügen etwa über ein Vermö-
gen von mehr als 1,1 Billionen US-Dollar, knapp 
die Hälfte davon haben sich die Männer seit Febru-
ar 2019 – also trotz der Pandemie – angeeignet.16 
Während der Großteil der Menschheit in dieser 
Zeit ihren Bewegungsradius drastisch einschrän-
ken musste, unternahmen sehr wenige, extrem 
Wohlhabende Luxusreisen ins Weltall mit verhee-
renden Folgen für Mensch und Natur. Die Pande-
mie macht deutlich, wie schnell sich die Extreme 
weiter verschieben. Das Ziel zur Reduzierung von 
Ungleichheit wirkt in diesen Zeiten wie ein Blatt 
im Sturm. Solange die Vereinten Nationen die Re-
lationalität von Ungleichheit nicht wahrnehmen 
und adressieren, werden sie auch weiterhin auf sol-
che Krisen keine adäquaten Antworten liefern. Der 
Ruf nach Gleichheit ist kein neuer und ideenge-
schichtlich allen voran eurozentristisch geprägt. 
Beispiele sind etwa die Thesen der Aufklärung 
oder der Französischen Revolution. Doch was da-
mals schon galt, gilt heute noch immer: Das Stre-
ben nach mehr Gleichheit muss zum Abbau von 
Privilegien führen und dabei alle Menschen ein-
schließen. Geschieht dies nicht, dient es lediglich 
dem Erhalt einer Vormachtstellung Weniger.

14 Alberto Acosta/Ulrich Brand, Radikale Alternativen. Warum man den Kapitalismus nur mit vereinten Kräften überwinden kann, München 2018; 
Ulrich Brand/Markus Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München 2017.

15 Jakob Graf et al., Abhängigkeit im 21. Jahrhundert. Globale Stoffströme und internationale Arbeitsteilung,  PROKLA – Zeitschrift für kritische 
Sozialwissenschaft, 50. Jg., 198/2020, S. 11–32.

16 Oxfam Deutschland, Das Ungleichheitsvirus. Wie die Corona-Pandemie soziale Ungleichheit verschärft und warum wir unsere Wirtschaft 
gerechter gestalten müssen, Berlin 2021, S. 4.
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A novelty occurred at the United Nations on 25 September 2015: For the 
first time, member states decided that there was a need for a sustainable 
development goal to reduce inequalities (SDG 10). This paper looks at the 
genesis of this goal, its contradictory and controversial content, and the 
challenges it poses. The ten sub-goals are a highly selective grouping of a 
few inequality issues that leave out some obvious aspects. Striking 
omissions are an equal recognition of all people, the ongoing reprocessing 
of historical contexts, as well as addressing the structural inequalities 
embedded in the global trade and financial regime.
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Nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Unterstützt von mehreren UN-Organisationen ar-
beitet die Initiative Globaler Zugang zu COVID-
19-Impfstoffen (COVID-19 Vaccines Global Ac-
cess – COVAX) daran, Impfstoffe für die ärmsten 
Staaten bereitzustellen. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (International Monetary Fund – IMF) 
verteilt Notkredite an über 90 Länder und be-
schließt eine historische Erhöhung der Reservegut-
haben seiner Mitgliedstaaten. Die Weltbank finan-
ziert neue Entwicklungsprojekte im Rahmen von 
mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hilft bei 
der Gewährung von Schuldenerleichterungen.1

Der Erfolg jedoch ist überschaubar. Keiner der 
Organisationen gelingt es, den internationalen Un-
gleichgewichten bei der Krisenbekämpfung ent-
scheidend entgegenzuwirken und die bedürftigsten 
Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft 
ausreichend zu unterstützen. So wird COVAX 
wohl das eigene Ziel verfehlen, bis Ende des Jahres 
2021 die geplanten 1,8 Milliarden Impfdosen für 
Staaten mit niedrigem Einkommen bereitzustellen.2 
Und das, obwohl das Ziel bereits so niedrig ge-
steckt war, dass selbst bei seinem Erreichen die 
meisten Menschen dort weiterhin ungeimpft ge-
blieben wären. Die Finanzhilfen zur Impfstoff- 
beschaffung der Weltbank haben an der dramati-
schen Unterversorgung dieser Länder wenig geän-
dert. Gleichzeitig blieben die von Weltbank und 
IMF begleiteten Schuldenerleichterungen im Rah-
men der Initiative zur Aussetzung des Schulden-
dienstes nicht mehr als ein kleiner Tropfen auf einen 
immer heißer werdenden Stein.3 Schon bald könnte es 
zu großen Schuldenkrisen in vielen Staaten des Glo-
balen Südens kommen.4 Auch die Erhöhung der 

Die COVID-19-Pandemie ist auch eine Krise 
der internationalen Ungleichheit. Sie offen-
bart, dass reiche Staaten globalen Krisen 

sehr viel wirkmächtiger entgegentreten können als 
ärmere Staaten. Wohlhabende Industrienationen 
schnüren milliardenschwere Hilfspakete und ver-
sorgen ihre Bevölkerungen in kürzester Zeit mit 
Impfstoffen. Die Länder des Globalen Südens hinge-
gen können oft nur von einem funktionierendem 
Gesundheitssystem und flächendeckenden Impf-
kampagnen träumen. Schaffen es aber nicht alle 
Staaten, das Virus einzudämmen, können neue Mu-
tationen stets die ganze Welt bedrohen. 

Die Corona-Pandemie gehört somit zu denjeni-
gen Krisen, die auf Ländergrenzen keine Rücksicht 
nehmen und die Menschen weltweit bedrohen. Sie 
ähnelt darin weiteren Herausforderungen der glo-
bal vernetzen Welt – allem voran dem Klimawan-
del. Diesen Krisen ist gemein, dass sie nur gelöst 
werden können, wenn die internationale Staaten-
welt gemeinsam handelt und ihre schwächsten 
Mitglieder bei der Krisenbewältigung unterstützt. 
Wie gelingt es also den dafür zuständigen interna-
tionalen Organisationen, die begrenzten Ressourcen 
einer ungleichen Welt auch den Staaten zur Verfü-
gung zu stellen, die sie im Angesicht solcher Krisen 
am dringendsten brauchen? Versucht wird einiges.

Vereint in Ungleichheit
Die COVID-19-Pandemie macht deutlich, wie ungleich reiche und arme Staaten auf globale 
Krisen reagieren können. Warum schaffen es internationale Organisationen nicht, ihre bedürf-
tigsten Mitglieder bei der Krisenbewältigung effektiver zu unterstützen? Wie können sie refor-
miert werden?
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  1 International Monetary Fund (IMF), The IMF and COVID-19 (Coronavirus), www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19; World Bank Group, How the 
World Bank Group is Helping Countries Address COVID-19 (Coronavirus), www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-
bank-group-is-helping-countries-with-covid-19-coronavirus

  2 Time, COVAX Was a Great Idea, But Is Now 500 Million Doses Short of Its Vaccine Distribution Goals. What Exactly Went Wrong?, 9.9.2021,  
time.com/6096172/covax-vaccines-what-went-wrong/ 

  3 Valentin Lang/David Mihalyi/Andrea Presbitero, Borrowing Costs After Sovereign Debt Relief, CEPR Discussion Paper 15832, Februar 2021,  
cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=15832

  4 IMF, List of LIC DSAs for PRGT-Eligible Countries, 30.6.2021, www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf 
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IMF-Reserveguthaben wird nicht den Ländern 
helfen, die sie am dringendsten brauchen, sondern 
begünstigt vor allem die Liquidität der größten 
Ökonomien.5

Vergleicht man die Ressourcen, die Staaten auf-
wenden, um ihr Land durch die Krise zu bringen, 
zeigt sich eine extreme Schieflage: Während Indus-
trienationen oft mehr als zehn Prozent ihres Brutto-
inlandsprodukts (BIP) zur Krisenbewältigung auf-
wenden, schaffen es die meisten ärmeren Länder 
kaum auf zwei Prozent (siehe Abbildung 1). Die 
Kluft zwischen ihnen wird so durch globale Krisen 
wachsen. Bei der Bekämpfung der Folgen des Kli-
mawandels droht ähnliches. Die Anstrengungen 
der internationalen Gemeinschaft und ihrer Organi-
sationen reichen nicht, um das zu verhindern.6

Die internationale Corona-Politik ist keine Aus-
nahme. Sie legt nur schonungslos offen, was in an-
deren Politikfeldern seit Langem zu beobachten ist: 
Die Vereinten Nationen sind nicht in der Lage, 
Ressourcen so bereitzustellen, dass die besonders 
bedürftigen Staaten bei globalen Gemeinschafts-
aufgaben entscheidend unterstützt werden. Es gilt 

zum Beispiel für die Migrationspolitik, wenn der 
Hohe Flüchtlingskommissar der UN Filippo Grandi 
in Zeiten größter Flüchtlingskrisen eine Finanz-
lücke von knapp fünf Milliarden US-Dollar be-
klagt.7 Und natürlich gilt es für die Klimapolitik, 
wenn die versprochenen jährlichen 100 Milliarden 
US-Dollar an Klimafinanzierung für Entwicklungs-
länder weiter auf sich warten lassen.8

In erster Linie sind die Mitgliedstaaten dafür 
verantwortlich, wie viele – oder wie wenige – Res-
sourcen sie internationalen Organisationen und ih-
ren ökonomisch schwächsten Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stellen. Dennoch greift eine Kritik der 
Staaten allein zu kurz. Auch in der internationalen 
Politik gilt: ›Hasse nicht den Spieler, hasse das 
Spiel.‹ Daher sollte sich die fundamentale Kritik dem 
institutionellen Rahmen der UN widmen, in dem 
die Staaten handeln. In Zeiten globaler Krisen – 
von der Corona-Pandemie bis zum Klimawandel – 
muss eine Debatte darüber geführt werden, wie 
globale Organisationen umgestaltet werden kön-
nen, damit sie ihre schwächsten Mitglieder besser 
mit den nötigen Ressourcen versorgen.

  5 António Guterres, Remarks at the UNCTAD 15 Opening Ceremony, www.un.org/sg/en/node/259895
  6 Siehe dazu auch Zeitschrift VEREINTE NATIONEN (VN), Heft 5/2021, Zeit für ein besseres Klima. 
  7 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Consequences of Underfunding in 2020,  

www.unhcr.org/underfunding-2020/
  8 Ian Mitchell/Euan Ritchie/Atousa Tahmasebi, Is Climate Finance Towards $100 Billion »New and Additional«?, Center for Global Development, 

15.3.2021, www.cgdev.org/publication/climate-finance-towards-100-billion-new-and-additional; António Guterres, Secretary-General’s Address 
to the General Assembly, 21.9.2021, www.un.org/sg/en/node/259241
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Abbildung 1: Zusätzliche finanzielle Unterstützung während COVID-19

Zusätzliche staatliche Ausgaben und Verzicht auf Einnahmen während der Corona-Pandemie (relativ zum BIP).  
Quelle: www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
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Die Rolle des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbank

Die Organisationen, die im UN-System über die 
größten finanziellen Ressourcen verfügen und da-
mit einen großen Gestaltungsspielraum haben, 
sind der IMF und die Weltbank. Der IMF nimmt 
im internationalen Finanzsystem die Rolle des Kre-
ditgebers letzter Instanz ein. Geraten Staaten in 
Finanz-, Schulden- oder Zahlungsbilanzkrisen, 
kommen sie oft kaum noch an private oder bilate-
rale Kredite. Genau diese brauchen sie aber, um die 
Krisen schneller und schadloser zu überstehen; im 
Fall der Corona-Krise auch, um Leben zu retten. 
Im Großen und Ganzen funktioniert dieses System 
gut. Aktuell erhält fast die Hälfte aller Staaten fi-
nanzielle Unterstützung mit einem Gesamtvolu-
men von über 100 Milliarden US-Dollar.9 Die ma-
ximale Kreditkapazität des IMF beläuft sich sogar 
auf eine Billion US-Dollar. Doch aus Wissenschaft 
und Politik gibt es Kritik an der Organisation.

Zunächst werden die oft tiefgreifenden ökono-
mischen und politischen Reformen kritisiert, die 
Länder umsetzen müssen, um IMF-Gelder zu er-
halten. Der Fokus dieser ›Konditionen‹ liegt meist 
auf Sparmaßnahmen, Schuldenrückzahlungen, De-
regulierungen des Arbeitsmarkts und außenwirt-
schaftlichen Liberalisierungen.10 Zuletzt wurde zu-
dem Kritik an der Praxis laut, von besonders hoch 
verschuldeten Staaten Zusatzgebühren zu verlan-
gen, die gerade die ärmsten Länder finanziell belas-
ten.11 Darüber hinaus gibt es zahlreiche wissen-
schaftliche Belege dafür, dass nicht immer die be- 
dürftigsten Staaten die größten Hilfspakete erhal-
ten. Stattdessen werden politisch einflussreiche und 

geostrategisch wichtige Staaten bevorzugt behan-
delt. Sie erhalten nicht nur leichten Zugang zu IMF-
Ressourcen und größere Finanzspritzen, sondern 
müssen sich auch an weniger Auflagen halten.12

Diese allgemeine Ausrichtung des IMF und die 
ungleiche Behandlung der Mitgliedstaaten resul-
tiert daraus, dass politische Macht im IMF an die 
ökonomische Stärke der Mitgliedstaaten gekoppelt 
ist. Im Exekutivdirektorium des IMF bestimmen 
das BIP und andere makroökonomischen Indika-
toren das Stimmgewicht. Die USA haben dadurch 
als einziges Land mehr als die 15 Prozent, die für 
ein Veto bei gewissen Entscheidungen reichen. 
Auch die großen europäischen Volkswirtschaften 
haben besonderen Einfluss und können mit einigen 
Verbündeten leicht Mehrheiten für ihre Positionen 
im IMF organisieren.13 Hinzu kommt, dass die euro-
päischen Staaten gemäß einer informellen Überein-
kunft bislang immer die geschäftsführenden Di-
rektorinnen oder Direktoren des IMF gestellt haben. 
So ist es derzeit die bulgarische Wirtschaftswissen-
schaftlerin Kristalina Georgieva. Die Staaten hin-
gegen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Schwäche 
am häufigsten mit dem IMF in Kontakt kommen, 
haben kaum Einfluss. So verfügt ein Land wie Äthi-
opien mit einer Bevölkerung von über 100 Millio-
nen Menschen über 0,09 Prozent der Stimmen.14

Vor dem Hintergrund dieser Machtverteilung 
ist die grundsätzliche Ausrichtung des IMF und die 
geopolitische Färbung der Ressourcenverteilung zu 
verstehen. Die Regierungen der reichsten Mitglied-
staaten behandeln ihre Partner besser als ihre Geg-
ner. Kreditgeber in ihren Ländern profitieren von 
Sparmaßnahmen und Schuldenrückzahlungen wäh- 
rend sich dort ansässige Firmen und Investoren 
über liberalisierte Märkte in Entwicklungsländern 
freuen. Die Programmländer hingegen geraten durch 
die Konditionen häufig in politische Krisen.15 Re-
forminitiativen von Entwicklungsländern haben es 
in diesem Gremium naturgemäß schwer. Ein aktu-
eller Vorschlag Argentiniens, die Zusatzgebühren 
zumindest während der Pandemie zu reduzieren, 
wurde etwa jüngst abgelehnt.16 Im IMF bestimmt 

  9 IMF, COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief, www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#ftn 
10 Alexander E. Kentikelenis/Thomas H. Stubbs/Lawrence P. King, IMF Conditionality and Development Policy Space, 1985–2014, Review of 

International Political Economy, 23. Jg., 4/2016, S. 543–582.
11 Joseph Stiglitz/Kevin Gallagher, Understanding the Consequences of IMF Surcharges, GEGI Policy Brief, 4.10.2021,  

www.bu.edu/gdp/files/2021/10/GEGI_PB_017_FIN.pdf
12 Axel Dreher/Valentin Lang, The Political Economy of International Organizations, in: Roger Congleton/Bernard Grofman/Stefan Voigt (Eds.), 

Oxford Handbook of Public Choice, Oxford 2019, S. 607–652.
13 Auch deshalb schaffen Staaten wie China zunehmend Parallelstrukturen zum IWF und zur Weltbank.
14 IMF, Quotas, www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas
15 Axel Dreher/Martin Gassebner, Do IMF and World Bank Programs Induce Government Crises? An Empirical Analysis, International Organization, 

66. Jg., 2/2012, S. 329–358.
16 Jorgelina Do Rosario/Eric Martin, IMF Rejected Argentina’s Request for Temporary Surcharges Relief, Bloomberg, 11.10.2021,  

www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-11/imf-rejected-argentina-s-request-for-temporary-surcharges-relief

Nicht immer erhalten die bedürftigsten  
Staaten die größten Hilfspakete.
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wirtschaftliche Stärke nicht nur das Stimmgewicht, 
sondern auch die ›Quoten‹ und dadurch die Menge 
an Ressourcen, die ein Land von IMF erhalten 
kann. Wie problematisch diese Regelung ist, zeigte 
sich in der Pandemie im Zuge der Erhöhung der 
Reserveguthaben. Jeder Mitgliedstaat erhält die 
neuen Guthaben nur anteilig zu seiner Quote. Dem-
entsprechend geht nur ein Bruchteil an die Länder 
mit niedrigem Einkommen, die diese zusätzlichen 
Reserven am dringendsten benötigen. 

Ganz ähnliche Strukturen finden sich auch bei 
der Weltbank, der Schwesterorganisation des 
IMF. Während der IMF ganze Staaten mit Kredi-
ten versorgt, finanziert die Weltbank einzelne 
Entwicklungsprojekte in Ländern mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen. Jährlich kommen so 
um die 50 Milliarden US-Dollar für Projekte in 
Bereichen wie Infrastruktur, Bildung und Ge-
sundheit zusammen.17

Auch in der Weltbank sind Stimmgewichte ge-
mäß relativer wirtschaftlicher Stärke verteilt. Sie ent-
sprechen in etwa der Verteilung im IMF, weshalb 
hier ebenfalls die großen Industrienationen die Zü-
gel im Exekutivdirektorium in der Hand haben. 
Der Weltbank-Präsident – bislang gab es keine Prä-
sidentin – wird immer von den USA nominiert. 
Derzeit ist es der US-amerikanische Ökonom  
David Malpass. Wie im IMF besitzen nur die größ-
ten Anteilseigner das Privileg, durch einen eigenen 
Direktor im Vorstand vertreten zu werden: China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, 
Saudi-Arabien und die USA. Alle anderen Länder 
müssen sich die übrigen 18 Plätze im Vorstand 
durch gemeinsame Direktorinnen oder Direktoren 
teilen. Erwiesenermaßen schwächt dieses Arrange-
ment die wirtschaftlich schwächeren Staaten. Meh-
rere Studien zeigen, dass Staaten mit eigenem Di-
rektor besser an das Geld des IMF und der Weltbank 
gelangen.18 Im Fall der Weltbank geht das sogar so 
weit, dass Regierungen reicher Staaten Weltbank-
kredite so beeinflussen können, dass Projekte ge-
fördert werden, die Unternehmen aus ihren Län-
dern nützen.19 Dass große Konzerne wie Lidl und 

Mövenpick von Weltbank-Geld profitieren, ist kei-
ne Seltenheit.

Ähnlich wie bei den Krediten des IMF gibt es 
eine Vielzahl von wissenschaftlichen Belegen, dass 
die Kredite der Weltbank nicht nur den bedürftigs-
ten Staaten zu Gute kommen. Die Regierungen der 
reichen Staaten nutzen ihre Macht, um ihren poli-
tisch Verbündeten mehr Geld zu besseren Kondi-
tionen zukommen zu lassen. Ein besonders extre-
mes Beispiel dieser geopolitischen Bevorzugung 

sind die Befunde, dass die USA die Gelder von IMF 
und Weltbank nutzen, um die Stimmen der tempo-
rären Mitglieder des UN-Sicherheitsrats zu beein-
flussen.20 Während der zweijährigen Mitglied-
schaft erhalten die Staaten, die außenpolitische 
Positionen der USA unterstützen, auffallend viele 
IMF-Kredite und Weltbankprojekte. Auch Stim-
men in der UN-Generalversammlung werden mit 
multilateralen Krediten belohnt.21

Die ungleiche Machtverteilung in den Organisa-
tionen geht soweit, dass Statistiken und Analysen 
zugunsten der mächtigsten Mitgliedstaaten ge-
schönt werden, wenn diese das wünschen. Unre-
gelmäßigkeiten finden sich bei Wachstumsprogno-
sen, Schuldentragfähigkeitsanalysen und in Rang-
listen wie dem ›Doing Business‹-Index der Welt- 
bank.22 Normalerweise sind es die USA, die euro-
päischen Staaten und ihre Partnerländer, die davon 
profitieren. In einem kürzlich veröffentlichten Be-
richt einer Anwaltskanzlei wird nun minutiös re-
konstruiert, wie leitende Mitarbeitende die ›Doing 
Business‹-Rangliste so manipuliert haben, dass 
Länder wie China und Saudi-Arabien – beide ein-

17 World Bank Group, Annual Report 2021, From Crisis to Green, Resilient, and Inclusive Recovery,  
www.worldbank.org/en/about/annual-report#anchor-annual

18 Ashwin Kaja/Eric Werker, Corporate Governance at the World Bank and the Dilemma of Global Governance,  World Bank Economic Review,  
24. Jg., 2/2010, S. 171–198. Franck Malan, Does Being an IMF Executive Board Member (Re)pay? An Examination of IMF Loans and Repayments, 
World Economy, 41. Jg., 1/2018, S. 2669–2690. 

19 Axel Dreher/Valentin Lang/Katharina Richert, The Political Economy of International Finance Corporation Lending, Journal of Development 
Economics, 140. Jg., C/2019, S. 242–254.

20 Axel Dreher et al. Bilateral or Multilateral? International Financial Flows and the Dirty Work-Hypothesis, CEPR Discussion Paper 13290,  
Oktober 2018, cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=13290

21 Andrea F. Presbitero/Alberto Zazzaro, IMF Lending in Times of Crisis: Political Influences and Crisis Prevention, World Development, 40. Jg., 
10/2012, S. 1944–1969.

22 Valentin Lang/Andrea F. Presbitero, Room for Discretion? Biased Decision-Making in International Financial Institutions, Journal of Development 
Economics, 130. Jg., C/2018, S. 1–16.

Die ungleiche Machtverteilung geht soweit, 
dass Daten zu Gunsten der mächtigsten  
Mitgliedstaaten geschönt werden.
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flussreiche Mitgliedstaaten mit eigenem Exekutiv-
direktor – im internationalen Vergleich besser da-
stehen.23

Zusammengefasst gibt es im UN-System also 
einerseits durchaus Organisationen, die sowohl die 
Ressourcen als auch die Kompetenzen haben, den 
globalen Ungleichgewichten im Angesicht globaler 
Krisen etwas entgegenzusetzen. Andererseits sind 
diese Organisationen politisch aber so organisiert, 
dass ihre Ressourcen nicht so eingesetzt werden 
wie es der Unterstützung der Schwächsten dienlich 
wäre. Etwas zugespitzt: Die bestehenden Organi-
sationen sind nicht nur ungeeignet, bestehende Un-
gleichheiten zu reduzieren, im Gegenteil: Sie zemen-
tieren diese und schaffen neue.

Notwendige Reformen

Grundsätzlich hilft jede Reform, die es den reichen 
Mitgliedstaaten erschwert, informellen Einfluss auf 
die Entscheidungen der Organisationen zu nehmen. 
Entscheidungsprozesse sollten transparenter wer-
den, Zivilgesellschaft und Medien sollten diese di-
rekt begleiten können und Entscheidungsträgerin-
nen und -träger sollten der Öffentlichkeit häufiger 
und direkter Rechenschaftspflicht ablegen müssen. 
Da auch der Standort in Washington, D.C., den 
USA großen informellen Einfluss verleiht, könnte 
über zusätzliche Standorte diskutiert werden. Mit 
der informellen Tradition, nur europäische ge-
schäftsführende Direktoren im IMF und US-ame-
rikanische Weltbank-Präsidenten zuzulassen, soll-
te gebrochen werden. Allgemein könnte der Aus- 
wahlprozess des Spitzenpersonals sehr viel offener, 
transparenter und kompetitiver ablaufen. 

Da die eigentliche Macht aber in den politischen 
Gremien der Organisationen konzentriert ist, wird 
eine transformative Reform nicht ohne deren Um-
bau auskommen. Solange politische Macht in den 
ressourcenreichsten Organisationen der UN allein 

an wirtschaftliche Stärke gekoppelt ist, wird kaum 
ein Ressourceneinsatz möglich sein, der den wirt-
schaftlich Schwächsten besser dient.

Bislang kennt das UN-System zwei Alternati-
ven: Die eine entspricht dem Modell etwa des Si-
cherheitsrats und des Menschenrechtsrats (Human 
Rights Council – HRC) – Gremien, die aus einer 
begrenzten Anzahl gewählter Regierungen beste-
hen, die ihre jeweiligen Regionalgruppen vertre-
ten. Im HRC erhalten Regionen mit größeren Be-
völkerungen mehr Länderrepräsentanten. Nach 
allem, was die Forschung weiß, würde ein solches 
Gremium in IMF und Weltbank jedoch vermutlich 
zu einer Bevorteilung der Staaten führen, die diese 
Sitze innehaben. Das andere Modell der UN ist das 
›Ein Land, eine Stimme‹-System, wie es etwa in der 
Generalversammlung zu finden ist. Aber auch die-
ses System ist für IMF und Weltbank problema-
tisch, weil es kleinen Staaten überproportional viel 
Einfluss gibt. In der internationalen Wirtschafts-
politik ist Einfluss oft gleichbedeutend mit Zugang 
zu finanziellen Ressourcen. Nicht zuletzt deshalb 
erhalten Kleinststaaten wie Tuvalu, Nauru und Pa-
lau am meisten Entwicklungshilfe pro Kopf. Deren 
Stimmen sind in derlei Gremien mit relativ wenig 
Geld leicht zu beeinflussen. Gleichzeitig schwächt 
dieses System bevölkerungsreiche Staaten. Die fast 
drei Milliarden Menschen aus Indien und China 
beschweren sich zu Recht, wenn ihre Stimmen we-
niger zählen als die der etwa hunderttausend Men-
schen aus Liechtenstein, San Marino und Monaco.

Gerade in Organisationen wie der Weltbank 
und dem IMF, deren Entscheidungen starke Vertei-
lungseffekte haben, braucht es Mechanismen, die 
bevölkerungsreichen und armen Ländern Einfluss 
sichert. Sie brauchen deren Unterstützung am meis-
ten und ihr Beitrag zur globalen Krisenbekämp-
fung ist entscheidend. Bedeuten könnte das zu-
nächst eine Reform der Stimmgewichtung, die so- 
wohl den veränderten weltwirtschaftlichen Kräfte-
verhältnissen als auch den Bevölkerungsgrößen 
Rechnung trägt. Eine Möglichkeit die drei ver-
schiedenen Prinzipien zu vereinigen, die Stimmge-
wichten in UN-Organisationen zugrunde liegen, 
läge etwa darin, die Bevölkerungsgröße, die finan-
ziellen Beiträge zur Organisation (dem BIP fol-
gend) und das ›Ein Land, eine Stimme‹-Prinzip zu 
je einem Drittel zu gewichten.24 Das würde die Or-
ganisationen demokratisieren, ohne die bisherigen 
Prinzipien der internationalen Machtverteilung ganz 
aufzulösen. Perspektivisch könnten nicht nur Re-

23 WilmerHale, Investigation of Data Irregularities in Doing Business 2018 and Doing Business 2020, 2021, thedocs.worldbank.org/en/doc/84a922cc
9273b7b120d49ad3b9e9d3f9-0090012021/original/DB-Investigation-Findings-and-Report-to-the-Board-of-Executive-Directors-Septem-
ber-15-2021.pdf

24 Für eine entsprechende Formel siehe: Joseph Schwartzberg, Creating A World Parliamentary Assembly: An Evolutionary Journey, Berlin 2012.

Die bestehenden Organisationen wie etwa IMF 
und Weltbank zementieren Ungleichheiten 
und schaffen neue.
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gierungen, sondern auch Parlamente Repräsen-
tanten entsenden, um Oppositionen einzubeziehen, 
transnationale Parteiallianzen zu ermöglichen und 
die Stimme der Bevölkerung zu stärken. 

Die Reformen, die aktuell im UN-System disku-
tiert werden, gehen nicht weit genug. Der General-
sekretär hat seine Vision für die Zukunft der UN 
in seinem Bericht ›Unsere gemeinsame Agenda‹ 
dargelegt.25 In einigen Politikfeldern werden hier 
durchaus transformative Vorschläge gemacht. So-
bald der Bericht aber auf die Reform der UN-Insti-
tutionen selbst zu sprechen kommt, wird er schnell zu 
einem zahnlosen Papiertiger. Hier ein paar neue 
Gremien (›Hochrangiger Beirat‹), dort ein paar neue 
Stellen (›Sonderbeauftragter für künftige Generati-
onen‹). Dazu neue Gipfeltreffen und lose Verweise 
auf Zusammenarbeit mit diversen Akteuren.

Diese minimalen Schönheitskorrekturen sind 
umso enttäuschender, als der Bericht die Probleme 
der Vereinten Nationen eigentlich richtig identi-
fiziert: »Einige Entscheidungsprozesse werden zu-
nehmend exklusiv«, heißt es dort; gleichzeitig will 
man »Institutionen, die den Menschen besser zu-
hören, [und] partizipative Ansätze«.26 Doch wer 
auf ein inklusiveres, demokratischeres und bürger-
näheres UN-System hofft, wird enttäuscht. Kein 
Wort dazu, wie der Einfluss der dominanten Mit-
gliedstaaten besser eingehegt werden könnte; kei-  
ne Vorschläge, die Stellung ärmerer und bevölke-
rungsreicherer Staaten zu stärken; keine Vision ei-
ner demokratischeren Global Governance. Parlamen-
te und Parlamentsmitglieder werden konsequent 
als ein Akteur unter vielen und in einem Atemzug 
mit Vertretern des Privatsektors und von nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) genannt.

Die visionärsten Lösungsvorschläge kommen 
hingegen aus der Zivilgesellschaft. Die Kampagne 
für ein Parlament bei den Vereinten Nationen etwa 
fordert immer lauter die Einrichtung einer Parla-
mentarischen Versammlung der Vereinten Nationen 
(United Nations Parliamentary Assembly – UNPA). 
Mehr als 1700 Parlamentsmitglieder weltweit un-
terstützen diese Initiative, die auch große Zustim-
mung bei befragten Bürgerinnen und Bürgern be-
kommt.27 Wie genau ein solches Parlament aussehen 
könnte, ist natürlich völlig offen. Ob und in wel-
cher Form Repräsentatinnen und Repräsentanten 
von Autokratien in einer UNPA vertreten sein kön-
nen, müsste diskutiert und politisch ausgehandelt 
werden. Ähnlich wie beim Europäischen Parla-
ment könnte eine UNPA als beratendes Gremium 
beginnen und seine Kompetenzen schrittweise aus-

25 António Guterres, Our Common Agenda. Report of the Secretary-General, New York 2021, www.un.org/en/content/common-agenda-report/
26 Ebd., S. 72.
27 UNPA-Kampagne, Umfrage zu einem UNO-Parlament, 2004/2005, www.unpacampaign.org/de/unterstuetzung/umfrage/

bauen, wenn seine Legitimität zunimmt. Ebenso 
könnte mit einer Entsendung nationaler Abgeord-
neter begonnen und schrittweise zu einem direkt 
gewählten Parlament übergegangen werden. 

Wichtiger als das genaue Ergebnis dieser Bestre-
bung ist es aber, einen solchen Prozess der Demo-
kratisierung und Parlamentarisierung von Global 
Governance zu beginnen, der auch die Institutio-
nen im Gefüge der UN umfasst, die über die meis-
ten Ressourcen verfügen. Dass IMF und Weltbank 
durch ihre Finanzmittel sehr weitreichenden Einfluss 

ausüben und sowohl zwischenstaatliche als auch 
innerstaatliche Verteilungswirkungen haben, sind 
gute Argumente dafür, dass ihre Entscheidungen 
viel direkter von den Adressaten ihrer Politik kon-
trolliert werden. Nur wenn hier auch diejenigen eine 
Stimme haben, die deren Unterstützung am drin-
gendsten brauchen, werden die Ressourcen auch so 
verteilt werden, dass alle Staaten den globalen Kri-
sen effektiv entgegentreten können.

Die visionärsten Lösungsvorschläge kommen 
aus der Zivilgesellschaft.
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Klima der Ungerechtigkeit
In einer von struktureller Ungleichheit zwischen Hauptverursachern und Hauptbetroffenen des 
globalen Klimawandels geprägten Welt, ist Klimapolitik eine Frage der Gerechtigkeit. Wirksame inter- 
nationale Klimakooperation muss deshalb globale und gesellschaftliche Ungleichheiten adressieren.

Die Welt ist ungerecht. Dieser Gemeinplatz ist 
kaum irgendwo offensichtlicher als ange-
sichts des menschenverursachten Klimawan-

dels. Seine schon jetzt zu beobachtenden und ab-
sehbar zunehmenden Auswirkungen – insbesondere 
in Form von Extremwetterereignissen aller Art – 
betreffen weltweit zuvorderst die ärmsten und ver-
letzlichsten Bevölkerungsgruppen.1 Dies gilt für 
Menschen in relativer Armut, auch in den wohlha-
benden Industrienationen, und erst recht für die 

  1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, UK, 2021, Summary for Policymakers,  
www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

  2 Laut Weltbank leben heute rund 736 Millionen Menschen in absoluter Armut mit weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag; rund die Hälfte davon in den 
fünf Ländern Indien, Nigeria, Demokratische Republik Kongo, Äthiopien und Bangladesh, siehe www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1. 
Es ist anzunehmen, dass die Zahl infolge der COVID-19-Pandemie wieder steigen wird und den zuletzt rückläufigen Trend vorerst umkehrt.

  3 Auf dem UN-Gipfel über die menschliche Umwelt in Stockholm 1972 konfrontierte die damalige indische Premierministerin Indira Gandhi die 
Industrieländer mit der suggestiven Frage: »Are not poverty and need the greatest polluters?«, Karl Mathiesen, Climate Change and Poverty: Why 
Indira Gandhi's Speech Matters, 6.5.2014, www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/may/06/indira-gandhi-india-
climate-change/

  4 Steffen Bauer/Axel Berger/Gabriela Iacobuta, With or Without you: How the G20 Could Advance Global Action Towards Climate-friendly 
Sustainable Development, Global Solutions Journal, 5/2020, S. 115–121, www.global-solutions-initiative.org/wp-content/uploads/2020/04/
GSJ_issue5.pdf; vgl. Joint Climate Statement of G20 Engagement Groups, 28.10.2021, www.t20italy.org/2021/10/28/joint-climate-statement-
of-g20-engagement-groups/
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Dreiviertelmilliarde in absoluter Armut lebenden 
Menschen in Ländern des Globalen Südens.2 Zu-
dem untergraben die Folgen des Klimawandels die 
Lebens- und Entwicklungsperspektiven der jungen 
und nachfolgenden Generationen, die nichts zur 
Aufheizung der Atmosphäre beigetragen haben.

Es ist das andere Ende des Spektrums, das diese 
universelle Katastrophe zu verantworten hat und 
das das Diktum Indira Gandhis, wonach Armut 
und Bedürftigkeit die größten Umweltverschmut-
zer seien, längst auf den Kopf gestellt haben.3 Al-
lein die Gruppe der 20 Staaten (G20) verursacht 
rund 80 Prozent der gegenwärtigen Treibhausgas-
emissionen.4 Ihre Mitglieder Australien, Kanada, 
Saudi-Arabien und die USA sind – neben einer Rei-
he kleinerer Staaten der Organisation erdöl-ex-
portierender Länder (OPEC) wie Bahrain, Katar 
und Kuwait – die Länder mit den weltweit höchs-
ten Pro-Kopf-Emissionen. Die historische Verant-
wortung der reichen Industrienationen, deren 



VEREINTE NATIONEN 6/2021          255

Klima der Ungerechtigkeit  |  Bauer

Wohlstand maßgeblich auf der Verbrennung fossi-
ler Energieträger beruht, ist unbestritten. Entspre-
chend ist die multilaterale Klimapolitik seit ihren 
Anfängen von einer dichotomischen Nord-Süd-
Verhandlungsstruktur geprägt, die um das völker- 
rechtliche Prinzip der ›gemeinsamen, aber unter-
schiedlichen Verantwortung‹ (CBDR) kreist.5

Zugleich haben sich in der Gegenwart die Ge-
wichte verschoben. Aufstrebende Schwellen- und 
Entwicklungsländer sind nachweislich zu den Trei-
bern des globalen Emissionszuwachses geworden. 
Während die Emissionen der Staaten der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) auf hohem Niveau stagnieren, 
steigen die Emissionen der Schwellen- und Ent-
wicklungsländer dynamisch an und belaufen sich 
bereits auf zwei Drittel der jährlichen globalen 
Treibhausgasemissionen von 55 Gigatonnen im 
Jahr 2018. Diese Dynamik wird vor allem durch 

Länder hohen mittleren Einkommens angetrieben, 
mittelfristig aber auch durch Länder niedrigen mitt-
leren Einkommens.6

Dabei ist nicht zu übersehen, dass sich entspre-
chende Ungleichheiten innerhalb der Staaten und 
Gesellschaften spiegeln. Dies ist weltweit zu beob-
achten, hat sich aber zunächst und insbesondere im 
Globalen Süden vollzogen, in dessen Metropolen 
sich eine affluente globale Mittelklasse herausge-
bildet hat, die inzwischen etwa ein Fünftel der 
Weltbevölkerung ausmacht.7 So sind es nicht zu-
letzt die Konsumtrends dieser Menschen in den ra-
pide wachsenden Städten Asiens und Afrikas, die 
die Emissionsbilanz ihrer jeweiligen Länder nach 
oben treiben und von denen weite Teile der ländli-
chen Bevölkerung nur träumen können.8 Auch der 
Fleischkonsum südamerikanischer Mittelklassen, 
speziell in Argentinien und Brasilien, ist in diesem 
Kontext beachtenswert.9

  5 Vgl. Steffen Bauer/Pieter Pauw, Fair genug? Gerechtigkeit ist der Schlüssel zum neuen Weltklimaabkommen, Deutsches Institut für Entwicklungs-
politik (DIE), 2.6.2014, www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/fair-genug-gerechtigkeit-ist-der-schluessel-zum-neuen-klimaabkommen/

  6 Steffen Bauer et al., Gemeinsam Paris-Ziele und nachhaltige Entwicklung erreichen: Internationale Klimakooperation und die Rolle der 
Entwicklungs- und Schwellenländer, DIE, S. ix–xi; vgl. ebd. S. 11–26, www.die-gdi.de/externe-publikationen/article/gemeinsam-paris-ziele-und-
nachhaltige-entwicklung-erreichen-internationale-klimakooperation-und-die-rolle-der-entwicklungs-und-schwellenlaender/

  7 Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen: Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin 2019, S. 69ff.
  8 Vgl. Babette Never et al., Carbon Consumption Patterns of Emerging Middle Classes, Discussion Paper 13/2020, DIE, www.die-gdi.de/discussion-

paper/article/carbon-consumption-patterns-of-emerging-middle-classes/
  9 Vgl. Lisa Tostado, Alltagsessen und Luxusgut, in: Heinrich Böll Stiftung, Fleischatlas 2021: Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel,  

Berlin 2021, S. 10–11.

Quelle: Steffen Bauer, Marie-Jeanne Kurdziel et al., Working Together to Achieve the Paris Climate Goals and Sustainable Development:  
International Climate Cooperation and the Role of Developing Countries and Emerging Economies, Bonn 2021, S. 14.   

Abbildung 1: Emissionen nach Einkommensgruppe
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Kurzum, in einem »Klima der Ungerechtigkeit«10, 
das von einer eklatanten Ungleichheit geprägt ist 
zwischen denjenigen, die den Klimawandel verur-
sachen und denjenigen, die seine Folgen sprich-
wörtlich ausbaden müssen, wird Klimapolitik of-
fensichtlich zu einer Frage von Gerechtigkeit und 
Fairness sowie »Klimagerechtigkeit« zu einem be-
deutsamen interdisziplinären Forschungsfeld.11

Das Klimaübereinkommen von Paris und 
die UN-Klimakonferenz in Glasgow

Das Übereinkommen von Paris über Klimaän-
derungen, das im Jahr 2015 unter dem Dach des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen (United Nations Frame-
work Convention on Climate Change – UNFCCC) 
verabschiedet wurde und das im Jahr 2016 in Kraft 
getreten ist, bietet seither die völkerrechtliche 

Grundlage, dieser Frage im Einklang mit der eben-
falls im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) zu be-
gegnen. Es verpflichtet alle Vertragsparteien, erstens, 
zu zunehmend ambitionierten Maßnahmen zur Ver- 
meidung eines unbeherrschbaren Klimawandels, 
der eine globale nachhaltige Entwicklung schlech-
terdings unmöglich machen würde, zweitens, zu 
einer strategischen Anpassungsplanung, um die Fol-
gen des Klimawandels zu bewältigen, und drittens 
darauf, die globalen Finanzströme an eben diesen 
Zielen auszurichten. Damit einhergehend betont das 
Übereinkommen die Verantwortung aller Staaten, 
zur Erreichung dieser Ziele aktiv beizutragen und 
verpflichtet die reichen Staaten darauf, arme und be-
sonders klimavulnerable Entwicklungsländer in der 
Umsetzung ihrer Klimapolitik zu unterstützen.12

Entsprechend ist die Umsetzung des Klima-
übereinkommens von Paris von durchschlagender 
Bedeutung für globale Gerechtigkeit und nachhal-
tige Entwicklung. Dies gilt somit für die Ergebnis-
se ebenso wie die Nicht-Ergebnisse der 26. UN-
Klimakonferenz (COP-26), die vom 31. Oktober 
bis 13. November 2021 im schottischen Glasgow 
unter der Präsidentschaft des Vereinigten König-
reichs über die weitere Umsetzung des Pariser Ab-
kommens verhandelte. Die dort zentralen Ver-
handlungsthemen wie insbesondere die überfällige 
Klärung offener Regelfragen bezüglich klimapoli-
tischer Marktmechanismen, also vor allem den 
Handel mit Emissionszertifikaten, und die weitere 
Entwicklung der internationalen Klimafinanzie-
rung betreffen maßgebliche Voraussetzungen einer 
wirksamen Umsetzung des Pariser Abkommens.13 
Gerade die Bereitstellung von, wie auch der Zu-
gang zu internationaler Klimafinanzierung sind 
ein wichtiger Proxy in Bezug auf internationale 
Gerechtigkeit. Zugleich sind sie Gradmesser für 
die Glaubwürdigkeit der reichen Staaten, die ambi-
tionierte klimapolitische Maßnahmen mit Verweis 
auf den globalen Charakter des Klimawandels und 
den universellen Anspruch des Pariser Abkommens 
auch von armen Ländern erwarten, die nicht über 
vergleichbare materielle Ressourcen und institutio-
nelle Kapazitäten verfügen.

Damit zusammenhängend rückten in Glasgow 
die Diskussionen darüber in den Vordergrund, wie 
die Verwendung der tatsächlich bereitgestellten Fi-
nanzmittel sinnvoll zwischen den Zwecken der 
Emissionsvermeidung einerseits und der Anpas-
sung an den Klimawandel andererseits ausbalan-
ciert werden sollen, wie und welche Mittel den 
Entwicklungsländern zusätzlich für den Umgang 
mit klimabedingten Schäden und Verlusten bereit-
gestellt werden. Hier handelt es sich im engeren 
Sinne um verteilungspoli tische Auseinandersetzun-
gen, die gerade für die ärmsten und besonders klima-
vulnerablen Länder von herausragender Bedeutung 
sind. Besonders anschaulich ist dies am Beispiel der 
rund 40 Inselstaaten, die wie die Gruppe der ärms-
ten Entwicklungsländer und einschlägige zivilge-
sellschaftliche Akteure und humanitäre Organisa-
tionen seit Jahren auf den Mehrbedarf pochen, der 
aus klimabedingten Verlusten und Schäden zuneh-
mend erwächst.14 Ihr Anliegen, eine entsprechende 

10 J. Timmons Roberts/Bradley C. Parks, A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy, Cambridge, MA, 2007.
11 Vgl. Paul G. Harris (Ed.), A Research Agenda for Climate Justice, Cheltenham, UK, 2021.
12 UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1 v. 29.1.2016; vgl. Bauer et al., a.a.O. (Anm. 6), S. 5–8.
13 Steffen Bauer, Noch auf Kurs? Die UN-Klimakonferenz muss beweisen, dass das Pariser Abkommen funktioniert, DIE, 25.10.2021,  

www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/die-un-klimakonferenz-muss-beweisen-dass-das-pariser-abkommen-funktioniert/
14 Vgl. Laura Schäfer et al., Potential for Loss and Damage Finance in the Existing UNFCCC Architecture: Recommendations for COP26 Based on 

Analysis of the Adaptation Fund, Green Climate Fund, Least Developed Country Fund and Special Climate Change Fund, Germanwatch,  
Bonn 2021, germanwatch.org/de/21066

Die Umsetzung des Klimaübereinkommens 
von Paris ist von durchschlagender Bedeutung 
für globale Gerechtigkeit.
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Finanzierungsfazilität zu beschließen, wurde in Glas-
gow bitter enttäuscht.15

Schon lange wird in den Debatten über die nöti-
gen Schwerpunktsetzungen in der internationalen 
Klimapolitik über das Verhältnis von Klimaschutz 
und Klimaanpassung sowie das Spannungsfeld zwi-
schen der klimawissenschaftlich gebotenen Dring-
lichkeit und den damit verbundenen sozialen Her-
ausforderungen diskutiert.16 Dabei galt die Ver- 
meidung des Klimawandels gegenüber der Anpas-
sung an denselben lange als prioritär. Die Not-
wendigkeit der Anpassung sowie den nicht mehr 
zu vermeidenden Schäden und Verlusten deutlich 
mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen entgegen-
zubringen, wird angesichts der weltweiten spürba-
ren Auswirkungen des Klimawandels heute nicht 
mehr infrage gestellt. Sie ist im Pariser Abkommen 
in den Artikeln 7 und 8 unmissverständlich veran-
kert, was als ein wesentlicher Fortschritt gegen-
über dem Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 1997 be-
wertet wurde.17

Dennoch scheuen viele Industrieländer verbind-
liche Maßnahmen, die sich als Kompensation für 
ein historisches Verschulden und gleichsam als An-
erkennung desselben interpretieren ließen. Gerade 
im Kontext der komplexen multilateralen Instituti-
onen und Prozesse, die die globale Klimapolitik 
nicht erst seit der Verabschiedung des Pariser Ab-
kommens prägen, ist eine zügige und ambitionierte 
Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen seitens 
der Entwicklungsländer aber kaum zu erwarten, 
wenn diese ihre Interessen nicht angemessen wahr-
genommen sehen.18 Die Berücksichtigung dersel-
ben ist vielmehr für eine wirksame Umsetzung des 
Pariser Abkommens essenziell und erfordert kon-
sequenterweise eine entsprechende Unterstützung: 
politisch, technisch und finanziell.

Chancen und Grenzen internationaler 
Klimakooperation

Die Herausforderungen des Klimawandels mittels 
entschlossener und ergebnisorientierter internatio-
naler Klimakooperation im Einklang mit den Ent-
wicklungsinteressen der ärmeren Länder und dem 
Primat nachhaltiger Entwicklung anzugehen, ist 

deshalb nicht nur eine ethische Frage der internati-
onalen Solidarität. Es liegt im rationalen Eigenin-
teresse der etablierten Industrienationen und der 
aufstrebenden Schwellenländer. Denn wenn die 
Ziele des Pariser Abkommens verfehlt werden und 
die Trendumkehr zur Stabilisierung des Klimasys-
tems misslingt, drohen auch deren Entwicklungs-
aussichten nachhaltigen Schaden zu nehmen, mit 
ernsthaften Risiken für die politische Stabilität.

Zahlreiche Möglichkeiten, wie die Verzahnung 
von klimapolitischen Maßnahmen und nachhalti-
ger Entwicklung mit den Mitteln internationaler 
Zusammenarbeit intensiviert und umsetzungsori-
entiert unterstützt werden kann, sind bereits be-
kannt. Eine vom Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
beauftragte Studie des Deutschen Instituts für Ent-
wicklungspolitik (DIE) und dem NewClimate Ins-
titute, die im September 2021 im Kontext der UN-
Klimawoche veröffentlicht wurde, identifiziert 
konkret fünf Handlungsfelder, die besonders er-
folgversprechend sind und in der internationalen 
Klimakooperation entsprechend priorisiert werden 
sollten.19

15 Steffen Bauer, The Proof of the Haggis: Making Sense of the Glasgow Climate Change Conference, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 
24.11.2021, blogs.die-gdi.de/2021/11/23/the-proof-of-the-haggis-making-sense-of-the-glasgow-climate-change-conference/

16 Vgl. grundlegend dazu W.Neil Adger/Irene Lorenzoni/Karen O’Brien, Adaptation now, in: Adger/Lorenzoni/O’Brien (Eds.), Adapting to  
Climate Change: Thresholds, Values, Governance, Cambridge, UK, 2009, S. 1–22.

17 Vgl. Richard Kinley, Climate Change After Paris: From Turning Point to Transformation, Climate Policy, 17. Jg., 1/2017, S. 9–15.
18 Vgl. Sonja Klinsky et al., Why Equity Is Fundamental in Climate Change Policy Research, Global Environmental Change, 44. Jg., Mai/2017, S. 170–173.
19 Die nachfolgenden Abschnitte zu Kooperationsfeldern und Rahmenbedingungen basieren auf der genannten Studie, a.a.O. (Anm. 6), Kapitel 2:  

›Strategische Handlungsfelder an den Schnittstellen von Entwicklungs- und Klimapolitik‹, inklusive Quellen und weiterführender Literaturangaben.

Premierminister Boris Johnson und UN-Generalsekretär António Guterres begrüßen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow 
am 1. November 2021.   FOTO: KARWAI TANG/ UK GOVERNMENT
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Vielversprechende Kooperationsfelder 
entwicklungsgerechter Klimapolitik

Erstens, versprechen der Ausbau erneuerbarer 
Energien und verbesserte Energieeffizienz erhebli-
chen Zusatznutzen, nicht nur für den Klimaschutz, 
sondern auch für die Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) 
wie unter anderem Gesundheit, Bildung, die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und den Aufbau nachhal-
tiger Industrieproduktion. Der Schwerpunkt sollte 
dabei auf der Modernisierung der Stromerzeugung 
liegen, indem vor allem lokale Alternativen zur 
fossilen Stromerzeugung identifiziert und das Über-
springen überholter technologischer Entwicklungs-
stufen (Leapfrogging) zugunsten erneuerbarer Ener-
giesysteme gefördert wird.

Zweitens, ist es für die Erfolgsaussichten sowohl 
des Klimaübereinkommens von Paris als auch das 
Erreichen praktisch aller SDGs unabdingbar, die 
rasante Urbanisierung speziell in Afrika und Asien 
besser zu steuern und klimagerecht auszugestalten. 
Dies betrifft die Förderung emissionsarmer städti-
scher Mobilität und baulicher Infrastruktur eben-
so wie den Schutz städtischer Bevölkerungen, nicht 
zuletzt in Slums und informellen Siedlungen, ge-
genüber den klimabedingt zunehmenden Risiken 
durch Hitze und Überflutungen.

Drittens, gibt es den offensichtlichen Zusam-
menhang zwischen Klimaveränderungen und land-
wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, der un-
mittelbar auf Ernährungssicherheit, Gesundheit und 
sozioökonomische Existenzgrundlagen speziell in 
ländlichen Regionen durchschlägt. Die Agrarpro-
duktion emissionsarm zu steigern und zugleich ge-
gen Klimafolgen abzusichern, gehört deshalb zu den 
großen Spannungsfeldern nachhaltiger Entwick-
lung. Sie erfordert unter anderem die Verbreitung 
klimasicherer landwirtschaftlicher Praktiken samt 
angemessener Technologien ebenso wie die Ver-
meidung von Ernteverlusten und Nahrungsmittel-
verschwendung sowie Maßnahmen, die Emissionen 
aus der Fleisch- und Milchproduktion global redu-
zieren, ohne lokal zu Mangelernährung zu führen.

Viertens, müssen Wälder und Ökosysteme wie 
insbesondere Feuchtgebiete und Meere besser ge-
schützt werden, weil sie als Kohlenstoffsenken zur 

Bindung menschlicher Kohlendioxid-Emissionen 
unverzichtbar sind. Zugleich leisten sie lebenswich-
tige Ökosystemdienstleistungen für Welternährung, 
Wasserversorgung und Gesundheit. Die Schaffung 
und Sicherung entwaldungsfreier Lieferketten und 
die bessere Nutzung indigenen und lokalen Wis-
sens, das die Landnutzungsrechte lokaler Gemein-
schaften berücksichtigt, sind hierbei zentral. Auf 
internationaler Ebene bietet zudem die Verzah-
nung zwischen Klimapolitik und Artenschutz ein-
schließlich der entsprechenden Finanzierungsme-
chanismen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, 
um politische Unterstützung zu organisieren und 
zu steuern.

Fünftens, bietet das nachhaltige Wassermanage-
ment vielversprechende Ansatzpunkte, die sowohl 
der Anpassung an den Klimawandel als auch der 
Emissionsvermeidung dienen und die von offen-
sichtlicher Bedeutung für Entwicklungsziele wie un-
ter anderem den sicheren Zugang zu sauberem Was-
ser, Gesundheit, Ernährung und den Artenschutz 
sind. Neben Effizienzsteigerungen der Wassernut-
zung in Landwirtschaft, Industrieproduktion und 
Stadtentwicklung und innovativer Lösungen zur 
emissionsärmeren Aufbereitung von Abwässern sind 
hier vor allem institutionelle Reformen in der Was-
serpolitik und die Potenziale integrierten Wasser-
ressourcenmanagments zu nennen.

Um transformative Prozesse in diesen spezifi-
schen Handlungsfeldern dauerhaft abzusichern und 
im Sinne einer übergreifend wirksamen Transfor-
mation in eine nachhaltige und klimagerechte Welt 
zu ermöglichen, müssen indes größere Hebel bewegt 
werden. Diese weisen über den unmittelbaren Wir-
kungsbereich der Klima- und Entwicklungspolitik 
hinaus, die fundamentale Transformationshemm-
nisse schwerlich unter dem Dach des UNFCCC 
allein überwinden kann. Vielmehr müssen die glo-
balen Rahmenbedingungen im Sinne der Transfor-
mationsziele angepasst und entsprechende Hand-
lungsmöglichkeiten auf nationaler und lokaler 
Ebene gestärkt werden.

Übergreifende Rahmenbedingungen 
transformativer Politik

Die wirkmächtigsten Hebel globaler Regierungs-
führung sind in der globalen Finanzarchitektur zu 
suchen. So betont das Klimaübereinkommen von 
Paris in Artikel 2.1(c) konsequent die Notwendig-
keit, das internationale Finanzsystem auf eine De-
karbonisierung der Weltwirtschaft und klimasi-
chere Entwicklung auszurichten. Die hierzu er- 
forderlichen Weichenstellungen können aber nicht 
von den Verhandlungsdelegationen der UN-Klima-
konferenzen geleistet werden. Hier sind nationale 

Die wirkmächtigsten Hebel globaler 
Regierungs führung sind in der globalen  
Finanzarchitektur zu suchen.
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In light of global warming, the world is becoming increasingly charac-
terized by profound structural inequalities between the main drivers of 
anthropogenic climate change and those who are most vulnerable to its 
consequences. Accordingly, climate policy is a matter of equity and 
fairness. International cooperation on climate action and sustainable 
development needs to reduce inequalities at global and national levels. A 
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Regierungen, ihre Finanzministerien und Regu-
lierungsbehörden sowie einschlägige internatio- 
nale Akteure wie der Internationale Währungs-
fonds oder die G20-Staaten gefordert. Diese wie-
derum können von den Akteuren, Institutionen und 
Prozessen des UN-Klimaregimes zielführende nor-
mative Impulse erhalten, wie etwa die von der 
COP-26 in Glasgow beschlossene Aufforderung 
zum Kohleausstieg.20

Damit einhergehend stehen aus klimapolitischer 
Sicht die in Glasgow beschlossenen Marktmecha-
nismen sowie ein dynamischer Aufwuchs interna-
tionaler Finanzmittel für eine transforma tive, an 
den Ansprüchen des Pariser Abkommens und der 
Agenda 2030 orientierte Globalen Governance im 
Mittelpunkt. Transformative Wirkung ist zudem 
von Maßnahmen zu erwarten, die darauf zielen, 
Subventionen für fossile Energieträger abzubauen 
und die Steuerungspotenziale der Kohlenstoff- 
bepreisung weltweit besser zu nutzen. Dies gilt so 
ähnlich für handelspolitische Instrumente wie 
den von der Kommission der Europäischen Union 
(EU) angestrebten Grenzausgleichsmechanismus 
(Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). 
Dieser muss gleichwohl fair und entwicklungsge-
recht ausgestaltet werden, um keine zusätzliche 
Benachteiligung exportabhängiger Entwicklungs-
länder nach sich zu ziehen.

Darüber hinaus verspricht eine systematische 
und umfassende Berücksichtigung klima- und ar-
mutsbedingter sozioökonomischer Risiken in der 
Politikgestaltung erhebliches Transformationspo-
tenzial. Angesichts der zu erwartenden Auswir-
kungen des Klimawandels und seiner wechselsei-
tigen Verstärkung mit Krisen wie aktuell der 
COVID-19-Pandemie ist eine Stärkung nationaler 
und lokaler Anpassungskapazitäten im Sinne eines 
umfassenden Risikomanagements unabdingbar. 
Sie muss durch entsprechende Investitionen in allen 
Sektoren sowie in eine resiliente Infrastruktur, Ka-
tastrophenvorsorge, soziale Sicherung und geeig-
nete Versicherungslösungen unterlegt werden. Auch 
hier zeigt sich also der hohe Mehrbedarf an Klima-
finanzierung. Ein weiterer Zusammenhang zu glo-
balen Finanzströmen und gleichsam Ausdruck der 
eingangs beschriebenen Ungerechtigkeiten wird 
überdies darin sichtbar, dass arme und vielfach 
hoch verschuldete Entwicklungsländer, die in be-
sonderem Maße von Klimarisiken betroffen sind, 
aus genau diesem Grund an den Kapitalmärkten 
mit erheblichen Mehrkosten infolge von Risikozu-
schlägen konfrontiert sind. Der Reformbedarf ist 
hier angesichts des Anspruchs auf Klimagerechtig-
keit offensichtlich.

In all diesen Bereichen kann eine vertrauensvolle 
und lösungsorientierte internationale Klimakoope-
ration helfen, die Eigenverantwortung und Hand-
lungsfähigkeit klimavulnerabler Entwicklungslän-
der zu stärken, sofern der politische Wille im Kon- 
text der jeweiligen nationalen politischen Ökono-
mie gegeben ist und auf die nötige gesellschaftliche 
Akzeptanz stößt.

Klimapolitik adressiert nationale und 
internationale Ungleichheiten

Der Klimawandel ist ein genuin globales Phäno-
men, das weder zwischen arm und reich noch zwi-
schen Nord und Süd unterscheidet. Der Atmosphä-
re sind alle Emissionen gleich. Frei nach George 
Orwells Parabel ›Animal Farm‹ lässt sich aber fest-
halten, dass einige Verursacher von Treibhausgas-
emissionen offensichtlich gleicher sind als andere. 
Das kann aus ethischen wie aus rationalen Grün-
den nicht so bleiben, wenn die internationale Staa-
tengemeinschaft ihre selbstgesteckten Ziele ernst 
nimmt, wie sie im Klimaübereinkommen von Paris 
mit universellem Anspruch vereinbart wurden. 
Eine wirksame Klimapolitik, die im Sinne der 
ebenfalls gültigen Agenda 2030 niemanden zu-
rücklässt, muss dann geradezu zwangsläufig glo-
bale und gesellschaftliche Ungleichheiten adressie-
ren und mindern, um ihre Ziele zu erreichen.

20 Vgl. Bauer, a.a.O. (Anm. 15).
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»Die Menschen möchten  
das Rad zurückdrehen.«

Patrick Rosenow: Seit dem Militärputsch im Fe-
bruar 2021 in Myanmar konnten Sie nicht mehr in 
das Land einreisen. Angesichts zahlreicher massi-
ver Menschenrechtsverletzungen, der gewaltsa-
men Unterdrückung der Proteste und des anhal-
tenden Widerstands in der Bevölkerung: Wie be- 
schreiben Sie die derzeitige Situation in Myanmar?

Christine Schraner Burgener: Die Situation vor 
Ort ist sehr chaotisch. Die Bewegung für zivilen Un-
gehorsam (CDM) ist weiterhin aktiv und hat sich 
mittlerweile mit den so genannten Volksverteidi-
gungskräften (PDF) verbündet, die sich auch be-
waffnet haben. Diese verursachen Anschläge auf 
den Straßen und verüben teils gezielte Morde an 
angeblichen Spitzeln für die Armee. Die Furcht der 
Menschen wird immer größer, weil sie kaum noch 
jemandem vertrauen können, ohne verraten zu wer-
den. Zudem ist das Gesundheitssystem zusammen-
gebrochen, was in Zeiten der COVID-19-Pandemie 
äußerst problematisch ist, und das Bankensystem 
ist kollabiert. Wenn das so weitergeht, dann rech-
nen die Vereinten Nationen, insbesondere die Welt-
gesundheitsorganisation (World Health Organiza-
tion – WHO), mit einer Hungersnot im nächsten 
Jahr und etwa mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
wird voraussichtlich unter der Armutsgrenze leben. 
Die Situation ist sehr besorgniserregend und mit 
sehr viel Angst und Gewalt verbunden – nicht zu-
letzt, weil die Armee als Verursacherin des Militär-
putsches von Anfang an mit Gewalt gegen friedliche 
Demonstrationen vorgegangen ist und inzwischen 
auch über 1100 Zivilpersonen getötet hat. Fast 7000 
Menschen sind in Gefangenschaft und bei etwa 80 
Prozent der Gefangenen wissen wir nicht genau, wo 
sie sind. Meiner Ansicht nach droht Myanmar auf-
grund der aktuellen Situation ein flächendeckender 
Bürgerkrieg. Das Land droht, zu einem gescheiter-
ten Staat zu werden. Es handelt sich bereits jetzt um 
einen internen bewaffneten Konflikt. Ein Ende ist 
nicht in Sicht.

Das bedeutet, das Militär hat in einigen Landestei-
len gar nicht mehr die Kontrolle?

Ja, es gibt gewisse Gebiete, die aber auch schon 
vor dem Putsch für die Armee nicht zugänglich 

Interview mit Christine Schraner Burgener, ehemalige UN-Sondergesandte für Myanmar, 
über die gewaltsamen Zustände im Land seit dem Militärputsch, internationale Initiativen 
und eine schwierige Zukunft für Myanmar.

waren. Das ist zum Beispiel das Gebiet der Wa an 
der Grenze zu China und Thailand. Dort gibt es 
eine weitgehende Autonomie. Dann gibt es aber 
auch Gebiete, durch die die bewaffneten ethni-
schen Gruppen kein Durchgehen erlauben würden, 
weil diese teilweise Überläufer der Armee oder ge-
flüchtete ehemalige Politikerinnen und Politiker bei 
sich aufgenommen haben. Die Armee kommt nicht 
überall hin, aber sie versucht es.

Welche Auswirkungen haben die Unruhen in Myan-
mar auf die Nachbarstaaten?

Die Nachbarstaaten sind natürlich nervös. Sie 
wollen nicht, dass sich der Konflikt ausbreitet, son-
dern möchten, dass Myanmar möglichst rasch sta-
bilisiert wird und der Konflikt nicht noch mehr 
Flüchtlinge verursacht. Einige Staaten haben aber 
auch wirtschaftliche Interessen, da Myanmar ein 
Gaslieferant ist und zudem sehr viele Arbeiter in 
die umliegenden Staaten entsendet. Besonders in 
Thailand sind das willkommene Arbeitskräfte. Im 
Jahr 2017 flüchteten etwa 750 000 Rohingyas nach 
Bangladesch, weil sie im buddhistischen Myanmar 
eine muslimische Minderheit darstellen und ver-
trieben wurden. Wirtschaftlich betrachtet haben 

Christine Schraner Burgener während einer Pressekonferenz am 
UN-Amtssitz in New York im Oktober 2021.   UN PHOTO: MANUEL ELÍAS
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die Unruhen eher Auswirkungen auf China oder 
Indien, weil es extremistische Gruppierungen gibt, 
die die Grenze überqueren und für Instabilität sor-
gen können. Aus diesem Grund stand ich mit allen 
Nachbarstaaten im Kontakt. Es ist also im Interesse 
aller, dass Myanmar stabilisiert wird.

Wie erklären Sie sich die Rückschritte des Landes 
nachdem es in den Jahren 2011 bis 2021 durchaus 
demokratische Entwicklungen gab – zuletzt unter 
Führung Aung San Suu Kyis?

Eine der Hauptursachen ist, dass die Armee im-
mer die eigentliche Macht im Land hatte und selbst 
in den letzten Jahren während der demokratisch 
gewählten Regierung unter Aung San Suu Kyi und 
ihrer Partei, der Nationalen Liga für Demokratie 
(NLD), immer die tatsächliche Gewalt innehatte. 
Die Verfassung garantiert dem Militär nach wie 
vor die Leitung der Ministerien für Verteidigung, 
Grenzschutz und Innere Sicherheit. Zudem konnte 
die Armee Verfassungsrevisionen verhindern, die 
die Macht des Militärs beschneiden. Das Ziel der 
NLD-Regierung war es, die Verfassung dahinge-
hend zu ändern, dass das Militär nicht mehr über 
die Sperrminorität von 25 Prozent der Parlaments-
sitze verfügt. Mit dem Gewinn der Parlaments-
wahlen am 8. November 2020 mit über 80 Prozent 
der Stimmen für die NLD war das natürlich ein 
Schock für die Armee. Wir vermuten, dass der Ar-
meechef und Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing 
aus falsch verstandener Loyalität nicht transparent 
darüber informiert wurde, wie die Wahlchancen 
tatsächlich stehen. Infolgedessen wurde er vom 
Wahlausgang überrascht und ihm wurde bewusst, 
dass Aung San Suu Kyi es mit den Reformbestre-
bungen ernst meinte. Hinzu kam, dass Min Aung 
Hlaing im Sommer dieses Jahres hätte in den Ru-
hestand treten sollen. Damit wäre die Gefahr grö-
ßer geworden, dass er seine Immunität verliert und 
ihm dann möglicherweise ein Gerichtsprozess 
droht. Er dachte sich offenbar, dass er lieber im 
Amt bleibe und dort sicher vor Strafverfolgung sei. 
Der Moment war daher nicht so überraschend, 
eher die Geschwindigkeit des Militärputsches und 
die Entscheidung dazu innerhalb weniger Tage.

Was konnten Sie während Ihrer Amtszeit bewirken?
Bei einer Vermittlungsarbeit ist es durchaus 

schwierig festzustellen, was erreicht wurde, weil 
es manchmal das Resultat verschiedener Akteure 
sein kann. Sehr bemüht habe ich mich aber im 
Rakhaine-Staat, eine der 15 Verwaltungseinheiten 
von Myanmar im Westen des Landes. Dort leben 
noch einige Rohingyas, überwiegend aber in La-
gern für Binnenvertriebene. Sowohl gegenüber der 
NLD-Zentralregierung, der Armee sowie den re-
gierungs- und armeekritischen Lokalbehörden in 

Rakhaine konnte ich Vertrauen aufbauen. Ich hat-
te Aung San Suu Kyi vorgeschlagen, dass nicht ich 
mir jedes Mal eine Reiseautorisierung für die Regi-
on einholen würde, sondern meine Mitarbeiterin, 
die in Myanmar lebt, mit Genehmigung nach Rak-
haine reisen könnte, um die Menschen vor Ort al-
lein zu befragen und mir mitzuteilen, was gut 
funktioniert und was nicht. All das, was gut ist, 
würde ich in New York im Sekretariat und Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen vermelden und als 
Fortschritt bezeichnen. Wenn etwas nicht funktio-
niert, würde ich dies zunächst vor Ort klären und 
versuchen, mit konkreten Empfehlungen Verbesse-
rungen zu bewirken. Anfangs war Aung San Suu 
Kyi sehr skeptisch, hat aber dem Vorschlag schließ-
lich zugestimmt. Somit waren wir in der Lage, Emp-
fehlungen abzugeben, die auch umgesetzt wurden. 
Mit der Zeit baten immer mehr Ministerinnen und 
Minister um unsere Empfehlungen. 

Was wir ganz konkret in Rakhaine verbessern 
konnten, war der Einsatz mobiler Stationen für die 
Erstellung von Ausweisen. Viele Menschen in den 
Flüchtlingslagern, die den Rohingyas angehören, 
besitzen keine Ausweispapiere. Für die Beantra-
gung eines Ausweises müssten sie weit reisen. Da-
für bräuchten sie wiederum eine Reiseerlaubnis, 
die es ohne Dokumente nicht gibt. Diesen Teufels-
kreis wollte ich durchbrechen. 

Ich habe der Regierung zudem geraten, mit den 
Rohingyas zu sprechen und anzuhören, wo ihre 
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Bedürfnisse liegen. Die Regierung hat daraufhin 
eine Delegation in das Flüchtlingslager nach Cox’s 
Bazar entsendet. Dies hätte jedoch besser vorberei-
tet werden müssen, denn die Vertreterinnen und 
Vertreter erklärten den Menschen vor Ort ledig-
lich, was möglich ist und was nicht. Ich finde es 
aber wichtig, sich die Meinungen der Menschen 
genau anzuhören. Der Regierung habe ich somit 
empfohlen, ein Übersichtsdokument mit Informa-
tionen zu erstellen, um die Rohingyas darüber zu 
unterrichten, was sie bei einer Rückkehr in die Hei-
mat erwartet. 

Das hatte zwei Auswirkungen: Erstens musste 
sich die Regierung nun im Klaren sein und festhal-
ten, was sie den Rohingyas offerieren und was 
noch verbessert werden könnte, würden die Men-
schen zurückkehren, und wo die Grenzen liegen. 
Dies war eine transparente Information an die 

Rohingyas. Die Rohingyas haben mich am Anfang 
kritisiert und behauptet, ich würde die Regierung 
unterstützen, was ich verneinte. Ich erklärte ihnen, 
dass dies die Position der Regierung sowie deren 
Bedingungen für eine Rückkehr der Rohingya sei. 
Sie, die Rohingyas, müssten nun überlegen, ob sie 
unter diesen Umständen zurück wollten oder nicht. 
Für mich war wichtig, dass ihnen keine leeren Ver-
sprechungen gemacht werden. Wenn sie unter die-
sen Bedingungen nicht zurückkehren wollten, dann 
ging es für mich darum, dies zu ändern. Es war 
aber ein Anfang. Wir haben diese Informations-
blätter in verschiedenen Sprachen verteilt. 

Als nächstes habe ich mit der Regierung über 
die Freilassung von bestimmten inhaftierten Perso-
nen gesprochen, die schließlich freigelassen wur-
den. In diese Verhandlungen waren noch einige 
andere Personen involviert, aber ich konnte durch 
meinen direkten Zugang zur Regierung einen 
wichtigen Beitrag leisten. Außerdem wurden im 
Jahr 2017 zahlreiche Gräueltaten seitens der Armee 
gegen die muslimischen Rohingya in Rakhaine ver-
übt. Ich empfahl der Regierung, die Vorfälle von 
einer internationalen Kommission untersuchen zu 
lassen, was sie jedoch ablehnte. Sie kam aber mei-
nem nächsten Vorschlag nach und richtete eine na-
tionale Unabhängige Untersuchungskommission 
(ICOE) ein. Damit gestand die Regierung immer-
hin ein, dass es etwas zu untersuchen gab. Aung 
San Suu Kyi ging zwar zum Internationalen Ge-

richtshof (International Court of Justice – ICJ) und 
sprach im Zusammenhang mit dem ›Völkermord-
Fall der Rohingya‹ (Gambia gegen Myanmar) für 
ihr Land, aber sie hat auch den Bericht der ICOE 
unterstützt. Dieser betonte, das Kriegsverbrechen 
begangen wurden und die Armee stellte dies nicht 
in Abrede.

Auf meinen Ratschlag hin wurde zudem eine 
Untersuchung am gewaltsamen Tod eines WHO-
Fahrers mit externen Ballistikerinnen und Ballisti-
kern durchgeführt. Keine Seite hätte ansonsten die 
Ergebnisse der Untersuchung akzeptiert. Mitge-
wirkt habe ich außerdem an der Umsetzung der 
Strategie für die Schließung der Lager für Binnen-
vertriebene. Hier ging es nicht nur um das Abrei-
ßen der Zäune, sondern vor allem um die Rückga-
be der Rechte an die Menschen. Wir entwickelten 
sehr viele Programme für den sozialen Zusammen-
halt in Rakhaine, was die Regierung und verschie-
dene lokale nichtstaatliche Organisationen (NGOs) 
von Myanmar unterstützt haben. Das waren viel-
leicht kleine Maßnahmen. Insgesamt haben wir 
aber gesehen, dass sich etwas bewegt und ich konn-
te Aung San Suu Kyi vertrauen, dass sie die Refor-
men wirklich vorantreibt. Mit dem Militärputsch 
vom 1. Februar dieses Jahres sind wir bedauerlicher-
weise wieder an den Ausgangspunkt zurückgekehrt.

In meinen letzten Wochen im Amt habe ich ein 
letztes Mal die UN-Generalversammlung und den 
UN-Sicherheitsrat informiert und konnte noch ein-
mal mit allen Akteuren in New York sprechen, also 
neben den Mitgliedern des Sicherheitsrats mit den 
ASEAN-Staaten, der Organisation der Islamischen 
Zusammenarbeit (OIC), mit Bangladesch, aber 
auch mit relevanten NGOs. Gerade letztere habe 
ich ermutigt, laut zu bleiben. Konkret ging es um 
53 Treffen in sieben Arbeitstagen. Das heißt, dass 
ich tatsächlich eine Schlusstour gemacht habe. 
Aber nicht, um mich zu verabschieden, sondern um 
substanzielle Vorschläge zu machen, was weiter 
passieren sollte.

Die UN unterstützen den Fünf-Punkte-Plan des 
Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN), der 
ein Ende der Gewalt, einen friedlichen Dialog, den 
Einsatz eines ASEAN-Sondergesandten als Media-
tor und humanitäre Hilfe fordert. Ist dieser Plan 
gescheitert angesichts der konsequenten Verwei-
gerung der Militärregierung, in Verhandlungen zu 
treten?

Es ist jetzt noch zu früh, dies zu beurteilen. Ich 
denke, das ist die Aufgabe des Sondergesandten 
der ASEAN, Erywan Yusof, um das zu sagen. Ich 
gebe dem Plan auf jeden Fall meine volle Unterstüt-
zung. Erywan Yusof und ich waren in regelmäßi-
gem Austausch und ich versuchte, die nötigen Kon-
takte zu vermitteln. Im Moment sieht es sehr 

Ich finde es wichtig, sich die Meinungen 
der Menschen genau anzuhören. 
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schwierig aus, dass ihm unter den von ihm festge-
legten Bedingungen Zugang zur Militärregierung 
in Myanmar gewährt wird. Ich bezweifle dies, 
denn die Militärjunta lehnt die Bedingungen ab. 
Yusof ist gewillt, diese Punkte ohne Kompromisse 
umzusetzen, muss sich dafür aber Vertrauen auf-
bauen. Es wird für ihn also genauso schwierig wer-
den, wie es für mich in den letzten Monaten war.

Wie beschreiben Sie Ihre Zusammenarbeit mit der 
ASEAN?

Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu der 
Organisation. In meinen Gesprächen mit der Re-
gierung Myanmars über die Rückkehr der Rohing-
yas ging es darum, dass diese international über-
wacht werden muss. Die Regierung lehnte eine 
UN-Beobachtermission ab. Deshalb schlug ich vor, 
eine ASEAN-Mission einzurichten und konkret 
mit dem ASEAN-Koordinierungszentrum für hu-
manitäre Hilfe zum Katastrophenmanagement 
(AHA Centre) zusammenzuarbeiten. Die Arbeit 
des AHA Centres ist zwar auf Naturkatastrophen 
ausgerichtet, bei meinem Besuch in Jakarta über-
zeugte ich mich aber davon, dass eine Präsenz vor 
Ort eingerichtet werden könnte. Die NLD-Regie-
rung in Myanmar akzeptierte diesen Vorschlag, 
sodass das AHA Centre eine Vorabmission planen 
konnte. Das Interesse der ASEAN-Staaten ist groß, 
dass die inneren Probleme in Myanmar gelöst wer-
den, auch wenn sie sich untereinander nicht ganz 
einig sind, wie sie angesichts der neuen Lage weiter 
vorgehen sollten.

Neben Ihnen warnte Ende September dieses Jah-
res auch UN-Generalsekretär António Guterres vor 
einem beginnenden Bürgerkrieg mit massiven 
Konsequenzen für die Region, einer humanitären 
Katastrophe, vor Lebensmittelknappheit, vor Ver-
treibungen, einer neuen Welle von COVID-19-Infek-
tionen sowie vor weiteren Menschenrechtsverlet-
zungen. Was kann und muss die internationale 
Gemeinschaft tun, um der Zivilbevölkerung Myan-
mars zu helfen und welche Unterstützung wün-
schen sich die Menschen vor Ort?

Die Menschen in Myanmar möchten eigentlich 
das Rad zurückdrehen. Das heißt, sie möchten, 
dass die demokratischen Wahlen und ihr Ergebnis 
von allen akzeptiert werden. Sie sind gegen Neu-
wahlen. Humanitäre Hilfe ist ihnen sehr wichtig, 
aber nicht um jeden Preis. Das müssen wir uns im-
mer wieder vergegenwärtigen, wenn mir die Leute 
sagen, sie wollen lieber sterben als diese Militär-
junta zu akzeptieren. Humanitäre Hilfe erfordert 
zum Teil eine gewisse Zusammenarbeit mit dem 
Militär. Dies kann allerdings den Eindruck erwe-
cken, dass die Militärregierung anerkannt wird. 
Dies muss unbedingt verhindert werden. Also müs-

sen wir mit der humanitären Hilfe sehr behutsam 
vorgehen. Aber natürlich möchten wir, die UN, 
möglichst viele Menschen in Not erreichen. An-
sonsten gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir 
mit einem politischen Dialog Lösungsansätze schaf-
fen können.

Wir – UN-Generalsekretär António Guterres 
und ich – haben immer gesagt, es ist wichtig, den 
Menschen vor Ort zu helfen und ihr Recht nicht zu 
missachten. Wir verurteilen den Putsch und wir 
möchten die Rechte der Bevölkerung schützen. Da-
her sind jegliche Maßnahmen, die den Menschen 
helfen, willkommen. Aber es liegt an den Mitglied-
staaten, welche Maßnahmen sie ergreifen. Auf je-
den Fall sollen diese gewaltlos sein und die Bevöl-
kerung nicht doppelt bestrafen. 

Während Ihrer Amtszeit haben Sie den Sicherheits-
rat regelmäßig über die Entwicklungen in Myanmar 
informiert. Obwohl sich der Rat seit dem Jahr 2006 
mit dem Land befasst, gab es bislang nur in den 
Jahren 2007, 2008, 2017 und 2021 vier Präsidentielle 
Erklärungen, jedoch keine Resolution, die die jüngs-
ten Entwicklungen verurteilen und konkrete Maß-
nahmen beschließen könnte. Woran liegt das?

Das ist eigentlich recht viel für Myanmar, weil 
in der Zusammensetzung des Sicherheitsrats sogar 
derartige Erklärungen erstaunlich sind. Selbst die 
erste Präsidentielle Erklärung erstaunte mich, denn 
damit wurde eine klare Position für die NLD-Re-
gierung bezogen, die wieder ins Amt kommen soll. 
Das sind deutliche Signale, die nicht selbstverständ-
lich sind. Eine Resolution, die rechtlich verbindlich 
ist, wäre ein weiterer großer Schritt. Da mangelt es 
aber an der Unterstützung von Staaten wie etwa 

der Veto-Mächte China und Russland. Auch in an-
deren Konflikten lehnen beide Staaten Sanktionen 
ab und verhindern, dass sich die internationale 
Staatengemeinschaft in innere Angelegenheiten ei-
nes Landes einmischt. In Myanmar politische Sta-
bilität zu erreichen, sollte andererseits aber auch im 
Interesse beispielsweise Chinas sein. 

Wäre eine Untersuchung der Vorfälle in Myanmar 
durch den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) 
denkbar, ähnlich wie im Fall der Vertreibung der 
Rohingya?

Humanitäre Hilfe ist den Menschen sehr  
wichtig, aber nicht um jeden Preis.
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Da habe ich meine Zweifel. Zu den Rohingya 
gibt es bereits zwei Verfahren beim ICJ und Inter-
nationalen Strafgerichtshof (International Crimi-
nal Court – ICC). Allerdings ist Myanmar keine 
Vertragspartei des Römischen Statuts. Die Exil-
Regierung Myanmars, die Regierung der nationa-
len Einheit von Myanmar (NUG), ist aber bestrebt, 
das Römische Statut zu unterzeichnen. Da stellt 
sich natürlich die Frage, wer die legitime Regie-
rung ist, die ein Übereinkommen unterzeichnen 
und ratifizieren kann. Bei den UN selbst wird im so 
genannten Vollmachtenprüfungsausschuss der UN-
Generalversammlung entschieden, welche Regie-
rung das Land bei den UN vertreten kann. Diese 
Entscheidung wurde aber bislang aufgeschoben. Ich 
nehme nicht an, dass sich der Ausschuss für die 
eine oder die andere Seite entscheidet, dafür ist es 
wohl noch zu früh. Ich denke daher also nicht, dass 
es zu einem solchen Verfahren kommt. Mit Thomas 
H. Andrews, Sonderberichterstatter für die Men-
schenrechtslage in Myanmar beim UN-Menschen-
rechtsrat (Human Rights Council – HRC) und 
dem ehemaligen amerikanischen Staatsanwalt  
Nickolas Koumjian, Leiter des Unabhängigen Un-
tersuchungsmechanismus für Myanmar, habe ich 

eng zusammengearbeitet. Koumjian dokumentiert 
alle Menschenrechtsverletzungen. Ich unterstützte 
seine Arbeit, indem ich Menschen via Twitter aufge-
fordert habe, ihm Beweismaterial zukommen zu 
lassen. Tausende Menschen beteiligten sich bereits da-
ran und das Material wird sorgfältig dokumentiert.

Der UN-Botschafter Myanmars Kyaw Moe Tun ver-
weigert dem Militärregime vor aller Welt die Ge-
folgschaft und sprach sich im Februar 2021 vor der 
UN-Generalsammlung gegen das Regime aus. Ist 
sein Handeln Ihrer Meinung nach hilfreich?

Wir haben die Haltung und die Unterstützung 
für die Bevölkerung wahrgenommen. Er ist natür-
lich gegen den Putsch und handelt daher im Interes-
se der Bevölkerung. Die NLD-Regierungsmitglieder 
haben zum Teil eingesehen, dass sie gewisse Fehler 
hinsichtlich des mangelnden Einbezugs der Min-
derheiten oder der Rohingya gemacht haben. Dies 
begrüßen wir als UN ausdrücklich. Aber ansonsten 
liegt es am Vollmachtenprüfungsausschuss, welche 
Regierung Myanmars tatsächlich anerkannt wird. 

Sie waren zuvor schweizerische Botschafterin in 
Deutschland: Welche Rolle könnte Deutschland oder 
die Europäische Union (EU) spielen, um einen dro-
henden Bürgerkrieg noch abzuwenden?

Deutschland hat, auch im Rahmen der EU, schon 
sehr viel gemacht und ich habe für mein Mandat 
glücklicherweise immer eine sehr große Unterstüt-
zung von Deutschland erhalten. Deutschland war 
eine starke Stimme im Sicherheitsrat in Bezug auf 
Myanmar, das habe ich immer wieder geschätzt. 
Maßnahmen, die getroffen werden können, gibt es 
vielfältige: von Sanktionen bis zur Unterstützung 
der Bevölkerung. Das müssen aber die Mitglied-
staaten entscheiden. Mit der EU in Brüssel stand 
ich in Kontakt. Diese hat nahezu alle Sanktionen, 
die die USA verhängt haben, ebenfalls umgesetzt.

Vor zwei Jahren veröffentlichten die UN einen kriti-
schen Bericht über das eigene Verhalten in Myan-
mar, verfasst von Gert Rosenthal im Auftrag des 
UN-Generalsekretärs. Welche Lehren ziehen Sie 
aus dem Bericht für die Rolle des UN-Landesteams 
(United Nations Country Team – UNCT) und ihre ei-
gene Arbeit heute? Der Bericht stellte schließlich 
»institutionelles Versagen« der UN durch weitge-
hendes Schweigen während des Völkermords an 
den Rohingya fest.

Jeder hat seine spezifische Rolle und die UN-
Sondergesandte sollte rein politisch arbeiten, eben 
nicht technisch operationell. Das heißt, das UNCT 
arbeitet für sich. Ich war völlig unabhängig von 
ihm. Aus dem Rosenthal-Bericht nehme ich für mich 
mit, was für mich von Anfang an klar war: Wir soll-
ten uns koordinieren und gegenseitig über unsere 
Arbeit informieren, da meine Arbeit auch Auswirkun-
gen auf die operationellen Tätigkeiten des UNCT 
haben kann und umgekehrt. Wichtig ist, dass wir 
beide das Militär nach dem Putsch nicht als legiti-
me Regierung anerkannt haben. Zu Beginn des Am-
tes war meine Strategie, leise zu sein, die richtige, weil 
ich hinter geschlossenen Türen sehr offen sein konnte. 
Ich glaube, das hat mir geholfen, das Vertrauen zu 
gewinnen. Mein Ziel war es immer, etwas vor Ort 
zu erreichen und dafür brauchte ich das Vertrauen. 
Und Guterres war von dieser Strategie überzeugt, 
die ich ihm anfangs präsentiert habe, und hat mich 
immer dabei unterstützt. Nach dem Putsch habe 
ich aber dem Generalsekretär gesagt, dass ich laut 
werden muss, weil es nicht mehr um diplomatische 
Prozesse zwischen der NLD-Regierung und der 
Armee geht, sondern darum, einen gewaltsamen 
Putsch zu verurteilen. Guterres befürwortet den 
Rosenthal-Bericht, der so umgesetzt werden soll.

Aufgrund Ihrer öffentlich klaren Haltung ab dem  
1. Februar sind die Zugriffszahlen Ihres offiziellen 
Twitter-Kontos stark angestiegen. 

Es liegt am Vollmachtenprüfungs- 
ausschuss, welche Regierung Myanmars 
tatsächlich anerkannt wird. 
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Massiv, ja. Das zeigt, dass die Menschen Mut 
brauchen und sich jemand wirklich für sie einset-
zen muss. Das ist natürlich in den sozialen Medien 
ein Balanceakt, weil ich weiterhin mit der Armee 
sprechen wollte. Und daher musste ich in meiner 
Wortwahl immer vorsichtig bleiben. Twitter habe 
ich absichtlich genutzt. Anfangs haben mich die 
hohen Followerzahlen etwas erschrocken, weil ich 
vorab niemanden konsultiert habe. Ich habe es ein-
fach gemacht. Aber Guterres fand es gut.

Unter welchen Umständen kann überhaupt an ei-
nen Übergangsprozess hin zur Machtrückgabe des 
Militärs gedacht werden?

Beide Seiten geben derzeit nicht auf: Entweder 
wird es mit Druck, also noch mehr Gewalt seitens 
der Armee passieren, sodass die Demonstranten 
tatsächlich aufgeben. Dann wird die Armee wieder 
die vollständige Regierungsgewalt übernehmen. 
Oder es gibt noch mehr Unterstützung für die PDF 
– sei es von bewaffneten ethnischen Gruppen oder 
von der internationalen Gemeinschaft. Dann könn-
te es in Richtung Status quo ante kippen. Dazu 
trägt auch bei, dass immer mehr Soldaten desertie-
ren. Man rechnet mit etwa 4000 Soldaten und 
mehr, die sich von der Armee abwenden. 

Die Situation ist schwierig und vermutlich wird 
es zermürbend weitergehen bis es vielleicht zu ei-
nem gescheiterten Staat kommt. Die Lösung wäre 
ein Dialog, den ich versucht habe einzurichten. 
Wir als UN sind noch nicht so weit, dass wir sagen, 
wir geben auf. Im Moment versucht der Sonderge-
sandte der ASEAN alles, was möglich ist. Wenn er 
es nicht schafft, dann muss auch im Sicherheitsrat 
über das weitere Vorgehen beraten werden. Meine 
Nachfolge wird eventuell neue Möglichkeiten ha-
ben. Ich selbst habe nie den Kontakt mit dem von 
Min Aung Hlaing geführten Rat der Staatsverwal-
tung (SAC) gesucht, weil ich diesen nicht legitimie-
ren wollte. 

Zu einer Wende würde auch beitragen, wenn 
der Vollmachtenprüfungsausschuss den NLD-Bot-
schafter weiterhin als legitimen Vertreter Myan-
mars in New York anerkennt, der Sicherheitsrat 
eine Resolution und Sanktionen verabschieden, die 
Mitgliedstaaten die NUG als legitime Regierung 
anerkennen und verstärkt mit ihr zusammenarbei-
ten würden. Zudem verweigert die ASEAN dem 
Armeechef weiterhin die Teilnahme an den Sitzun-
gen der ASEAN. Die Menschen in Myanmar je-
denfalls geben nicht auf.

Gibt es ansonsten die Möglichkeit, über konkrete 
Staaten, etwa China oder Russland, zu versuchen, 
Druck auf die Militärregierung auszuüben?

Ja, das habe ich seit dem Putsch versucht, aber 
nicht mit Druck. Stattdessen knüpfte ich an ihre 

Interessen an. China und Russland haben bereits 
Zeichen der Unterstützung für die Bevölkerung und 
damit für die NUG gesetzt, indem sie erlaubten, 
dass der Botschafter der NLD, Kyaw Moe Tun, 
weiterhin als legitimer Botschafter Myanmars auf 
dem Stuhl von Myanmar bei den Vereinten Natio-
nen in New York sitzen kann. China und Russland 
beteiligten sich auch an der Erklärung des Sicher-
heitsrats vom März, in der die Freilassung von 
Aung San Suu Kyi und dem Präsidenten Win Myint 
gefordert wird. Dies ist ein deutliches Zeichen, wer 
eigentlich an der Spitze des Landes steht.

Kann es eine demokratische Zukunft in Myanmar 
geben?

Es muss. Aber, ehrlich gesagt, bin ich sehr pessi-
mistisch wie lange das dauern wird. Dies ist sehr 
schmerzlich, denn dieses Land hat schon eine 
60-jährige Isolation durchlebt. Vieles hat sich be-
reits geändert. Das hat unter anderem damit zu 
tun, dass zehn Jahre lang eine gewisse Freiheit zu 
spüren war und sich das Land öffnete: Jeder hat ein 
Smartphone und kann sich über die sozialen Medi-
en informieren. So schnell werden die Menschen 
nicht aufgeben und diese Situation ist neu. Und ich 
hoffe und wünsche der Bevölkerung wirklich, dass 
Myanmar zum Demokratisierungsprozess zurück-
findet und endlich Frieden haben kann – für alle – 
das schließt die bewaffneten ethnischen Gruppie-
rungen ein.

Das Interview fand am 4. Oktober 2021 in Berlin statt. 
Aktualisierungen wurden Anfang November vorgenommen. 
Die Fragen stellte Patrick Rosenow, Leitender Redakteur der 
Zeitschrift VEREINTE NATIONEN. 
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Es steht die 
Aufgabe an, 
den Über-
gang zu 
einem  
›Globalen 
Koopera-
tionspro-
gramm‹ 
voranzu- 
treiben.

Prof. Dr. habil. Michael Bohnet ist Professor für Volkswirtschaftslehre und war Leiter der multi- 
und bilateralen Abteilung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ). Er 
fordert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den UN und der Wirtschaft.

In den vergangenen Jahrzehnten haben die UN 
Herausragendes bei der Friedenspolitik und der 
Entwicklungszusammenarbeit geleistet. Eine gro-

ße Schwachstelle bleibt die unzureichende Mitge-
staltung der nachhaltigen Wirtschaftskooperation 
hin zu einer großen Transformation. Diese Heraus-
forderung gilt es anzunehmen.

Diese Erkenntnis hat der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen António Guterres bereits im 
Jahr 2017 beim Weltwirtschaftsforum in Davos klar 
formuliert und sich für eine neue Generation von 
Partnerschaften mit Unternehmen ausgesprochen. 
Es sei wichtig, das Kerngeschäft des Privatsektors 
stärker auf die strategischen Ziele der internationa-
len Gemeinschaft auszurichten. Er bezeichnete Un-
ternehmen als die »besten Verbündeten«, um das 
Klimaübereinkommen von Paris und die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) 
umzusetzen. Mit neuen Partnerschaften sei man 
nicht nur besser auf aktuelle Ziele vorbereitet, son-
dern habe auch künftige Herausforderungen besser 
im Blick, wie die Beherrschung der Gentechnik und 
der künstlichen Intelligenz. Dieser Veränderungs-
prozess müsse fair und nachhaltig gestaltet wer-
den. Was bedeutet das für die Vereinten Nationen?

Erstens, den Globalen Pakt der UN weiterentwi-
ckeln: Dieser Pakt, der im Jahr 2001 von UN-Gene-
ralsekretär Kofi Annan initiiert wurde, ist die welt-
weit größte und wichtigste Initiative für verant- 
wortungsvolle Unternehmensführung. Auf der 
Grundlage von vier universellen Prinzipien – Schutz 
der Menschenrechte, Durchsetzung von gerechten 
Arbeitsnormen, umweltfreundliche Technologien, 
Korruptionsprävention – und den Zielen für nach-
haltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals – SDGs) verfolgt der Globale Pakt die Vision 
einer nachhaltigen Weltwirtschaft. Mit ihrem Bei-
tritt zeigen bereits 16 500 Unternehmen und Orga-
nisationen in mehr als 160 Staaten, dass sie diese 

Vision verwirklichen wollen. Der Globale Pakt soll-
te in Zukunft beherzter als bisher umgesetzt wer-
den, damit für die Unternehmen die Vertragsfreiheit 
gesichert werden kann, sie im Umgang mit Um-
weltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen und 
die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundli-
cher Technologien beschleunigt wird. Es kommt 
darauf an, den Pakt im Bewusstsein der Unterneh-
men weltweit zu verankern und ihn zu einem UN-
Flaggschiff werden lassen.

Zweitens, öffentlich-private Partnerschaften (PPP) 
initiieren: Im UN-Rahmen bedeuten diese Partner-
schaften Kooperationen der UN-Organisationen 
mit der privaten Wirtschaft. Diese ›Entwicklungs-
partnerschaften mit der Wirtschaft‹ sind mittel- 
oder langfristig angelegte gemeinsame Vorhaben 
von Unternehmen mit UN-Organisationen. Sie kom-
binieren die Innovationskraft der Wirtschaft mit 
dem Wissen und den politischen Erfahrungen der 
UN. Als Modell gilt bis heute das in den 1960er und 
1970er Jahren geschaffene Programm für industrielle 
Zusammenarbeit (Industry Cooperation Program-
me – ICP). Initiiert wurden diese Unternehmens-
kooperationen von Alexander Gunther Friedrich, 
einem deutschen UN-Pionier, der damals als Exe-
kutivsekretär des ICP die Grundlagen für PPPs ge-
legt hatte. Heute steht die Aufgabe an, einen erneu-
ten Quantensprung in diese Richtung zu initiieren, 
das heißt, den Übergang vom ICP zu einem ›Globa-
len Kooperationsprogramm‹ voranzutreiben, und 
dies mit Blick auf die SDGs, die darauf abzielen, die 
Umwelt zu schützen und gleichzeitig die Armut zu 
reduzieren – im Einklang mit der Sicherung von 
Beschäftigung, Produktion und Einkommen.

Die UN sind die multilaterale Organisation 
schlechthin. Die Vernetzung muss aber über die 
Regierungen hinausgehen und die Zivilgesellschaft, 
die Städte, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft 
einschließen.

Was nottut: nachhaltige 
Wirtschaftskooperation



VEREINTE NATIONEN 6/2021          267

DOI: 10.35998/VN-2021-0031  Notwendige ›Heuchelei‹  |  Christian

für Personen wie für Organisationen. Während 
Heuchelei in der Alltagssprache ausschließlich ne-
gativ konnotiert ist, nimmt dieser Beitrag eine dif-
ferenziertere Bewertung vor und argumentiert, dass 
die UN auf eine gewisse ›Entkopplung‹ von Worten 
und Taten zwingend angewiesen sind. Diese Er-
kenntnis hat Folgen für die Art und Weise, wie wir 
die UN kritisieren sollten – und wie nicht: Es 
braucht konstruktive Kritik, die vorhandene Miss-
stände klar benennt, die sich aber gleichzeitig der 
Dilemmata, mit denen sich die UN konfrontiert 
sehen, bewusst ist und entsprechend weder naiv 
noch zynisch argumentiert.

Die Funktionalität organisationaler 
Heuchelei 

Internationale Organisationen wie die UN sind 
oftmals mit extrem widersprüchlichen externen und 
internen Erwartungen konfrontiert. Verschiedene 
Akteure haben unterschiedliche Interessen, die alle 
von der Organisation bedient werden müssen, will 
diese auf Dauer überleben: Mächtige Geberstaaten 
formulieren beispielsweise häufig ganz andere Zie-
le für internationale Organisationen als diejenigen 
Mitgliedstaaten, in denen die konkreten Projekte 
und Interventionen durchgeführt werden sollen. 
Und zivilgesellschaftliche Akteure wie etwa trans-
nationale nichtstaatliche Organisationen (NGOs) 
stellen – je nach Politikfeld – ihrerseits wiederum 
bestimmte normative Anforderungen an internati-
onale Organisationen, die sich oft in großem Wi-
derspruch zu den Vorstellungen einzelner Mit-
gliedstaaten befinden. Internationale Organisatio- 
nen stehen entsprechend vor der Aufgabe, ein »Menü« 
anzubieten, das »für alle etwas bereithält«.3

Dies gestaltet sich in der Praxis jedoch als schwie-
rig, wenn sich dabei konkrete Zielkonflikte erge-
ben. Das betrifft keineswegs nur das bereits oben 
eingeführte Beispiel der UN-Friedensmissionen: Wie 

Die Vereinten Nationen wollen die Welt vor 
der »Geißel des Krieges« bewahren – so heißt 
es in der im Jahr 1945 verabschiedeten Prä-

ambel der UN-Charta. Als zentraler Akteur der 
internationalen Ordnung sollen die UN unter an-
derem dazu beizutragen, dass der Weltfrieden ge-
wahrt und internationale Konflikte gewaltfrei ge-
löst werden. Ein ambitionierteres Organisationsziel 
ist wohl kaum vorstellbar. Doch trotz – oder viel-
mehr gerade aufgrund – dieser großen Ziele und 
hehren Ideale sehen sich die Vereinten Nationen 
nicht selten mit harscher Kritik konfrontiert. Be-
sonders häufig ist die Weltorganisation dabei dem 
Vorwurf ausgesetzt, dass zwischen den formulier-
ten Idealen und der konkreten Praxis eine große 
Diskrepanz herrsche. Gut beobachten lässt sich 
diese Form der Kritik beispielsweise mit Blick auf 
die UN-Friedensmissionen: Hier wird regelmäßig 
auf die Widersprüche zwischen den formulierten 
Kernprinzipien der UN-Friedenssicherung – Kon-
sens, Unparteilichkeit und Nichtausübung von Ge-
walt – und den tatsächlichen Realitäten ›robuster‹ 
Friedensmissionen, die aktiv ins Kriegsgeschehen 
eingreifen sollen, um Zivilpersonen zu schützen, 
hingewiesen.1 In eine ganz ähnliche Richtung zielt 
die Kritik, dass im Rahmen von UN-Missionen 
zwar stets ›Demokratieförderung‹ als Ziel ausgege-
ben werde, in der Praxis jedoch stattdessen oftmals 
autokratische Regime stabilisiert würden.2

Wer das eine sagt, aber das andere tut, dem wird 
im Allgemeinen Heuchelei vorgeworfen – das gilt 

Notwendige ›Heuchelei‹
Die Vereinten Nationen werden oft kritisiert – und das ist auch gut so. Doch häufig ist die Kritik an 
der Weltorganisation entweder naiv oder zynisch und wird den vielfältigen Dilemmata, mit denen 
die UN konfrontiert sind, nicht gerecht. Ein Plädoyer für konstruktive UN-Kritik.
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  1 Siehe zum Beispiel Michael Lipson, Peacekeeping: Organized Hypocrisy?, European Journal of International Relations, 13. Jg., 1/2007, S. 20.
  2 Vgl. Sarah von Billerbeck/Oisín Tansey, Enabling Autocracy? Peacebuilding and Post-conflict Authoritarianism in the Democratic Republic of 

Congo, European Journal of International Relations, 25. Jg., 3/2019, S. 698–722.
  3 Klaus Dingwerth et al., International Organizations Under Pressure: Introduction, in: Klaus Dingwerth et al. (Eds.), International Organizations 

under Pressure. Legitimating Global Governance in Challenging Times, Oxford 2019, S. 20.
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etwa soll die Weltbank eine Null-Toleranz-Strategie 
bezüglich Korruption umsetzen, wenn sie gleich-
zeitig weiterhin Kredite an Staaten auszahlen soll, 
in deren staatlichen Strukturen Korruption fest 
verankert ist?4 Wie sollen UN-Hilfsorganisationen 
einzelne Regierungen für Menschenrechtsverlet-
zungen kritisieren, wenn sie gleichzeitig auf gute 
Beziehungen zu diesen angewiesen sind, um die Be-
völkerung mit humanitärer Hilfe versorgen zu 
können?5

Für den Organisationssoziologen Nils Brunsson 
ist »organisationale Heuchelei« die Antwort auf 
die Frage, wie Organisationen mit solch wider-
sprüchlichen Anforderungen ihres externen Um-
felds umgehen.6 Organisationale Heuchelei ver-
standen als Entkopplung von Worten und Taten 
(talk versus action) ermöglicht es Organisationen, 
gleichzeitig widersprüchliche Erwartungen zu er-
füllen: Organisationale Rhetorik befriedigt dabei 
bestimmte externe Erwartungen, die von organisa-

tionalen Handlungen nicht bedient werden können 
– und umgekehrt.7 So bleibt die Organisation trotz 
widersprüchlicher Anforderungen handlungsfähig. 
Für Brunsson ist »organisationale Heuchelei« dem-
entsprechend keineswegs moralisch verwerflich, 
sondern geradezu notwendig und funktional für 
bestimmte Organisationen. Auch wenn organisati-
onale Heuchelei prinzipiell bei fast jeder Form von 
moderner Organisation denkbar ist, bewegen sich 
gerade internationale Organisationen in Kontex-
ten, die diese in besonderem Maße erwarten lassen 
dürfen.8 Neben den oben schon diskutierten wi-
dersprüchlichen Erwartungen ist hier vor allem die 
große Abhängigkeit von externen Akteuren hin-
sichtlich materieller Ressourcen und politischer Le-
gitimität als entscheidender Faktor zu nennen.

Wie bereits eingangs erwähnt, bieten sich die 
UN-Friedensmissionen in diesem Zusammenhang 
als eingängiges Beispiel an. Organisationale Heu-
chelei erlaubt es den UN, »in einer Weise zu han-
deln, die für den Erfolg von Friedensoperationen 
vor Ort notwendig ist, aber nicht mit den Normen 
übereinstimmt, an die sich die UN halten sollen«.9 
Im Zentrum steht dabei die Möglichkeit, weiterhin 
die mit Blick auf die Legitimation der jeweiligen 
Missionen so wichtige, klassische UN-Friedens-
sicherungsdoktrin rhetorisch aufrechtzuerhalten, 
gleichzeitig jedoch den operativen Anforderungen 
vor Ort gerecht zu werden und als ›robuste‹ Missi-
on handlungsfähig zu bleiben. Das Berufen (talk) 
auf die drei traditionellen Kernprinzipien der UN-
Friedenssicherung – Konsens, Unparteilichkeit und 
Nichtausübung von Gewalt – erlaubt UN-Frie-
densmissionen überhaupt erst den Zugang zu um-
kämpften Gebieten, ohne den selbst robuste Mis-
sionen (action) von vorneherein zum Scheitern 
verurteilt wären. Die Rhetorik befriedigt also Er-
wartungen an die UN als legitimen Akteur – eine 
Erwartung, die die UN als rein operativ tätige 
Organisation nicht erfüllen könnte. Gleichzeitig 
braucht es jedoch auch Taten: Wenn die UN in ih-
ren Missionen dauerhaft handlungsunfähig er-
scheint beziehungsweise keinerlei Ergebnisse er-
zielen würde, wäre das Formulieren von bezie- 
hungsweise Bezugnehmen auf normative Kern-
prinzipien (talk) schnell hinfällig und bedeutungs-
los. Das Handeln von robusten Missionen befrie-
digt also Erwartungen an die UN als effektiven 
Akteur – eine Erwartung, die die UN als normative 
Organisation nicht befriedigen könnte. 

Ein weiteres interessantes Fallbeispiel für die 
Funktionalität und Notwendigkeit organisationa-
ler Heuchelei in internationalen Organisationen ist 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Uni-
ted Nations Children’s Fund – UNICEF).10 Denn 
auch UNICEF sieht sich mit einem schwierigen 
Zielkonflikt konfrontiert: Bis Ende der 1980er Jah-
re war die Organisation ein reines Kinderhilfswerk 
– eine klassische humanitäre Organisation, die sich 
um die Grundbedürfnisse von Kindern weltweit 
kümmerte. Im Verlauf der Zeit, und spätestens nach 
der Verabschiedung des Übereinkommens über die 

  4 Catherine Weaver, Hypocrisy Trap: The World Bank and the Poverty of Reform, Princeton 2008.
  5 Vgl. zum Beispiel Gerrit Kurtz, With Courage and Coherence. The Human Rights up Front Initiative of the United Nations, GPPi Policy Paper 2015, 

S. 27–28; siehe auch Julia K. Hagn, UNICEF: Caught in a Hypocrisy Loop. The Institutionalization of Organized Hypocrisy at the United Nations 
Children’s Fund, Baden-Baden 2018, S. 15.

  6 Nils Brunsson, The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions in Organizations, New York 2002, S. xii.
  7 Vgl. dazu auch den Begriff ‚gegenläufige Verkopplung‘ bei Lipson, Peacekeeping: Organized Hypocrisy?, a.a.O. (Anm. 1), S. 10.
  8 Vgl. Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton 1999, S. 66.
  9 Lipson, Peacekeeping: Organized Hypocrisy?, a.a.O. (Anm. 1), S. 23.
10 Das folgenden Fallbeispiel basiert auf Hagn, UNICEF, a.a.O. (Anm. 5).

»Organisationale Heuchelei« ist die Antwort 
auf widersprüchliche Anforderungen an  
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Rechte des Kindes (Convention on the Rights of 
the Child – CRC) im Jahr 1989, stieg jedoch der 
externe Druck auf UNICEF, zu einer Kinderrechts-
organisation zu werden – und sich verstärkt poli-
tisch für die Rechte von Kindern einzusetzen. Die-
ser Wandel von der Kinderhilfs- zur Kinderrechts- 
organisation ist weit mehr als nur semantischer 
Natur, denn er hat konkrete Auswirkungen auf die 
Arbeit der Organisation. Es macht einen Unter-
schied, ob man politisch gegen Armut und die Ver-
letzung von Kinderrechten kämpft – oder aber ver-
sucht, Kindern in Armut konkret zu helfen be- 
ziehungsweise Kinder, deren Rechte verletzt wur-
den, zu versorgen. Beides zugleich zu tun, kann zu 
Problemen führen, da die politische Kritik an ein-
zelnen Regierungen die humanitäre Arbeit in den 
entsprechenden Ländern erschweren oder sogar 
unmöglich machen kann. Humanitäre Organisati-
onen pflegen deshalb normalerweise ein Image als 
›unpolitische‹ und neutrale Akteure, die lediglich 
›technische Lösungen‹ beziehungsweise Unterstüt-
zung für Bedürftige anbieten. In diesem Sinne kon-
frontiert mit zwei widersprüchlichen Anforderun-
gen reagierte UNICEF mit organisationaler Heu- 
chelei: Während man sich in der offiziellen Rheto-
rik zunehmend als Anwalt für Kinderrechte prä-
sentierte (talk), blieben die konkreten Projekte in 
den Partnerländern davon nahezu unberührt (ac-
tion).11 Mit Ersterem antwortete die Organisation 
somit auf den normativen Wandel in der internati-
onalen Gemeinschaft sowie den politischen Druck 
wichtiger Geberländer, mit Letzterem sicherte sie 
sich auch weiterhin den Zugang zu bestimmten 
Ländern und ermöglichte damit die Fortführung 
der eigenen Arbeit in den Projekten vor Ort.

Schutzschild und Gefahr 

Organisationale Heuchelei fungiert für internatio-
nale Organisationen – wie oben gezeigt – demnach 
als ein Schutzschild vor widersprüchlichen exter-
nen Anforderungen. Gleichzeitig kann jedoch das 
Entkoppeln von Worten und Taten auch konkrete 
organisationale Dysfunktionen mit sich bringen. 
So kann es beispielsweise zu äußerst problemati-
schen »Verpflichtungslücken« (»commitment gaps«)12 
kommen, wenn organisationale Rhetorik nicht von 
konkretem organisationalem Handeln – und vor 

allem den dafür notwendigen Ressourcen – unter-
mauert wird. Welche schwerwiegenden Folgen ein 
Auseinanderfallen von Worten und Taten etwa be-
züglich der Ressourcenausstattung von UN-Frie-
densmissionen haben kann, zeigen Beispiele wie 
während der Balkan-Kriege oder des Genozids in 
Ruanda in den 1990er Jahren, in denen die Verein-
ten Nationen die eigenen Ansprüche auf erschüt-
ternde und tragische Weise nicht erfüllten. Aber 
auch die lange Historie des defizitären Umgangs 
mit Fällen sexuellen Missbrauchs durch UN-Blau-
helmsoldaten ist ein Beispiel für die fatalen Konse-
quenzen, die sich ergeben können, wenn organisa-
tionale Prinzipien in der Praxis nicht befolgt 
werden.13

Es wird deutlich, dass organisationale Heuche-
lei zu einer Gefahr für die Reputation der Organi-
sation werden kann – denn sie ›funktioniert‹ nur, 
solange sie nicht aufgedeckt wird: »Während or-
ganisationale Heuchelei für das organisationale 
Überleben notwendig sein mag, so ist es ebenso 
notwendig, dass die Organisation sich in ihren 
Worten und Taten konsistent zeigt.«14 Denn wer-
den die Diskrepanzen zwischen den formulierten 
Idealen und der tatsächlichen Praxis offengelegt, 

11 Ebd., S. 20.
12 Lipson, Peacekeeping: Organized Hypocrisy?, a.a.O. (Anm. 1), S. 14.
13 Marie Deschamps/Hassan B. Jallow/Yasmin Sooka, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers. Report of an Independent 

Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic, New York 2015.
14 Lipson, Peacekeeping: Organized Hypocrisy?, a.a.O. (Anm. 1), S. 22.

Subrahmanyam Jaishankar (Mitte), der Außenminister Indiens und Präsident des 
Sicherheitsrats für den Monat August, leitete die Debatte des Rates über friedenserhal-
tende Maßnahmen der Vereinten Nationen mit dem Schwerpunkt ›Schutz der Beschüt-
zer: Technologie und Friedenssicherung‹. Oben links ist Generalsekretär António 
Guterres zu sehen.   UN PHOTO: EVAN SCHNEIDER
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kann dies die für internationale Organisationen so 
wichtige Autorität und Legitimität angreifen.15 
Eine der Heuchelei ›überführte‹ internationale Or-
ganisation läuft Gefahr, dass ihr Ressourcen ent-
zogen werden, die für ihr Überleben entscheidend 
sind.16 Entsprechend ist organisationale Heuchelei 
ambivalent: Die Entkopplung von Worten und Ta-
ten kann die Existenz einer internationalen Orga-
nisation sichern, sie jedoch zugleich auch gefähr-
den.17 Dies mag nicht zuletzt auch eine Erklärung 
dafür sein, warum internationale Organisationen 

häufig sehr allergisch auf Kritik reagieren, die auf 
existierende Diskrepanzen zwischen formuliertem 
Ideal und tatsächlicher Praxis hinweist – sei es ›ex-
terne‹ Kritik von kritischen NGOs18 oder ›interne‹ 
Kritik von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern.19

Naive und zynische Kritik

Aufbauend auf der Erkenntnis, dass internationale 
Organisationen – wie beispielsweise die UN – auf 
eine gewisse ›Entkopplung‹ von Worten und Taten 
zwingend angewiesen sein können, um mit den wi-
dersprüchlichen Anforderungen ihrer Umwelt um-
zugehen, ergibt sich eine neue Perspektive auf die 
Art und Weise, wie solche notwendigerweise ›heu-
chelnden‹ Organisationen kritisiert werden: näm-
lich oftmals naiv oder zynisch. 

Wahrgenommene organisationale Heuchelei pro-
voziert ganz allgemein Kritik. Identifizierte Inkon-
sistenzen und Widersprüche zwischen dem, was 
behauptet wird, und dem, was tatsächlich getan 
wird, sind immer ein Anlass zu Kritik. Dies ist an 
sich völlig unproblematisch, denn schließlich sind 

Organisationen auf externe wie interne Kritik 
dringend angewiesen, um aus Fehlern zu lernen 
und sich weiterzuentwickeln.20 Allerdings ist es al-
les andere als einfach, eine notwendigerweise heu-
chelnde internationale Organisation konstruktiv 
zu kritisieren. Stattdessen verleitet die Heuchelei 
von internationalen Organisationen vermehrt zu 
zwei besonderen Formen der Kritik: Die eine kann 
als naive, die andere als zynische Kritik bezeichnet 
werden.

Versteht man die Heuchelei von internationalen 
Organisationen als notwendige, zwischen wider-
sprüchlichen Anforderungen vermittelnde Diskre-
panz, dann wird deutlich, dass Beschwerden über 
das Auseinanderfallen von Worten und Taten be-
ziehungsweise die Forderung nach einer umfassen-
den Zusammenführung der beiden Elemente als 
naive Kritik bezeichnet werden muss. Jene, die or-
ganisationales Handeln kritisieren, weil es nicht zu 
den formulierten Idealen und Prinzipien der inter-
nationalen Organisation passt, laufen Gefahr, et-
was zu fordern, was die Organisation schlicht nicht 
umsetzen kann, will sie weiterhin die widersprüch-
lichen Anforderungen moderieren und bedienen, 
mit denen sie in ihren relevanten Umwelten kon-
frontiert ist. Naive Kritik ist somit im Grunde Teil 
einer Idealisierung, die den politischen Realitäten 
und Zwängen, denen die Organisation ausgesetzt 
ist, nicht gerecht wird. Abwehrreaktionen gegen-
über dieser Kritik erscheinen – aus Sicht der inter-
nationalen Organisation – entsprechend durchaus 
funktional. 

Eine andere Form der Kritik, die als Reaktion 
auf die wahrgenommene Heuchelei einer internati-
onalen Organisation entsteht, kann als zynische 
Kritik bezeichnet werden. Auch diese Kritik iden-
tifiziert die vorhandenen Diskrepanzen zwischen 
Ideal und Praxis, geht aber gleichzeitig von vorn-
herein davon aus, dass der Grund dafür allein in 
der moralischen Verkommenheit der Organisation 
und ihrer Führungskräfte liegt. Ähnlich der naiven 
Kritik ist auch diese Kritik nicht konstruktiv, da sie 
in defätistischer Manier gar nicht erst den Anspruch 
auf Veränderung erhebt, sondern stattdessen die 
identifizierten Widersprüche zwischen Ideal und 
Praxis allein mit einem nicht zu beeinflussenden 

15 Michael Barnett/Martha Finnemore, Rules for the World: International Organizations in Global Politics, Cornell 2004.
16 Hagn, UNICEF, a.a.O. (Anm. 5), S. 16.
17 Weaver, Hypocrisy Trap, a.a.O. (Anm. 4), S. 6.
18 Vgl. Zum Beispiel Martha Finnemore/Kathryn Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, International Organization, 52. Jg., 

4/1998, S. 887–917.
19 Vgl. Ben Christian, A Threat Rather Than a Resource: Why Voicing Internal Criticism is Difficult in International Organisations, Journal of 

International Relations and Development, 5.10.2021, doi.org/10.1057/s41268-021-00244-w; Ben Christian, Dürfen sie nicht oder wollen sie nicht? 
›Kritik von innen‹ in staatlichen Entwicklungsorganisationen, ZIB, 27. Jg., 2/2020, S. 65–93.

20 Barbara Levitt/James March, Organizational Learning, Annual Review of Sociology, 14. Jg., 1/1988, S. 319–340.

Wahrgenommene organisationale Heuchelei 
provoziert ganz allgemein Kritik.
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A frequent trigger for the manifold criticisms of the UN is the perceived 
discrepancy between formulated ideals and practical action – in other 
words: hypocrisy. While hypocrisy has an exclusively negative connotation 
in everyday language, this article makes a more differentiated and 
ambivalent assessment, arguing that the UN is dependent on a certain 
›decoupling‹ of words and deeds. This insight has consequences for the 
way we should and should not criticize the UN.
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Mangel an politischem Willen und moralischer In-
tegrität der handelnden Akteure erklärt – und so-
mit mögliche alternative Erklärungen von vornhe-
rein ausschließt.21 Auch zynische Kritik zielt ent - 
sprechend zu kurz: Anstatt nach den strukturellen 
und systemischen Ursachen zu fragen, werden Pro-
bleme personalisiert und die internationale Orga-
nisation und ihre Leitung pauschal als ›Bösewich-
te‹ dämonisiert.

Kritikerinnen und Kritikern, denen nicht be-
wusst ist, dass eine gewisse Diskrepanz zwischen 
Worten und Taten konstitutiv für die kritisierte 
Organisation ist, können demnach dazu verleitet 
werden, naive oder zynische Kritik zu äußern. 
Doch selbst wenn sie sich dieses Umstands bewusst 
sind, bleibt das Äußern von konstruktiver Kritik 
voraussetzungsvoll, denn die üblicherweise gewohn-
te und geübte Kritikfigur – ›Tu was du sagst!‹ – ist 
mit Blick auf internationale Organisation schlicht 
nur in begrenztem Umfang anwendbar.22 Es stellt 
sich entsprechend die spannende und hier nicht ab-
schließend zu beantwortende Frage, wie mit Blick 
auf diese Organisationen, die auf die Entkopplung 
von Worten und Taten angewiesen sind, überhaupt 
Kritik geübt werden kann, die weder naiv noch zy-
nisch ist. 

Konstruktive Kritik an 
notwendigerweise heuchelnden 
Organisationen?

Denn auch wenn sich internationale Organisatio-
nen aus vielen grundsätzlichen Widersprüchen 
selbst nicht befreien können und folglich eine um-
fassende Zusammenführung von Worten und Ta-
ten auf allen Ebenen unmöglich ist, heißt das kei-
neswegs, dass diese Organisationen nicht trotzdem 
auf Kritik angewiesen sind. Es bleibt trotz des Wis-
sens um die Grenzen der möglichen Veränderung 
notwendig, durch gezielte Kritik konkrete organi-
sationale Praktiken – dort wo möglich – an den 
formulierten Idealen und vereinbarten Standards 
auszurichten. Externe Widersprüchlichkeiten dür-
fen kein Freifahrtschein für internationale Orga-
nisationen sein: Existierende Missstände müssen 
klar benannt und Fehler deutlich kritisiert werden.

21 Vgl. Sebastian Schindler, The Task of Critique in Times of Post-truth Politics, Review of International Studies, 46. Jg., 3/2020, S. 376–394.
22 Konstruktive Kritikerinnen und Kritiker fragen immer auch nach dem eigenen Anteil am kritisierten Problem – und das sollte auch Deutschland 

tun. Etwa mit Blick auf die deutsche UN-Finanzierung und den außerordentlich hohen Anteil ›zweckgebundener‹ Mittel: Gerade ein solches 
›Vorbeischleusen‹ von Geldern an multilateralen Entscheidungsmechanismen verstärkt die Abhängigkeit der UN – mit den eingangs beschriebe-
nen Folgen. Vgl. zur Finanzierungsdebatte: Klaus Hüfner/Ronny Patz, Deutschlands Finanzbeiträge zum UN-System zwischen 2008 und 2018, 
Zeitschrift VEREINTE NATIONEN (VN), 67. Jg., 6/2019, S. 262–266.

23 Michael Barnett/Martha Finnemore, Political Approaches, in: Thomas G. Weiss/Sam Daws (Eds.), Oxford Handbook on the United Nations, 
Oxford 2018, S. 74.

Das gilt insbesondere für die Vereinten Natio-
nen. Die UN stehen vor großen Herausforderungen 
und müssen daher alle verfügbaren Ressourcen 
nutzen, »um sich selbst relevant zu machen«23. 
Kritik kann in diesem Zusammenhang eine wichti-
ge Ressource sein. Klar ist: Naive oder zynische 
Kritik helfen den UN nicht weiter – aber ein gene-
relles, vermeintlich wohlmeinendes Zurückhalten 
jeglicher Art von Kritik eben auch nicht. Ganz 
gleich welcher Bereich, ob Wissenschaft, Politik, 
UN-Verwaltung oder Zivilgesellschaft – darin be-
steht die große Aufgabe für alle, die sich eine zu-
kunftsfähige UN wünschen: Konstruktive Kritik 
zu äußern, die die existierenden Missstände klar 
benennt, sich aber gleichzeitig der Dilemmata be-
wusst sein, mit denen die UN konfrontiert sind 
und die sie selbst nicht auflösen können.
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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Am 15. September 2020 wurde die 
75. Sitzungsperiode der General-
versammlung am UN-Amtssitz in 

New York eröffnet. Unter dem Vorsitz 
des Präsidenten der Generalversammlung 
Volkan Bozkır, der erstmals die Türkei 
in diesem Amt repräsentierte, wurde das 
Motto bekanntgegeben: ›Die Zukunft, 
die wir wollen, die Vereinten Nationen, 
die wir brauchen; Bekräftigung unseres 
kollektiven Engagements für den Multi-
lateralismus.‹

Festakt und Generaldebatte 

Die jährliche Generaldebatte fand vom 
22. bis zum 29. September 2020 statt. 
Zuvor gab es einen Festakt zum 75-jäh-
rigen Jubiläum der Organisation, die am 
24. Oktober 1945 gegründet worden war. 
140 Staats- und Regierungschefs über-
mittelten am 21. September ihre Glück-
wünsche per Video. Anschließend ver-
abschiedete die Generalversammlung eine 
gemeinsame Erklärung (75/1). Im Zen-
trum der Willenserklärung zum fortge-
setzten Handeln steht die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung (Agenda 
2030) und ihre zügige Umsetzung.

In der Generaldebatte am Folgetag 
machten der brasilianische Präsident Jair 

Bolsonaro und US-Präsident Donald 
Trump unmissverständlich klar, wie 
wenig sie von einem multilateralen Han-
deln im UN-Rahmen halten und wie 
sehr sie ihren eigenen, unilateralen An-
satz für den »weit überlegenen« halten. 
Während Trump sich in der Anmodera-
tion als »Friedensstifter« feiern ließ, sah 
er sich wie sein brasilianischer Amts-
kollege an vorderster Front bei der Be-
kämpfung der COVID-19-Pandemie. 
Der Amerikaner übte dabei scharfe Kri-
tik an China – dem Land, das die »Plage 
in die Welt gelassen« hätte. Der chinesi-
sche Präsident Xi Jinping gab sich nach 
außen gemäßigter: So lehnte er eine Po-
litisierung der Pandemie ab; der eigene 
Fokus liege auf der Unterstützung von 
Entwicklungsländern. Macron kritisier-
te die Rivalität innerhalb des Sicher-
heitsrats, die kollektives Handeln ver-
hindert hätte, ohne China und die USA 
beim Namen zu nennen. Zudem betonte 
er, auf welch vielfältige Weise die Euro-
päische Union (EU), von einigen als 
»zerstritten und ohnmächtig« bezeich-
net, maßgebliche Aktionen zur Pande-
miebekämpfung ergriffen hätte.

Aufgrund der anhaltenden COVID-
19-Pandemie fanden Eröffnungssitzung, 
Generaldebatte, hochrangige Treffen und 
andere Zusammenkünfte in hybrider 

Form statt, das heißt unter Zuhilfenah-
me von Videoübertragungen, um die 
physische Präsenz der Beteiligten zu  
reduzieren. Dennoch bestimmte die 
COVID-19-Pandemie durchgehend In-
halte wie Abläufe in der Generalver-
sammlung.

Rein quantitativ betrachtet fanden 
sich die Vertreterinnen und Vertreter 
der Mitgliedstaaten in gewohntem Um-
fang zusammen: in insgesamt 48 Sitzun-
gen bis zum 31. Dezember 2020 und in 
55 Sitzungen zwischen Januar und Sep-
tember 2021. Dem Ergebnis der Vorjah-
re entsprechend wurden 338 Resolutio-
nen und 116 Beschlüsse verabschiedet. 
Zum zweiten Mal wurde der Bericht des 
Generalsekretärs über die Aktivitäten der 
UN erst nach einigen Monaten disku-
tiert und angenommen, um den Mit-
gliedstaaten ausreichend Zeit und dem 
Generalsekretär mehr Raum zur Prä-
sentation seiner zehn Prioritäten zu bie-
ten (A/75/1; vgl. Henrike Landré, VN, 
5/2020, S. 225).

Abrüstung

Die Beschlussfassung im Rahmen des 
Ersten Ausschusses für Abrüstung und 
damit zusammenhängende Fragen der 
internationalen Sicherheit verlief wie im-
mer kontrovers und hielt keine wesentli-
chen Neuerungen bereit. Am 7. Dezem-
ber befasste sich die Generalversamm- 
lung in insgesamt 56 Re solutionen mit 
allen Arten von Abrüstungsfragen. Vor-
nehmlich wurden bestehende Verträge 
und Abkommen abgehandelt – so zum 
Beispiel auf dem Gebiet des Waffenhan-
dels und der Kleinwaffen. Nur beim Ver-
trag über das Verbot von Kernwaffen 

Allgemeines
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n Festakt zum 75-jährigen Jubiläum
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n Tagungen zu Klimaschutz und Biodiversität verschoben
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konnte ein Meilenstein gefeiert werden: 
Mit 84 Unterzeichnerstaaten und 50 
Ratifizierungen trat dieser zum 22. Ja-
nuar 2021 in Kraft (75/40).

Wirtschaft und Entwicklung

Die größte Sorge der Mitgliedstaaten galt 
laut Resolution 217 vom 21. Dezember 
2020 dem Konjunkturrückgang infol- 
ge der COVID-19-Pandemie. Dieser er-
schwere vor dem Hintergrund des Klima-
schutzes die Durchführung des Klima-
übereinkommens von Paris besonders in 
den Entwicklungsländern. Hinzu kom-
me, dass die nationalen Maßnahmen 
nicht ausreichend seien, um den Tempe-
raturanstieg auf maximal 1,5 Grad Cel-
sius zu begrenzen. Bei der Wiederauf-
füllung des Grünen Klimafonds gab es 
kaum Zuwächse bei den Mittelzusagen: 
Am 12. November 2020 lagen Zusagen 
in Höhe von knapp zehn Milliarden US-
Dollar vor, das entspricht nahezu dem 
Stand nach der Geberkonferenz im Jahr 
2019. Mit großem Interesse erwartet 
wurde die UN-Klimakonferenz (COP-26) 
in Glasgow, die aufgrund der COVID-
19-Pandemie auf den November 2021 
vertagt werden musste.

Am 30. September 2020 wurde ein 
hochrangiger Gipfel abgehalten, der po-
litische Unterstützung für die Entwick-
lung eines globalen Rahmens für die 
biologische Vielfalt für die Zeit nach 
dem Jahr 2020 mobilisieren sollte. In 
Resolution 75/219 vom 21. Dezember 
2020 bemängelte die Generalversamm-
lung die geringen Fortschritte bei der 
Umsetzung des bestehenden Überein-
kommens über die biologische Vielfalt 
(Convention on Biological Diversity – 
CBD), inklusive der ›Aichi-Ziele‹, und 
forderte alle Beteiligten auf, verstärkt 
Maßnahmen zur Unterstützung der Er-
haltung der biologischen Vielfalt und ih-
rer nachhaltigen Nutzung zu ergreifen. 
Alle Hoffnung richtete sich auf die 15. Ta-
gung der Konferenz der Vertragspartei-
en des Übereinkommens (Conference of 
the Parties – COP-15). Sie war für Mai 
2021 im chinesischen Kunming geplant, 
musste wegen der COVID-19-Pandemie 
jedoch erneut verschoben werden auf 
Oktober 2021 beziehungsweise April/
Mai 2022. Ende des Jahres 2020 umriss 

die Generalversammlung ihre Vorstellun-
gen für den neuen globalen Rahmen: Er 
soll nicht nur auf die Agenda 2030 ab-
gestimmt, sondern auch »so ambitioniert 
und praktikabel« sein, dass er die zur 
Verwirklichung der »Vision 2050 für die 
biologische Vielfalt« erforderlichen »tief-
greifenden Veränderungen« ermöglicht. 

Frieden und Sicherheit

Im Rahmen der Probleme, mit denen die 
zwölf laufenden Friedenssicherungsein-
sätze nicht nur aufgrund der COVID-
19-Pandemie konfrontiert waren, stand 
deren Unterfinanzierung aufgrund säu-
miger Beitragszahler fortgesetzt mit an 
oberster Stelle. So beliefen sich die Au-
ßenstände bei der Stabilisierungsmission 
der Organisation der Vereinten Nationen 
in der Demokratischen Republik Kongo 
(United Nations Organization Stabiliza-
tion Mission in the Democratic Repub-
lic of the Congo – MONUSCO) zum  
30. April 2021 auf 429 Millionen US-
Dollar (75/300); eine deutliche Steige-
rung gegenüber dem Vorjahr. Die Über-
prüfung der Architektur der Friedens- 
konsolidierung fiel dagegen tendenziell 
positiv aus (75/201). Es wurde beschlos-
sen, Optionen für eine »ausreichende, 
berechenbare und dauerhafte« Finanzie-
rung im Rahmen der 76. Tagung zu er-

örtern. Die Friedenskonsolidierung war 
zudem erneut einer der prioritären Be-
reiche des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze (A/75/19). Auch 
in diesem Jahr bestätigte die General-
versammlung uneingeschränkt dessen 
Empfehlungen, Vorschläge und Schluss-
folgerungen im Kontext der »umfassen-
den Überprüfung aller Teilaspekte des 
Fragenkomplexes der Friedenssiche-
rungseinsätze« (75/281).

Mit großer Besorgnis blickten die 
Mitgliedstaaten am 10. Dezember 2020 
auf die Situation in Afghanistan und die 
dortige Sicherheitslage (75/90). Vor allem 
die Zivilbevölkerung falle den zahlrei-
chen terroristischen Aktivitäten, gewalt-
samen und rechtswidrigen Angriffen und 
Tötungen zum Opfer. Verantwortlich 
gezeichnet wurden die Taliban, Al-Qai-
da, der Islamische Staat (Da’esh – IS) 
und damit verbundene Organisationen.

Menschenrechte

Gleich zwei Resolutionen setzten sich mit 
den Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie auf Frauen und Mädchen ausein-
ander; denn diese, so wurde wiederholt 
festgestellt, seien unverhältnismäßig stark 
davon betroffen (75/156 und 75/157). 
Nicht nur kämpften sie an vorderster 
Front – 70 Prozent der Gesundheits-

Vor dem Hintergrund der Anti-Corona-Maßnahmen und Abstandsregelungen fand die 75. Tagung 
der Generalversammlung in New York im September 2020 virtuell statt; die Delegationen hatten 
nur beschränkten Zugang zur Halle der Generalversammlung.   UN PHOTO:  MANUEL ELÍAS
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fachkräfte seien Frauen – sondern über-
nähmen auch mehr unbezahlte Pflege-, 
Betreuungs- und Hausarbeit als Männer. 
In ihrer Gestaltung gesundheitlicher 
Vorsorge- und Maßnahmenpläne für 
COVID-19 wurde den Mitgliedstaaten 
dringend nahegelegt, »geschlechtersen-
sibel, kontextspezifisch, gesamtstaatlich 
und -gesellschaftlich« vorzugehen (75/ 
156). Den konkreten Bedürfnissen von 
Frauen und Mädchen seien nicht nur auf 
dem Gebiet der Gesundheitsversorgung 
Sorge zu tragen, sondern auch mit Blick 
auf Aufklärung, psychische Gesundheit, 
Multi-Akteur-Partnerschaften, Bildung, 
Zugang zu Infrastruktur und Diensten, 
Gewalt und Diskriminierung. In der Fol-
geresolution wurden die Forderungen 
nach mehr Mitwirkung und Teilhabe 
von Frauen und Mädchen weiter ausdif-
ferenziert, so zum Beispiel im Rahmen 
der Pläne zur wirtschaftlichen Erholung 
(75/157).

Am 4. Januar 2021 kritisierte die Ge-
neralversammlung die fortlaufenden Ver-
letzungen der Menschenrechte in Myan-
mar (75/238) – einen Monat vor dem 
Putsch des Militärs, der das Land an 
den Rand eines Bürgerkrieges führte. In 
einer Sondersitzung am 25. Juni 2021 
verurteilte die Versammlung die willkür-
liche Festnahme und Inhaftierung füh-
render Personen aus der Regierung, der 
Zivilgesellschaft und den Medien sowie 
die »tödliche und maßlose« Gewalt ge-
gen Demonstrierende (75/287). Die Kri-
se wirke sich negativ auf die Rückkehr 
aller Rohingya-Flüchtlinge und Binnen-
vertriebenen aus.

Sozialfragen

Außer den oben genannten Resolutio-
nen zu den Auswirkungen der Pandemie 
auf Frauen und Kinder widmete sich die 
Generalversammlung in zwei eher nach-
rangigen Resolutionen (rund um welt-
weite Versorgungsketten, 75/17 und 75/ 
313) dem Thema. Von größerer Bedeu-
tung war die Sondersitzung der General-
versammlung zu COVID-19 am 3. und 4. 
Dezember 2020 (75/4) zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie. 147 Staatenver-
treterinnen und -vertreter berichteten, 
entweder vor Ort oder per Onlineüber-
tragung, über ihre Antworten auf die 

Pandemie. Viele von ihnen lobten das 
Ausmaß an multilateraler Kooperation 
unter Führung der UN. Als zentrale In-
itiative wurde der Kooperationsrahmen 
ACT-A (Access to COVID-19 Tools Ac-
celerator) der Weltgesundheitsorganisa-
tion (World Health Organization – WHO) 
zur Beschleunigung der Entwicklung 
und des Einsatzes von Impfstoffen, von 
Tests und Behandlungen identifiziert, ein-
schließlich der Initiative Globaler Zugang 
zu COVID-19-Impfstoffen (COVID-19 
Vaccines Global Access – COVAX). Ziel 
sei es, bis Ende des Jahres 2021 zwei Mil-
liarden Impfdosen zur Verfügung stehen 
zu haben. Dazu müssten jedoch Hinder-
nisse wie Desinformation überwunden 
und eine ausreichende technische wie auch 
die finanzielle Basis geschaffen werden.

Vom 8. bis 10. Juni 2021 wurde ein 
hochrangiges Treffen zum Thema HIV/
Aids veranstaltet. Die entsprechende po-
litische Erklärung visierte nicht weniger 
als das vollständige Ende von Ungerech-
tigkeiten und AIDS bis zum Jahr 2030 
an. Seit Ausbruch der Pandemie hätten 
sich über 75 Millionen Menschen welt-
weit angesteckt, 32 Millionen Men-
schen seien an der Krankheit gestorben 
(75/284). Der Handlungsdruck ist groß: 
Statt das für das Jahr 2020 gesteckte 
Ziel von weltweit weniger als einer hal-
ben Million neuer Ansteckungen zu er-
reichen, seien im Jahr 2019 1,7 Millio-
nen Neuinfektionen zu verzeichnen ge- 
wesen. Bis zum Jahr 2025 soll die Zahl 
der jährlichen Neuansteckungen nun-
mehr auf unter 370 000 Infektionen sin-
ken. Verbesserungsbedarf bestünde kon-
kret im Hinblick auf Prävention, Tests 
und Behandlung, beim Kampf gegen Stig-
matisierung und Diskriminierung sowie 
bei der Finanzierung und Datenlage. 

Haushalt und Verwaltung

Generalsekretär Guterres sah in seinem 
Finanzbericht (A/75/387) die Mandats-
erfüllung der Organisation durch die 
prekäre Finanzlage behindert. Ende Sep-
tember 2020 betrugen die Außenstände 
bei den regulären Beiträgen 1,5 Milliar-
den US-Dollar – 109 Millionen mehr als 
noch ein Jahr zuvor. Für das Jahr 2021 
wurden nach zähen Verhandlungen 3,2 
Milliarden US-Dollar an Mitteln bewil-

ligt (75/254 A-C). Die Summen für die 
einzelnen Bereiche lagen ungefähr auf 
dem Stand vom Vorjahr; die politischen 
Angelegenheiten waren mit 865 Millio-
nen US-Dollar erneut Spitzenreiter. Auf- 
grund der weiterhin bestehenden Liqui-
ditätskrise wurden wie im Vorjahr Mit-
telkürzungen avisiert (75/252).

Ein ähnliches, wenngleich leicht posi-
tiveres Bild ergab sich bei den Friedens-
sicherungseinsätzen. Hier belief sich der 
Rückstand laut Generalsekretär auf 2,8 
Milliarden US-Dollar am 30. Septem-
ber 2020 – eine Milliarde weniger als 
noch ein Jahr zuvor (A/75/387). Dank 
verschiedener Maßnahmen habe die 
übergeordnete Liquidität aktiver Missi-
onen verbessert werden können. Für alle 
zwölf Missionen, die zwei Logistikzen-
tren in Brindisi (Italien) und Entebbe 
(Uganda) und das Konto zur Unterstüt-
zung der Friedenssicherung wurde für 
den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 
30. Juni 2022 ein Gesamtbudget in 
Höhe von 6,38 Milliarden US-Dollar 
bewilligt (A/C.5/75/25), nur unwesent-
lich unter dem Stand vom Vorjahr. Mit 
über einer Milliarde US-Dollar führten 
erneut die UN-Friedensmissionen in der 
Zentralafrikanischen Republik (MI-
NUSCA), in der Demokratischen Repu-
blik Kongo (MONUSCO) und in Mali  
(MINUSMA) sowie die Mission in Süd- 
sudan (UNMISS) die Liste an. 

Wahlen und Ernennungen

Unter anderem wurde am 7. Juni 2021 
der Diplomat und frühere Außenminis-
ter der Malediven, Abdulla Shahid, in 
das Amt des Präsidenten der 76. UN-
Generalversammlung gewählt und ver-
tritt turnusgemäß die Gruppe der asia-
tisch-pazifischen Staaten (vgl. Persona- 
lien, VN, 5/2021, S. 234).
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Im März 2020 sah sich der UN-Sicher-
heitsrat vor die Aufgabe gestellt, seine 
Arbeitsmethoden von formellen persön-

lichen Sitzungen auf informelle Videosit-
zungen umzustellen. Damit reagierte der 
Rat auf die Einstufung der Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Orga-
nization – WHO) von COVID-19 als 
Pandemie sowie auf die Entscheidung 
des UN-Generalsekretärs, die Präsenz 
des UN-Personals an den UN-Amtssit-
zen aufgrund der Pandemie auf ein Mi-
nimum zu reduzieren.

Informelle Videositzungen und 
persönliche Sitzungen

Der Sicherheitsrat hielt zwischen dem 
12. März und dem 14. Juli 2020 keine 
formellen persönlichen Sitzungen ab, 
sondern informelle Videositzungen. Ab 
dem 14. Juli 2020 wurden je nach der 
aktuellen Situation persönliche Sitzungen 
oder Videositzungen abgehalten. Die per-
sönlichen Sitzungen des Rates fanden 
bis Anfang Oktober 2020 im Saal des 
Wirtschafts- und Sozialrats (Economic 
and Social Council – ECOSOC) statt, 
um den notwendigen Abstand zwischen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
gewährleisten zu können. Seit dem 8. Ok-
tober 2020 werden die persönlichen Sit-
zungen wieder im Saal des Sicherheits-
rats abgehalten. Im Jahr 2021 fand die 
Mehrzahl der Sitzungen als persönliche 
Sitzungen statt, einzelne Sitzungen wer-
den als Videositzungen durchgeführt.

Ergänzung der Geschäftsordnung

Für die Videositzungen musste der Sicher-
heitsrat die Regelung seiner Arbeitsme-
thoden ergänzen. Der Rat einigte sich 
darauf, die Videositzungen nicht als for-

melle Sitzungen im Sinne der vorläufi-
gen Geschäftsordnung zu betrachten, son-
dern als informelle Sitzungen. Die ge- 
troffenen Regelungen wurden den Rats-
mitgliedern nicht wie üblich als ›Mittei-
lung des Präsidenten‹ mitgeteilt, sondern 
als ›Brief des Präsidenten‹ an die übrigen 
Ratsmitglieder, wohl um den informel-
len Charakter der Regelungen zu unter-
streichen (S/2020/253). Dieses Verfahren 
wurde in den folgenden Monaten beibe-
halten. Der jeweilige Ratspräsident in-
formiert die übrigen Mitglieder über die 
aktuell geltenden Regelungen im Hin-
blick auf die COVID-19-Pandemie.

Was die Verabschiedung von Resolu-
tionen angeht, einigten sich die Mitglie-
der für die informellen Videositzungen 
auf ein schriftliches Abstimmungsver-
fahren, in dem sie nach Eröffnung der 
Abstimmung durch die Präsidenten in 
Form eines Briefes an die übrigen Rats-
mitglieder anschließend 24 Stunden Zeit 
haben, in schriftlicher Form abzustim-
men. Nach Schluss der Abstimmung teilt 
der Präsident dann innerhalb von zwölf 
Stunden das Ergebnis in einer Video-
konferenz sowie in einem Brief an die 
übrigen Ratsmitglieder mit.

Fernsehübertragungen

Die informellen Videositzungen des Ra-
tes im März 2020 sowie in der ersten 
Aprilhälfte wurden nicht im UN-Fern-
sehen übertragen. Um dennoch eine ge-
nügende Transparenz der Videositzun-
gen zu gewährleisten, sollten diese den 
Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit 
24 Stunden im Voraus angekündigt wer-
den und Stellungnahmen und Berich- 
te von Berichterstattern in schriftlicher 
Form eine UN-Dokumentennummer als 
Ratsdokumente erhalten und damit für 
die UN-Mitgliedstaaten und die Öffent-

lichkeit zugänglich sind. Ab dem 21. Ap-
ril 2020 wurden die Videositzungen im 
UN-Fernsehen übertragen und archi-
viert. Über die Ergebnisse der Videosit-
zungen informierte der Ratspräsident 
die Öffentlichkeit in einer Videosen-
dung.

In den folgenden Monaten wurden 
die Regelungen, was die Information 
über die geplanten Sitzungen sowie die 
Beteiligungsmöglichkeiten und die schrift-
liche Dokumentation der in den Video-
sitzungen abgegebenen Stellungnahmen 
angeht, weiter ergänzt (S/2020/273; S/ 
2020/372). Im Oktober 2020 wurden für 
die nun wieder im Ratssaal stattfinden-
den persönlichen Sitzungen Abstands-
regelungen getroffen (S/2020/966).

Im Jahr 2020 hat der Rat insgesamt 
81 persönliche (offene und geschlossene) 
Sitzungen abgehalten und 269 Videosit-
zungen. Aus diesen Zahlen wird deut-
lich, dass im Jahr 2020 die Videositzun-
gen ein deutliches Übergewicht hatten. 
Erst im Jahr 2021 machten die persönli-
chen Sitzungen wieder den Schwerpunkt 
der Ratsarbeit aus.

Einbußen an Transparenz und 
Beteiligungsmöglichkeiten

Die getroffenen Regelungen für die Vi-
deositzungen, das machten viele Beob-
achterinnen und Beobachter in ihren 
Stellungnahmen deutlich, können zwar 
gewährleisten, dass der Rat auch in Pan-
demiezeiten wichtige Entscheidungen 
treffen kann, sie weisen aber gravieren-
de Nachteile auf: Weil der Rat die Vi-
deositzungen nicht als formelle Sitzun-
gen betrachtet, gibt es keine Überset- 
zungen aus dem Englischen in die übri-
gen Amtssprachen, keine Möglichkeit, 
Anträge zur Geschäftsordnung zu stel-
len und kein Wortprotokoll der Sitzun-
gen. Damit werden für diese Sitzungen 
die Transparenz und die Beteiligungs-
möglichkeiten der Ratsarbeit deutlich 
vermindert.

Politik und Sicherheit
Sicherheitsrat | Gravierende Änderung der  
Arbeitsmethoden im Jahr 2020

n Mehr informelle Videositzungen
n Anpassung der Geschäftsordnung
n Weniger Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten

Helmut Volger
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Helmut Volger über die informelle Ar-
beitstagung des Sicherheitsrats 2012, 
VN, 5/2013, S. 225f., fort.)
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Familiär betriebener Gardinenladen in Shutka, einer Gemeinde mit Roma-Mehrheit in  
Nordmazedonien. Die Roma-Gemeinschaften gehören in der Regel zu den ärmsten der Region.   
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Die Zahl der Staaten, die das Über-
einkommen zur Beseitigung jeder 
Diskriminierung der Frau (Frauen-

rechtskonvention) ratifiziert haben, blieb 
im Berichtszeitraum bei 189 Vertrags-
staaten. Das Fakultativprotokoll, das Per-
sonen einen Beschwerdeweg ermöglicht, 
wurde im Jahr 2020 von Chile ratifi-
ziert. Mit nun 114 Vertragsstaaten ist es 
einer der am weitesten verbreiteten Be-
schwerdemechanismen unter den UN-
Menschenrechtsübereinkommen.

Der Ausschuss zur Beseitigung jeder 
Form der Diskriminierung der Frau (Com-
mittee on the Elimination of Discrimi-
nation against Women – CEDAW) über-
wacht die Einhaltung der Frauenrechts- 
konvention. Aufgrund der COVID-19- 
Pandemie wurden im Jahr 2020 zwei 
der drei Tagungen des Ausschusses vir-
tuell abgehalten und fanden nicht, wie 
geplant, in Genf statt: 75. Tagung: 10.–
28.2. (Genf); 76. Tagung: 29.6.–9.7. und 
77. Tagung: 26.10.–5.11. (je virtuell). 

Statt der im Berichtszeitraum vorgese-
henen 24 Staatenprüfverfahren, behan-
delte der Ausschuss lediglich acht Be-
richte und verschob die Prüfung der 
verbliebenen 16 in die Zukunft. Bei den 
Individualbeschwerden traf der CEDAW 
20 Entscheidungen. Des Weiteren verab-
schiedete der Ausschuss eine Allgemeine 
Empfehlung zu Frauen- und Mädchen-
handel im globalen Migrationskontext 
und gab vier Stellungnahmen ab.

Individualbeschwerden

Der CEDAW stellte in acht der 20 unter 
dem Zusatzprotokoll behandelten Indi-
vidualbeschwerden Verstöße gegen das 
Übereinkommen fest. In einem Fall ent-
schied er zugunsten des Staates. Drei der 
Verfahren wurden beendet, unter ande-
rem weil der Kontakt zur Beschwerde-
führerin abgebrochen war. Weitere acht 
der 20 unter dem Fakultativprotokoll 

Sozialfragen und Menschenrechte
Frauenrechtsausschuss | 75. bis 77. Tagung 2020

n Diskriminierung schwangerer Romnja in Nordmazedonien
n Mangelnde Umsetzung der Frauenrechtskonvention in Pakistan
n Empfehlung zu Frauen- und Mädchenhandel

begonnenen Verfahren wurden vom Aus- 
schuss für unzulässig erklärt, weil der 
nationale Rechtsweg nicht ausgeschöpft 
oder keine ausreichende Begründung vor- 
gebracht worden war. Auf die erfolgrei-
chen Fälle wird im Folgenden kurz ein- 
gegangen.

In drei Fällen ging es um junge Frauen 
aus Nordmazedonien, die sich aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft als Romnja 
diskriminiert sahen (S.N. und E.R.; 
L.A. et al.; S.B. und M.B. gegen Nord-
mazedonien). In zwei der Fälle ging es 
um minderjährige Schwangere oder jun-
ge schwangere Mütter, die unter ande-
rem aufgrund von Zwangsräumungen 
obdachlos geworden waren. Ohne Aus-
weisdokumente, da diese während der 
Zwangsräumung verloren oder durch die 
fehlenden Ausweispapiere der Eltern nie 
ausgestellt worden waren, konnten sie 
ihre Nationalität nicht nachweisen und 
somit keine für sie bezahlbare Schwan-
gerenvorsorge in Anspruch nehmen. Der 
CEDAW kam zu dem Schluss, dass der 
Staat die jungen und zum Teil minder-
jährigen Frauen aufgrund der Zwangs-
räumung durch die Behörden während 
ihrer Schwangerschaft und nach der Ge-
burt in eine Notlage gebracht habe. Ihre 
Rechte seien verletzt worden, da ihnen 
eine angemessene medizinische Versor-
gung und Unterkunft verwehrt worden 
waren. Eines der 18 Ausschussmitglie-
der war der Meinung, dass der Fall hät-
te abgewiesen werden müssen, da der 
nationale Rechtsweg noch nicht ausge-
schöpft worden sei und die Fälle außer-
dem bereits vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (ECHR) unter- 
sucht würden. Im dritten Fall, in dem es 
um die Verwehrung von gynäkologischen 
Untersuchungen aufgrund von diskri-
minierenden Stereotypen gegenüber der 
ethnischen Herkunft der Patientinnen 
als Romnja ging, wurde die Entschei-
dung vom Ausschuss einstimmig gefällt.

Im Fall O.N. und D.P. gegen Russ-
land folgte der Ausschuss der Beschwer-
de eines lesbischen Paares, das aufgrund 
seiner sexuellen Orientierung an einer 
U-Bahnstation Opfer von Gewalt und 
mit dem Tode bedroht worden war. Der 
Ausschuss befand, dass die staatlichen 
Behörden es aufgrund von Geschlechter-
stereotypen und Vorurteilen versäumt 
hätten, Beweismittel zu sichern, um die 
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Täter zu identifizieren und den Fall auf-
zuklären. Der Ausschuss empfahl, dass 
die Strafverfolgungsbehörden mit ge-
schlechtersensiblen Schulungen fortge-
bildet werden sollten, auch, um den Zu-
gang zur Justiz für Frauen sicherzustellen.

Im Fall S.F.M. gegen Spanien ging es 
um Gewalt in der Geburtshilfe. Die Be-
schwerdeführerin hatte angeführt, dass 
die von ihr gegen das Krankenhaus vor-
gebrachten Beweise von den Justizbe-
hörden im Gerichtsverfahren aufgrund 
von geschlechterstereotypen Vorstellun-
gen von Sexualität, Mutterschaft und 
Geburt nicht ausreichend berücksichtigt 
worden wären. Unnötige Behandlungen 
hatten zu gynäkologischen Komplikati-
onen sowie psychischen und physischen 
negativen Folgen für die Beschwerdefüh-
rerin geführt. Anstatt die vorgelegten Be-
weise zu analysieren, sei das Gericht un-
hinterfragt der Sicht des Krankenhauses 
gefolgt. Der CEDAW sah hierin einen 
Verstoß gegen die Frauenrechtskonven-
tion, da er das Recht der Klägerin auf 
eine diskriminierungsfreie Gesundheits-
versorgung und juristische Aufarbei-
tung verletzt sah.

Im Fall Promo-LEX et al. gegen die 
Republik Moldau ging es um einen Fall 
schwerer häuslicher Gewalt mit Todes-
folge. Der Ehemann war gegenüber sei-
ner Ehefrau immer wieder gewalttätig 
geworden. Der Ausschuss befand, dass 
der Staat seine Pflicht verletzt habe, die 
Ehefrau, die mehrfach die Polizei rief, 
adäquat vor geschlechtsbasierter Gewalt 
zu schützen. Sieben der 22 den Fall un-
tersuchenden Ausschussmitglieder waren 
allerdings der Meinung, dass das Ver-
fahren hätte abgewiesen werden müssen 
und gaben diese abweichende Meinung 
zu Protokoll.

Im Fall S.H. gegen Bosnien und Her-
zegowina ging es um eine Vergewal-
tigung während des Ex-Jugoslawien-
Konflikts. Der CEDAW befand, dass die 
Justizbehörden den Fall nicht ausrei-
chend verfolgt hätten und empfahl, den 
Zugang von Frauen zur Justiz und die 
Verfolgung geschlechtsbasierter und se-
xueller Gewalt, insbesondere in bewaff-
neten Konflikten, zu verbessern.

Im Fall R.G. gegen Kirgisistan ging 
es um die Haftbedingungen einer Ge-
fangenen in Isolationshaft mit aus-
schließlich männlichen Wärtern, die sie 

sexuell belästigt hatten. Der CEDAW 
betonte, dass weibliche Gefangene nach 
den Mindestgrundsätzen der Vereinten 
Nationen für die Behandlung der Ge-
fangenen (Nelson-Mandela-Regeln) das 
Recht auf die Anwesenheit von Wärte-
rinnen hätten und sah die Rechte der 
Beschwerdeführerin auf eine gewalt- und 
diskriminierungsfreie Behandlung ver-
letzt.

Allgemeine Empfehlung 

Der CEDAW verabschiedete die Allge-
meine Empfehlung Nr. 38 zu Frauen- 
und Mädchenhandel im Kontext globa-
ler Migration. Darin bekräftigte er, dass 
die Staaten in der Pflicht seien, Frauen 
und Mädchen effektiv vor Menschen-
handel zu schützen und dessen Nachfra-
ge entgegenzuwirken. Die Handlungs- 
empfehlungen reichen von Maßnahmen 
zur Ursachenbekämpfung über den Op-
ferschutz sowie die Sicherstellung ge-
schlechtersensibler Gerichtsverfahren bis 
hin zu Präventionsmaßnahmen und der 
Verbesserung der Datenlage zu Men- 
schenhandel.

Stellungnahmen

Der CEDAW veröffentlichte zwei Stel-
lungnahmen zur Lage der inhaftierten 
Menschenrechtsanwältin Loujain Al-
Hathloul aus Saudi-Arabien. Sie hatte 
dem CEDAW in der Vergangenheit als 
Vertreterin der Zivilgesellschaft zur Lage 
der Frauenrechte in ihrem Land berich-
tet und war unter anderem deshalb in-
haftiert worden. Zum zweiten Jahrestag 
ihrer Inhaftierung sowie zum internati-
onalen Tag der Menschenrechtsverteidi-
gerinnen forderte der CEDAW Saudi-
Arabien auf, Al-Hathloul aus der Haft 
zu entlassen.

Gemeinsam mit UN Women und dem 
Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Committee on the 
Rights of Persons with Disabilities – 
CRPD) veröffentlichte der CEDAW eine 
Stellungnahme, in der sich die Unter-
zeichnenden verpflichten, ihre Bemühun-
gen zur Beendigung sexueller Belästi-
gung von Frauen und Mädchen mit Be- 
hinderung zu intensivieren.

Aus Solidarität mit der Protestbewe-
gung im Zusammenhang mit dem Tod 
von George Floyd und anderen Opfern 
von Rassismus in den USA veröffent-
lichte der CEDAW eine Stellungnahme, 
in der er die Beendigung rassistischer 
Gewalt, die Einhaltung der Menschen-
rechte sowie soziale und Geschlechter-
gerechtigkeit fordert.

Staatenberichte

Auf seiner Frühjahrstagung in Genf 
prüfte der CEDAW die Staatenberichte 
aus Afghanistan, Bulgarien, Eritrea, Ki-
ribati, Lettland, Pakistan, der Republik 
Moldau und Simbabwe. Beispielhaft 
wird im Folgenden auf den Bericht zu 
Pakistan näher eingegangen. 

Der Ausschuss forderte Pakistan auf, 
seine einschränkende Erklärung zur 
Frauenrechtskonvention zurückzuneh-
men und die vollständige Umsetzung der 
Konvention landesweit sicherzustellen. 
Die seit dem letzten Bericht zur Verbes-
serung der Lage von Frauen und Trans-
gender-Personen erlassenen Gesetze reich-
ten nicht aus. In der Verfassung fehle 
eine umfassende Definition zur Diskri-
minierung von Frauen und in der Praxis 
mangele es an Bewusstsein für die Rech-
te von Frauen. Der CEDAW empfahl 
Pakistan die Umsetzung verschiedener 
Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, ins-
besondere im Bereich Frauen, Frieden 
und Sicherheit, sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lage bei den Themen 
Frauen- und Mädchenhandel, Mäd-
chenbildung und Frauengesundheit.

Sowohl während seiner zweiten als 
auch seiner dritten Tagung im Berichts-
zeitraum behandelte der CEDAW kei-
nen der vorgelegten Staatenberichte und 
verschob die Begutachtung. Der Aus-
schuss entschied, dass die zukünftigen 
Berichte auch Angaben zu den Auswir-
kungen der im Zuge der Pandemie er-
griffenen Maßnahmen auf Frauen- und 
Mädchenrechte enthalten sollen.
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Die Arbeit des Ausschusses für die 
Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung (Committee on the Elimi-

nation of Racial Discrimination – CERD) 
war im Jahr 2020 und 2021 von den Ein-
schränkungen durch die COVID-19- 
Pandemie geprägt. So wurde die ursprüng-
lich für den 20.4.–8.5. geplante 101. Ta-
gung auf die Zeit vom 4.–7.8.2020 ver-
schoben und fand ebenso wie die 102. 
Tagung (16.–24.11.2020) und die 103. 
Tagung (19.–30.4.2021) virtuell, jedoch 
unter Beteiligung der Zivilgesellschaft 
statt. Dieses Format hatte zur Folge, 
dass die Haupttätigkeit des CERD, die 
Überprüfung der Staatenberichte, über-
wiegend verschoben werden mussten. 
Hauptaufgabe des Ausschusses ist die 
Überwachung der Umsetzung des Inter-
nationalen Übereinkommens zur Besei-
tigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung (International Convention on 
the Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination – ICERD). Mit Abschluss 
der 103. Tagung blieb die Zahl der Ver-
tragsstaaten bei 182. Der CERD hat die 
Aufgabe, Mitteilungen gemäß Artikel 
14 des Übereinkommens zu prüfen. Sie 
ermöglichen es Einzelpersonen, eine Ver-
letzung des Übereinkommens durch jene 
Vertragsstaaten zu rügen, die die Prü-
fungskompetenz des Ausschusses aner-
kannt haben. Insgesamt lassen jedoch nur 
58 Staaten dieses Individualbeschwerde-
verfahren zu. 

Allgemeine Empfehlung

Im Juni 2020 erlies der Ausschuss die 
Allgemeine Empfehlung Nr. 36, die sich 
gegen rassistische Profilerstellungen (Ra-
cial Profiling) durch Strafverfolgungs-
beamte richtet. Racial Profiling ist in 
der Konvention als diskriminierende 
Praxis zwar nicht ausdrücklich geregelt, 
die Handlungen verletzten jedoch die 
Artikel 2, 5, 6 und 7 des ICERD. Eine 

allgemeingültige Definition gibt es im 
internationalen Recht nicht, vielmehr ha-
ben die verschiedenen Vertragsorgane 
ihre eigenen Bestimmungskriterien ent-
wickelt. Der CERD beschloss nach eini-
gen thematischen Diskussionen folgen-
de vier Definitionsmerkmale: die Hand- 
lung muss erstens von einer Strafverfol-
gungsbehörde ausgehen, darf zweitens 
nicht von einem objektiven Kriterium 
geleitet sein, muss drittens stattdessen 
auf der zugeschriebenen Hautfarbe, Ab-
stammung und nationalen oder ethni-
schen Herkunft basieren und viertens 
unter anderem im Kontext von Einwan-
derungskontrolle, Strafverfolgung oder 
Terrorismusbekämpfung stattfinden.

Neben der ›klassischen Variante‹ des 
Racial Profilings im Rahmen einer Poli-
zeikontrolle, ging der Ausschuss auch 
auf algorithmische Profilerstellungen ein. 
Neuerdings sei das Handeln von Straf-
verfolgungsbehörden in zunehmendem 
Maße von Algorithmen vorbestimmt. Die 
Entscheidungsprozesse künstlicher In-
telligenz bei Praktiken wie der Polizei-
arbeit erschwerten die Feststellung dis-
kriminierender Folgen. Besonders von 
Racial Profiling bedroht seien Indigene, 
Menschen afrikanischer Abstammung, 
nationale und ethnische Minderheiten, 
Roma, Migrantinnen und Migranten, 
Menschen auf der Flucht und Asylsu-
chende. Dabei habe Racial Profiling nicht 
nur negative Effekte auf das Individuum, 
sondern auch auf die betroffene Gemein-
schaft, auf die gesamte Rechtsdurchset-
zung und das Strafverfolgungssystem. 
Schließlich führe es zu einer Überkri-
minalisierung und Überinhaftierung der 
betroffenen Gruppen.

Frühwarnsystem

Unabhängig vom Berichtzyklus hat der 
Ausschuss die Möglichkeit, auf drohen-
de oder bereits bestehende Übereinkom-

Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung |  
101. bis 103. Tagung 2020

n Maßnahmen gegen Racial Profiling
n Bedrohung indigener Völker
n Hasskriminalität in Belgien

mensverletzungen im Rahmen des Früh-
warnsystems zu reagieren. Im Juni 2020 
erlies der CERD eine Stellungnahme, in 
der er sich mit der Tötung des Afro-
amerikaners George Floyds auseinan-
dersetzte. Dieser wurde am 25. Mai 2020 
in Minneapolis, USA, bei einer polizeili-
chen Maßnahme getötet. In seiner Stel-
lungnahme zeigte sich der Ausschuss 
zutiefst besorgt über das Fortbestehen 
der Polizeigewalt insbesondere in Form 
der polizeilichen Tötungen in den USA, 
die zu einer überwiegenden Zahl Afro-
amerikanerinnen und Afroamerikaner 
betreffe. Besorgt zeigte sich der Aus-
schuss ebenfalls über die unverhältnis-
mäßige Gewalt, die die Sicherheitsbehör-
den gegen die Demonstrierenden ein- 
setzten. Der CERD nahm die Strafver-
folgung der vier beteiligten Polizisten 
zur Kenntnis und drängte die USA si-
cherzustellen, die Zusammenhänge des 
Todes von Floyd gründlich zu unter-
suchen, rassistisch motivierte Tötungen 
generell zu verdammen, öffentlich die 
Existenz von strukturellem Rassismus 
anzuerkennen und unverzüglich ange-
messene Reformen einzusetzen. Er lud 
die USA nachdrücklich ein, ihren seit dem 
Jahr 2017 überfälligen zehnten, elften 
und zwölften Staatenbericht abzugeben.

In einer weiteren Stellungnahme, die 
der Ausschuss auf der 101. Tagung ver-
abschiedete, zeigte er sich zutiefst be-
sorgt über die Bedrohung, die COVID-19 
für die indigenen Völker des peruani-
schen Amazonasgebiets darstellt. Gera-
de die in freiwilliger Isolation lebenden 
Völker seien besonders durch Krankhei-
ten von außen bedroht. Der CERD dräng-
te die peruanische Regierung unverzüg-
lich dazu, Maßnahmen zum Schutz der 
indigenen Völker zu treffen und jegliche 
Initiativen zur Pandemiebekämpfung nur 
in Kooperation mit den betroffenen Men-
schen zu planen. Weitere Stellungnahmen 
gingen an Belarus, Brasilien, Kasach-
stan, Russland sowie die USA.

In seiner 103. Tagung nutzte der Aus-
schuss die Gelegenheit, sich zu dem welt-
weiten Anstieg der rassistischen Diskri-
minierung gegenüber Asiatinnen und 
Asiaten sowie Menschen asiatischer Ab-
stammung zu äußern. Er stellte fest, 
dass diese im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie insbesondere in 
Form von körperlichen Angriffen ange-
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470 Migrantinnen und Migranten ohne Papiere beteiligten sich im Jahr 2021 in der Kirche 
Saint-Jean-Baptiste au Béguinage in Brüssel an einem fast zweimonatigen Hungerstreik, um  
das Recht zu erlangen, legal in Belgien zu leben und zu arbeiten.   FOTO:  THE LEFT

Damaris Uzoma
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Damaris Uzoma über die 98. bis 100. 
Tagung 2019, VN 6/2020, S. 276f., fort.)

stiegen sei und insbesondere Frauen an 
ihrem Arbeitsplatz betreffe, aber auch 
Kinder. Er forderte alle Staaten auf, die-
ser Entwicklung aktiv entgegenzuwirken.

Individualbeschwerde

In der Rechtssache Grigore Zapescu ge-
gen die Republik Moldau (CERD/C/ 
103/D/60/2016) befand der Ausschuss, 
dass die Republik Moldau die Rechte 
des Klägers aus Artikel 6 der Konven-
tion (Rechtsschutzgarantie) verletzt habe. 
Die Gerichte hätten insbesondere die 
Beweislastumkehr, die im Antidiskrimi-
nierungsrecht des Vertragsstaats gelte, 
nicht angewandt. Der CERD empfahl 
dem Vertragsstaat, dem Kläger eine Ent-
schuldigung sowie eine Entschädigung 
zukommen zu lassen. Des Weiteren schlug 
er Fortbildungsmaßnahmen in der Jus-
tiz vor. Der Kläger, der der Roma-Min-
derheit angehört, hatte sich wie sein 
Freund auf eine Stelle im Gastronomie-
bereich beworben. Im Bewerbungspro-
zess gab der Kläger bekannt, dass er der 
Sprache der Minderheit, Romani, mäch-
tig sei. Schließlich wurde lediglich seinem 
Freund, der ansonsten über ein fast iden-
tisches Qualifikationsprofil verfügte, die 
Stelle angeboten. Dagegen zog der Klä-
ger vor Gericht. Alle drei Instanzen wie-
sen sein Vorbringen als unbegründet ab. 

Staatenbeschwerden

In der seit dem Jahr 2018 vorliegenden 
Staatenbeschwerde (CERD/C/100/5), die 
der Staat Palästina gemäß Artikel 11 des 
CERD gegen Israel angestrengt hat, ver-
warf der Ausschuss in seiner 103. Ta-
gung die von Israel eingebrachten Un-
zulässigkeitseinwände. In der Folge hat 
der Ausschuss den Vorsitzenden gemäß 
Artikel 12, Absatz 1 der Konvention da-
zu aufgefordert, eine Schlichtungskom-
mission zu bilden, die in Zusammenar-
beit mit den betroffenen Vertragsstaaten 
eine gütliche Beilegung auf der Grund-
lage der Achtung des ICERD herbeifüh-
ren soll. Palästina hatte im Jahr 2018 
eine Verletzung der Artikel 2, 3 und 4 
des ICERD gegen Israel vorgebracht, von 
der der wohl schwerwiegendste Vorwurf 
die Segregation ist.

Staatenberichte 

In seiner verschobenen 103. Tagung im 
Frühjahr 2021 beschäftigte sich der 
Ausschuss mit Belgien. In Bezug auf die 
Antidiskriminierungsinfrastruktur des 
Landes nahm er zwar zur Kenntnis, dass 
eine nationale Menschenrechtsinstitution 
im Aufbau befindlich ist. Er zeigte sich 
jedoch besorgt darüber, dass diese keine 
Kompetenzen zur Annahme von Indivi-
dualbeschwerden habe. Ebenso besorgt 
zeigte sich der Ausschuss über die Ge-
setzgebung wie dem Verbot des Tragens 
religiöser Kleidung an Schulen, die zu 
intersektioneller Diskriminierung, ins-
besondere von muslimischen Mädchen, 
führen könne. Der CERD bedauerte da-
rüber hinaus, dass keine Gesetzesgrund-
lage zur Erfassung disaggregierter Da-
ten existiere, mit Hilfe derer die Diskri- 
minierungssituation klarer analysiert 
werden könne. Den Ausschuss besorgte, 
dass seit der COVID-19-Pandemie eine 
Steigerung der Hasskriminalität insbeson-
dere in Form von Hassreden in den sozi-
alen Medien gegenüber Menschen asia-
tischer Abstammung zu verzeichnen sei.

Besonders beunruhigte den CERD 
die andauernde Bedrohung durch Racial 
Profiling und rassistische Diskriminie-
rung durch Strafverfolgungsbeamte. 
Vorwürfe von Todesfällen in Polizeige-
wahrsam über oder als Folge einer ge-

waltvollen Behandlung durch die Straf-
verfolgungsbehörden waren für den Aus- 
schuss ein weiterer Grund, besorgt zu 
sein. Belgien habe noch keinen nationalen 
Aktionsplan gegen Rassismus beschlos-
sen, obwohl die Empfehlung bereits Jah-
re zuvor durch den Ausschuss ausge-
sprochen worden war.

Besonderes Augenmerk legte der Aus-
schuss auf die Situation der Roma sowie 
Menschen afrikanischer Herkunft. Die 
Situation der Roma habe sich durch die 
Pandemie noch weiter verschärft und zu 
weiteren Ausschlüssen geführt. Menschen 
afrikanischer Herkunft seien in vielen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
in Belgien unterrepräsentiert und arbei-
teten überwiegend im Niedriglohnsektor. 

Der Ausschuss zeigte sich ebenfalls 
besorgt über die Ankündigung der flämi-
schen Regierung, die Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Chancengleich-
heit und Rassismusbekämpfung (UNIA) 
aufkündigen zu wollen. Sollte die Regie-
rung wie geplant eine eigene Organisati-
on für die flämischen Regionen des Lan-
des aufbauen, so der CERD, könne es 
zu einer Konkurrenzsituation kommen.
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›Entwicklung‹ wohin?
Albert Denk

Juan Telleria

Deconstructing 
Human Develop-
ment. From the 
Washington 
Consensus to the 
2030 Agenda

London: Routledge 
2021, 144 S.,  
46,99 Brit. Pfund

Seit drei Jahrzehnten veröffentlicht das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (United Nations Develop-
ment Programme – UNDP) jährlich ei-
nen Bericht zum Stand der menschli-
chen Entwicklung, den Bericht über die 
menschliche Entwicklung (Human De-
velopment Report – HDR). Der Philo-
soph Juan Telleria hat sich nun dieser 
Reihe angenommen und sie einer onto-
logischen Analyse unterzogen. Es geht 
ihm dabei um eine Dekonstruktion der 
Grundannahmen und Zielsetzungen. 
Somit rüttelt er an den Grundfesten der 
konzeptionellen Bauten dieser Berichte. 
Und so viel sei bereits verraten: Er 
bringt das Fundament ordentlich ins 
Wanken.

Wenn Freiheit nicht das Wesen des 
Menschen ist und keinen intrinsischen 
Wert hat, so stellt der Autor fest, dann 
ergibt der Rahmen der menschlichen 
Entwicklung keinen Sinn. Mit dieser 
Infragestellung einer, wenn nicht sogar 
der Grundannahmen menschlicher Ent-
wicklung, wirft er einen Blick auf das 
Wesentliche: Was bedeutet eigentlich 
›Entwicklung‹ und wohin soll sie füh-
ren? 

In den UN-Berichten wird dabei al-
len voran dem ›Westen‹ eine besondere 
Rolle zugesprochen, der darin als Vor-
bild einer ganz bestimmten ›Entwick-
lung‹ konstruiert wird. Telleria arbeitet 
anhand der Berichte heraus, wie dieser 
geopolitische Akteur allen anderen als 
überlegen dargestellt wird. Er verweist 
dabei auf die Werte der Toleranz und 
Freiheit, die hier überwiegend ›westlich‹ 
geprägt seien sowie auf eine Glorifi- 
zierung der europäischen Aufklärung. 
Weiter stellt er fest, dass jene Entwick-
lungszielsetzungen immer so angepasst 
werden, dass sie niemals erreichbar sind. 
Eine solche ›Entwicklung‹ führt folg -
lich ins Nichts, in eine unbestimmte fer-
ne Zukunft. ›Entwicklungsarbeit‹ wird 
so bei Telleria zum Felsblock des Sisy-
phos, der wieder und wieder hinaufge-
schoben wird.

Eine weitere zentrale Kritik Tellerias 
am Fundament der UN-Berichte liegt in 
der Linearität von ›Entwicklung‹. Wie 
bei Matrjoschka-Puppen taucht eine 
Hülle nach der anderen auf, die es auf 
dem Pfad der ›Entwicklung‹ zu lüften 
gilt. Obwohl die UN-Berichte als Alter-
native zum Wachstumsdenken der Bret-
ton-Woods-Organisationen entstanden 
sind, geht es auch in diesen um einen 
linearen Prozess hin zu einem Mehr auf 
individueller Ebene. Jeder Mensch soll 
dazu befähigt werden, in Freiheit zu ent-
scheiden und zu handeln. Dabei wird 
vernachlässigt, dass wir Menschen in 
sozialen Strukturen eingebettet sind, in 
Abhängigkeiten zueinanderstehen, so-
dass es nicht eines Einzelnen obliegt, ob 
Mensch beispielsweise Zugang zu Bil-
dung, Gesundheitsversorgung oder po-
litischer Teilhabe hat.

Besonders eindrücklich wird seine 
Analyse immer dann, wenn sie konkret 
wird. So belegt er, wie die entwick-
lungspolitisch geforderte Öffnung der 
Arbeitsmärkte und die Fokussierung 
auf Produktivität in dieser Zeitspanne 
letztendlich zu mehr Ungleichheiten ge-
führt haben. Ebenso demonstriert er, 
wie Armut in den Berichten der 1990er 
als Ursache für Umweltzerstörung und 
als größte Gefahr für die Menschheit 
gedeutet wurden. Diese Beispiele sind 
besonders eindrücklich, weil sie zeigen, 
wie gefährlich Entwicklungsideologien 
sein können.

Juan Telleria hat eine Analyse vorge-
legt, die sich dem Zeitgeist schnelllebi-
ger politischer Evaluierungen entbehrt 
und viel mehr den Blick auf das gro- 
ße Ganze lenkt. Allein dies verdient be-
reits Bewunderung. Wünschenswert wä-
re nur noch eine Benennung jener Ak-
teure gewesen, die tatsächlich für die 
globalen Krisen verantwortlich sind. 
Dieses Buch hält für einen Moment 
inne und fordert uns alle heraus, darü-
ber nachzudenken, was wir eigentlich 
mit ›Entwicklung‹ meinen und errei-
chen wollen.

Buchbesprechungen
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Buchbesprechungen

Soziale Gerechtigkeit auf 
dem Vormarsch?

Esther Schüring

Im Bereich der Sozialpolitik ist die In-
ternationale Arbeitsorganisation (Inter-
national Labor Organization – ILO) 
nicht nur eine der ältesten internatio-
nalen Organisationen, sondern auch mit 
einer einzigartigen Entscheidungsstruk-
tur ausgestattet, innerhalb welcher Re-
gierungen, Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbände gleichberechtigt am Tisch 
sitzen, dem Tripartismus. Aber das alleine 
zeichnet die ILO nicht aus, wie der 100- 
jährige Rückblick von Daniel Maul de-
monstriert. Die Zeitreise von den Vor-
läufern der ILO Anfang des 20. Jahr-
hunderts bis in die Moderne vermittelt 
eindrucksvoll, wie sich die ILO den He-
rausforderungen der Zeit, den unter-
schiedlichen politischen Machtkonstel-
lationen und sich verändernden Wirt- 
schaftsvorstellungen gestellt hat, um die 
globale Sozialpolitik zu prägen. Maul 
zeichnet das Bild einer ILO, die große 
und teilweise sehr progressive normative 
Ziele verfolgt, aber oft an der realpoliti-
schen Wirklichkeit wie dem Kräfteringen 
zwischen Ost und West, Nord und Süd, 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft so-
wie am Kampf um Macht, Einfluss und 
Ressourcen zwischen internationalen Or-
ganisationen scheitert.

Bei der chronologischen Abhandlung, 
die jeweils die Haupterrungenschaften, 
Herausforderungen und die Begleitum-
stände charakterisiert, fragt sich der 
kritische Leser kontinuierlich, ob es der 
ILO ausreichend gelungen ist, die Wei-
chen der Zeit zu stellen. Hat die Beteili-
gung der Arbeitgeber im Aushandeln 
der Konventionen Fortschritte in der 
Sozial- und Wirtschaftspolitik verhin-
dert oder war es der Schlüssel zum Er-
folg? Waren separate Sozialstandards 
für die Kolonien nach dem Zweiten 

Weltkrieg eine vertretbare Zwischenlö-
sung oder eher ein Indiz, das europäi-
scher Protektionismus die ILO dominier-
te? War die Erklärung von Philadelphia 
im Jahr 1944 der Startschuss für einen 
menschenrechtszentrierten Ansatz der 
ILO und wenn ja, wie ließ sich dieser 
mit Mitgliedstaaten wie dem Apartheid-
regime in Südafrika, der Franco-Dikta-
tur in Spanien und dem Pinochet-Un-
rechtsstaat in Chile vereinbaren? Maul 
regt zum Nachdenken an, überlässt die 
Bilanz aber größtenteils der Leserschaft. 

Eine Bilanz bedingt eine konkrete De-
finition von Erfolg. Maul äußert sehr 
treffend, dass Erfolg sich nicht immer 
nur in der Anzahl der Ratifizierungen 
der Konventionen bemisst. Erfolg kann 
auch sein, dass Kinderarbeit sichtbar ge-
macht wird, dass der Wirtschaftsdialog 
sich um Vokabeln wie Armut und sozia-
le Faktoren erweitert und dass Mitglied-
staaten über Dialogprozesse, verglei-
chende Sozialstatistiken sowie techni- 
sche Beratung für Themen sensibilisiert 
werden, die noch nicht auf der politi-
schen Agenda stehen. Die ILO hat sich 
auch als eine Organisation erwiesen, die 
zum einen den Grundfesten ihrer Ver-
fassung treu geblieben ist, sich aber zum 
anderen flexibel auf die neuen Heraus-
forderungen der Zeit eingelassen hat. 
Besonders im Bereich der sozialen Siche-
rung hat die ILO eine Vorreiterrolle 
übernommen, der in der Chronik aller-
dings weniger Beachtung geschenkt wird.

Die jetzige Zeit, die soziale Gerech-
tigkeit auf die Probe stellt, dürfte ein 
weiterer Test für die Zukunftsfähigkeit 
der ILO sein. Wir können gespannt sein, 
wie die Geschichte sich weiterschreibt und 
ob der Tripartismus den sich wandeln-
den Arbeitsmarktstrukturen Stand hält.

Daniel Maul

The International 
Labor Organization, 
100 Years of Global 
Social Policy

Olenbourg:  
De Gruyter 2020,  
298 S., 40,00 Euro
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Dokumente der Vereinten Nationen

In der folgenden Übersicht sind die Resolutionen und Erklärungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen  
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den Abstimmungsergebnissen von August bis November 2021 aufgeführt.  
Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern, Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt 
die Auflistung chronologisch (das älteste Dokument zuerst). Alle Dokumente sind im Volltext über die Webseite 
des Deutschen Übersetzungsdienstes zu finden: www.un.org/Depts/german

Dokumente der Vereinten Nationen

Sicherheitsrat

Thema UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Afrika S/PRST/2021/18 15.9.2021 Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der zwischen Ägypten, 
Äthiopien und Sudan geschlossenen Vereinbarung vom 23. März 
2015 betreffend die Grundsatzerklärung über das Projekt des 
Großen Damms der äthiopischen Wiedergeburt (GERD). Er ermutigt 
die drei Länder, die Verhandlungen auf Einladung des Vorsitzenden 
der Afrikanischen Union wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, rasch 
den endgültigen Wortlaut einer für alle Seiten annehmbaren und 
bindenden Vereinbarung über die Füllung und den Betrieb des 
Damms innerhalb einer angemessenen Frist festzulegen.

Ehemaliges 
Jugoslawien

S/RES/2604(2021) 3.11.2021 Der Sicherheitsrat ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die 
Europäische Union oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, für 
weitere zwölf Monaten eine multinationale Stabilisierungstruppe 
(EUFOR ALTHEA) als Rechtsnachfolgerin der SFOR-Stabilisierungs-
truppe unter gemeinsamer Führung einzurichten. Er beschließt, die 
Resolution 2183(2014) erteilte Ermächtigung ebenso zu verlängern.

einstimmige  
Annahme

Friedenssiche-
rung

S/PRST/2021/21 28.10.2021 Der Sicherheitsrat würdigt die Fortschritte in der Partnerschaft 
zwischen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union und 
betont, dass diese Partnerschaft zu einer systematischen, 
operativen und strategischen Partnerschaft weiterentwickelt 
werden soll, die in gemeinsamen Werten und einem starken 
Bekenntnis zu internationaler Zusammenarbeit ruht und den 
komplexen Herausforderungen des Kontinents im Bereich der 
Sicherheit gerecht wird.

S/PRST/2021/22 9.11.2021 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die Aufrechterhaltung des 
Friedens Kohärenz, langfristiges Engagement und Abstimmung  
zwischen der Generalversammlung, dem Sicherheitsrat und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat erfordert. Er ist sich dessen bewusst, 
dass es ohne Frieden keine nachhaltige Entwicklung und ohne 
nachhaltige Entwicklung keinen Frieden geben kann.

Friedenssiche-
rungseinsätze

S/PRST/2021/17 18.8.2021 Der Sicherheitsrat befürwortet eine bessere Integration bestehen-
der und neuer Technologien, insbesondere digitaler Technologien, 
um die Unterstützung der Feldeinsätze und die Durchführung der 
Aufgaben im Rahmen vom Sicherheitsrat erteilter Mandate betref- 
fend die Sicherheit und den Schutz von Zivilpersonen zu verbes-
sern. Er legt den truppen- und polizeistellenden Ländern sowie den 
Feldmissionen nahe, auf die Bedingungen im Feld ausgerichtete, 
zuverlässige und kostenwirksame Technologien zu unterstützen, 
die sich an den praktischen Bedürfnissen der Endnutzer vor Ort 
orientieren und die mit den internationalen Menschenrechtsnor-
men und dem humanitären Völkerrecht im Einklang stehen.

Haiti S/RES/2600(2021) 15.10.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat des Integrierten Büros 
der Vereinten Nationen in Haiti (BINUH) unter der Leitung einer 
Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs bis zum 15. Juli 2022 
zu verlängern. Der Rat ersucht den Generalsekretär, ob und wie das 
Mandat des BINUH angepasst werden könnte, um die Wirksamkeit 
der Mission und ihrer Bemühungen zur Förderung des Dialogs 
zwischen den nationalen Behörden, der Zivilgesellschaft und 
anderen Interessenträgern zu erhöhen, die Rechtsstaatlichkeit zu 
stärken und die Achtung der Menschenrechte zu fördern.

einstimmige  
Annahme

http://www.un.org/Depts/german
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Dokumente der Vereinten Nationen

Sicherheitsrat

Thema UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Kinder S/RES/2601(2021) 29.10.2021 Der Sicherheitsrat verurteilt die militärische Nutzung von Schulen 
unter Verstoß gegen das Völkerrecht und erkennt an, dass Schulen 
durch eine Nutzung durch Streitkräfte und bewaffnete Gruppen zu 
einem legitimen Angriffsziel werden können und so die Sicherheit 
von Kindern und Lehrkräften sowie die Bildung der Kinder gefähr- 
det werden. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, 
dass ihre Streitkräfte und Sicherheitskräfte praktische Maßnahmen 
zur Erleichterung des Bildungszugangs und der Bildungskontinuität 
und zum Schutz von Schulen und mit Schulen verbundenen 
Zivilpersonen, darunter Kinder und Lehrkräfte, ergreifen.

einstimmige  
Annahme

Kolumbien S/RES/2603(2021) 29.10.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen in Kolumbien bis zum 31. Oktober 2022 zu 
verlängern.

einstimmige  
Annahme

Libyen S/RES/2598(2021) 29.9.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, die in Resolution 2240(2015) erteilten 
Ermächtigungen zur Kontrolle von Schiffen, die verdächtigt werden, 
gegen das Waffenembargo gegen Libyen zu verstoßen, bis zum  
29. September 2022 zu verlängern.

einstimmige  
Annahme

S/RES/2599(2021) 30.9.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Unterstützungsmis-
sion der Vereinten Nationen in Libyen bis zum 31. Januar 2022 zu 
verlängern und sie als integrierte besondere politische Mission zu 
beauftragen, ihr festgelegtes Mandat durchzuführen.

einstimmige  
Annahme

Ostafrikanisches 
Zwischensee-
gebiet

S/PRST/2021/19 20.10.2021 Der Sicherheitsrat fordert die Staaten, die das Rahmenabkommen 
über Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit für die Demokrati-
sche Republik Kongo und die Region (S/2021/836) unterzeichnet 
haben, die Regionalorganisationen und die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich zur Koordinierung ihrer Anstrengun-
gen auf, um den bewaffneten Gruppen, die von der illegalen 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen und dem unerlaubten Handel 
damit profitieren, die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen und 
die Ausbeutung von Frauen und Kindern beim Handel mit diesen 
Ressourcen zu verhindern. 

Somalia S/RES/2607(2021), 
Anlagen A–C

15.11.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, dass alle Staaten den Verkauf, die 
Lieferung oder den Transfer der in Teil I der Anlage C aufgeführten 
Artikel von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ihre Staatsangehö-
rigen außerhalb ihres Hoheitsgebiets oder unter Benutzung von 
ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen nach Somalia 
verhindern werden, wenn ausreichende Beweise für die Verwen-
dung oder ein erhebliches Risiko der Verwendung des Artikels zur 
Herstellung behelfsmäßiger Sprengvorrichtungen in Somalia 
vorliegen.

+13;
–0;
=2 (China, Russland)

Sudan/Südsudan S/RES/2606(2021) 15.11.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Interims-Sicher-
heitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei (UNISFA) bis zum  
15. Dezember 2021 zu verlängern.

einstimmige  
Annahme

Südsudan S/PRST/2021/20 27.10.2021 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit 
Resolution 2567(2021) ein integriertes Wahlhilfeteam unter der 
Leitung der Mission der Vereinten Nationen in Südsudan (UNMISS) 
einzurichten und zu beauftragen, die in der Anlage zu seinem 
Schreiben vom 15. Juli 2021 (S/2021/661) aufgeführten Wahlhilfe-
maßnahmen der Phase 1 zur Unterstützung des im Neubelebten 
Abkommens dargelegten Fahrplans für die Wahlen durchzuführen.

Westsahara S/RES/2602(2021) 29.10.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara (MINURSO) 
bis zum 31. Oktober 2022 zu verlängern.

+13;
–0;
=2 (Russland, Tunesien)

Zentralafrikani-
schen Republik

S/RES/2605(2021) 12.11.2021 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mehrdimensiona- 
len integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen  
in der Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA) bis zum  
15. November 2022 zu verlängern.

+13;
–0;
=2 (China, Russland)
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